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Vorwort 

Die Monopolkommission legt mit diesem Bericht ihr 13. Sektorgutachten zur Wettbewerbsent-

wicklung auf den deutschen Postmärkten vor und erfüllt damit den gesetzlichen Auftrag nach 

§ 44 Postgesetz (PostG) i. V. m. § 195 Abs. 2, 3 Telekommunikationsgesetz (TKG). Sie nimmt 

Stellung zu der Frage, ob auf den Märkten des Postwesens funktionsfähiger Wettbewerb 

herrscht, und weist auf notwendige Änderungen im Postgesetz, in der Post-Entgeltregulie-

rungsverordnung sowie in der Post-Universaldienstleistungsverordnung hin. 

Die Monopolkommission hat zur Vorbereitung des Gutachtens Behörden, Verbände und Un-

ternehmen um schriftliche Stellungnahmen gebeten. Die Bundesnetzagentur, das Bundeskar-

tellamt, der Bundesverband Briefdienste e. V., der Bundesverband E-Commerce und Versand-

handel Deutschland, der Bundesverband Paket & Expresslogistik e. V., der Bundesverband 

Druck und Medien e. V., die Deutsche Post AG, der Deutsche Verband für Post, Informations-

technologie und Telekommunikation e. V., die Francotyp-Postalia Holding AG, die General Lo-

gistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, die Hermes Germany GmbH, die United Parcel Ser-

vice Deutschland S.à.r.l. & Co. OHG, die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e. V. sowie 

die ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft haben schriftliche Stellungnahmen einge-

reicht. 

Zusätzlich hat die Monopolkommission in einer nicht öffentlichen mündlichen Anhörung am 

13. September 2023 mit den Marktteilnehmern und Verbänden die vorläufigen Ergebnisse des 

Gutachtens diskutiert. In der Anhörung waren vertreten: Amazon, der Bundesverband Brief-

dienste e. V., der Bundesverband der Kurier-Express-Post Dienste e. V., der Bundesverband Pa-

ket & Expresslogistik e. V., der Bundesverband Druck und Medien e. V., die Deutsche Post AG, 

der Deutsche Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation e. V, die Ver-

braucherzentrale Nordrhein-Westfalen e. V. sowie die ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerk-

schaft. 

Am selben Tag erörterten die Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Te-

lekommunikation, Post und Eisenbahnen, Frau Barbie Haller, und Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter der Behörde mit der Monopolkommission Themen der Wettbewerbsentwicklung und 

der Regulierung der Postmärkte. Am 12. Oktober 2023 erfolgte eine Diskussion der vorläufigen 

Gutachtenergebnisse mit dem Vizepräsidenten des Bundeskartellamtes, Herrn Prof. Dr. Konrad 

Ost, und mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundeskartellamts.  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Monopolkommission führten zahlreiche Gespräche mit 

Vertreterinnen und Vertretern des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, der 

Bundesnetzagentur, des Bundeskartellamtes und Vertretern von Unternehmen und Verbän-

den. Die Monopolkommission dankt allen Beteiligten für ihre Beiträge und Auskünfte. 

Die Monopolkommission dankt auch ihren wissenschaftlichen Mitarbeitern, Herrn Dr. Oliver 

Zierke, der das Gutachten federführend betreut hat, und Herrn Dr. Stefan Bulowski. 
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Bonn, den 13. Dezember 2023 
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Kurzfassung 

Stand des Wettbewerbs auf den Postmärkten 

Deutsche Post AG dominiert Briefbereich  

K1. Über 25 Jahre nach Inkrafttreten des Postgesetzes ist es immer noch nicht gelungen, im 

Briefbereich nachhaltige Wettbewerbsstrukturen zu etablieren. Eine wichtige Ursache hierfür 

ist, dass die wettbewerbsfördernden Elemente des Postgesetzes bislang nie optimiert wurden. 

Erst in dieser Legislaturperiode sieht es nach der jüngst erfolgten Veröffentlichung eines Ge-

setzesentwurfs durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz so aus, als könne 

eine Reform gelingen. Die Deutsche Post AG hat im lizenzpflichtigen Briefbereich, der einen 

Großteil des Briefbereichs umfasst, einen Umsatzanteil von 85 Prozent. Ohne wesentliche Ver-

besserungen bei der Regulierung des marktbeherrschenden Unternehmens durch eine Reform 

des Postgesetzes ist eine Entwicklung zugunsten des Wettbewerbs nicht zu erwarten. 

K2. Für die Entwicklung des Wettbewerbs erschwerend hinzu kommt, dass der Briefbereich 

durch einen stetigen Sendungsmengenrückgang geprägt ist. Dieser betrifft die Wettbewerber 

ebenso wie die Deutsche Post AG. Es ist zu erwarten, dass der Rückgang sich weiter fortsetzen 

wird. Derzeit wird er noch durch die mangelnde Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in 

Deutschland gebremst.  

K3. Zukünftige Sendungsmengenrückgänge werden die Briefdienstleister insbesondere auf der 

sog. letzten Meile, d. h. im Zustellnetz, vor Herausforderungen stellen. Der Teilleistungszugang 

in § 28 Postgesetz bietet die Möglichkeit, dieser Herausforderung zu begegnen, indem die Sen-

dungsströme mehrerer Postdienstleister dort zusammengeführt werden, wo die Zustelldichte 

gering ist. Durch eine Stärkung des Teilleistungszugangs im Rahmen der Postgesetznovelle wür-

den die Resilienz der Briefzustellung gestärkt und die Innovations- und Preisimpulse durch 

Wettbewerb auch in einem schrumpfenden Briefbereich bewahrt werden. 

Überwiegend funktionsfähiger Wettbewerb bei Kurier-, Express- und Paketdienstleistungen 

K4. Der Bereich der Kurier-, Express-, und Paketdienste (KEP) profitiert vom Onlinehandel und 

verzeichnet daher einen stetigen Wachstumstrend. Das Paketsegment ist mit Abstand das wirt-

schaftlich größte Segment des KEP-Bereichs. Ein bedeutender Akteur im Paketsegment ist Ama-

zon. Im Jahr 2022 war Amazon mit einem Sendungsmengenanteil von 15 bis 25 Prozent erst-

mals zweitgrößter Paketdienstleister nach der Deutsche Post AG. Die Deutsche Post AG vereint 

jedoch immer noch über 40 Prozent der Sendungsmengen im Paketsegment auf sich. Die übri-

gen großen Paketdienstleister DPD, GLS, Hermes und UPS haben einen Sendungsmengenanteil 

von jeweils 5 bis 15 Prozent. 
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K5. Die Monopolkommission rechnet damit, dass Amazons Paketdienst weiter expandieren 

wird. Ihr sind keine Indizien bekannt, die aktuell auf eine Hebelung von Marktmacht in das Pa-

ketsegment hindeuten. Amazon belebt vielmehr den Wettbewerb. Sollte es zukünftig zu miss-

bräuchlichem Verhalten kommen, bietet das allgemeine Wettbewerbsrecht gute Instrumente. 

Das Postgesetz ist mit seinem Fokus auf das Postwesen für sektorübergreifende Missbrauchs-

tatbestände hingegen eher ungeeignet. 

Umfassende Novellierung des Postgesetzes notwendig 

Wettbewerb auf den Postmärkten fördern  

K6. Im Postgesetz bedarf es umfassender Änderungen, um den Wettbewerb auf den Postmärk-

ten zu stärken. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat im Januar 2023 ein 

Eckpunktepapier für eine Postgesetznovelle veröffentlicht. Ein für Ende des Sommers 2023 an-

gekündigter Referentenentwurf wurde kurz vor Erscheinen dieses Gutachtens am 28. Novem-

ber 2023 veröffentlicht. Dieser enthält vier Schwerpunkte: Erstens soll der Universaldienstme-

chanismus angesichts des Wandels der Bedeutung von Briefen reformiert werden. Zweitens 

sollen Vorschriften zum Schutz der Beschäftigten in das Postgesetz aufgenommen werden. 

Drittens wird vorgeschlagen, erstmals sektorspezifische Vorgaben für einen ökologisch nach-

haltigen Postsektor im Postgesetz zu verankern. Viertens wird die Notwendigkeit der Gesetzes-

änderungen aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung betont. Nach einer ersten Einschät-

zung enthält der Referentenentwurf überwiegend gut ausgestaltete dringend notwendige Än-

derungen des Postgesetzes. Gleichwohl wird im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen 

sein, ob einzelne vorgeschlagene Vorschriften nicht doch zu erheblichen Wettbewerbsverzer-

rungen führen würden. Dies betrifft möglicherweise die geplante Ausweitung der Mehrwert-

steuerbefreiung der Deutsche Post AG. Diese Regelung sollte besonders intensiv geprüft wer-

den. Jede Änderung, die eine einseitige Befreiung der Deutsche Post AG von der Mehrwert-

steuer zur Folge hat, ist kritisch zu sehen. 

K7. Die Monopolkommission empfiehlt seit vielen Jahren eine umfangreiche Reform. Da die 

laufende Legislaturperiode nun schon zur Hälfte vorüber ist, ruft die Monopolkommission 

nachdrücklich dazu auf, den derzeit laufenden Gesetzgebungsprozess zu beschleunigen. Fol-

gende Anpassungen sind mit Bezug auf das derzeit geltende Postrecht aus Sicht der Monopol-

kommission besonders wichtig: 

a. Der Maßstab der Entgeltregulierung gemäß § 20 PostG sollte nicht länger so gestaltet 

sein, dass es der Deutsche Post AG erlaubt, von ihren Kundinnen und Kunden überhöhte 

Entgelte zu verlangen. Erstens sollten die Bestandteile der Kosten der effizienten Leis-

tungsbereitstellung (KeL) auch anhand eines Kostenmodells geprüft werden, welches 

ein hypothetisches, effizientes und im Wettbewerb stehendes Unternehmen zugrunde 

legt, um für mehr Transparenz bei der Entgeltregulierung zu sorgen. Zweitens sollte der 

im Rahmen der KeL ermittelte Gewinnzuschlag nicht anhand einer Vergleichsbetrach-

tung, sondern auf Basis einer Eigenkapitalverzinsung zu marktüblichen Zinssätzen er-

mittelt werden, da die mittels einer Vergleichsbetrachtung ermittelte Rendite nicht die 

Gewinnmarge eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens abbildet. Drittens sollte 
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der Gesetzgeber die weitreichenden Möglichkeiten, über die KeL hinausgehende Kos-

ten zu berücksichtigen, einschränken. Dies gilt vor allem deshalb, weil diese Kosten 

nicht zwingend verursachungsgerecht zuzuordnen sind und dadurch Möglichkeiten ei-

ner Quersubventionierung bestehen. Diese Vorschläge sind in der aktuellen Fassung 

des Referentenentwurfs noch nicht enthalten und sollten daher im weiteren Gesetzge-

bungsprozess noch aufgenommen werden. 

b. Verträge des marktbeherrschenden Unternehmens, die missbräuchliche Entgelte oder 

andere missbräuchliche Konditionen enthalten, sollten von der Bundesnetzagentur un-

mittelbar für unwirksam erklärt werden können. Die Monopolkommission begrüßt, dass 

dies im aktuellen Gesetzesentwurf vorgesehen ist. 

c. Der Teilleistungszugang für Briefe sollte auf Warensendungen bis 2.000 Gramm und auf 

Pressepost erweitert werden, um im derzeit im Entstehen befindlichen Markt für Wa-

rensendungen Chancen für den Wettbewerb zu erhalten und den Wettbewerb auf dem 

Markt für Pressepost zu beleben. Im aktuellen Gesetzesentwurf wurde diese Empfeh-

lung hinsichtlich der Warensendungen grundsätzlich berücksichtigt. 

d. Die Auskunftsrechte der Bundesnetzagentur sollten angepasst werden. Insbesondere 

sollte die Vorlagepflicht für Verträge über Teilleistungen (§ 30 Abs. 1 PostG) auf indivi-

duell ausgehandelte Verträge mit Großkunden im Brief- und Pressepostbereich erwei-

tert werden, die die volle Wertschöpfungskette umfassen. Es sollte außerdem klarge-

stellt werden, dass die Zuweisung von konkreten Zeitslots am Teilleistungszugang eben-

falls Bestandteil der vorzulegenden Verträge ist. Zudem sollten analog zu § 203 Abs. 1 

Satz 5 Telekommunikationsgesetz (TKG) weitere Auskunftsrechte im Postgesetz veran-

kert werden. Diese sollten gegenüber Unternehmen aus eng mit dem Postwesen ver-

bundenen Sektoren bestehen, wenn die von den im Postwesen tätigen Unternehmen 

übermittelten Informationen nicht ausreichen, um die Regulierungsaufgaben wahrzu-

nehmen. Die Monopolkommission begrüßt, dass der aktuelle Referentenentwurf die 

Einführung derartiger Auskunftsbefugnisse vorsieht. 

e. Die im Postgesetz vorgesehenen Bußgelder sind bisher in Relation zu den Umsätzen des 

regulierten Unternehmens gering und sollten künftig im Verhältnis zum Gesamtumsatz 

des Unternehmens festgesetzt werden, um eine abschreckende Wirkung erzielen zu 

können. Zudem sollte das Postgesetz eine Vorteilsabschöpfung vorsehen, damit Ge-

winne abgeschöpft werden können, welche das marktbeherrschende Unternehmen er-

langt hat, weil im Rahmen der Ex-post-Regulierung ein missbräuchliches Verhalten nicht 

sofort aufgedeckt oder unterbunden wurde. Die Monopolkommission begrüßt, dass im 

aktuellen Gesetzesentwurf eine Vorteilsabschöpfung und eine Schadensersatzpflicht 

vorgesehen sind und dass die Bußgeldrahmen künftig zumindest teilweise am Jahres-

umsatz bemessen würden.  

f. Die Schlichtungsstelle der Bundesnetzagentur sollte dahingehend gestärkt werden, 

dass sie Zwangs- oder Bußgelder verhängen kann, wenn Postdienstleister ihrer Teilnah-

mepflicht am Schlichtungsverfahren nicht nachkommen. Die Monopolkommission be-
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grüßt, dass im Referentenentwurf eine Befugnisnorm vorgesehen ist, mit der eine Be-

teiligung am Schlichtungsverfahren durch Zwangsmittel durchgesetzt werden kann. Zu-

dem sollten Empfängerinnen und Empfänger von Postsendungen die Schlichtungsstelle 

auch dann anrufen können, wenn der Versender bzw. die Versenderin der Postsendung 

eine Sondervereinbarung mit dem Postdienstleister getroffen hat. Die derzeitige ge-

setzliche Regelung sieht explizit kein Recht auf Anrufung der Schlichtungsstelle für diese 

Empfängerinnen und Empfänger vor und auch im aktuellen Referentenentwurf ist keine 

Änderung dieser Rechtslage vorgesehen. Dadurch wird der Großteil des Fernabsatzhan-

dels aus der Schlichtung ausgenommen. Da die Sondervereinbarung lediglich die Bezie-

hung zwischen Versender bzw. Versenderin und Postdienstleister betrifft, sollte sie 

keine Auswirkung auf das Recht der Empfängerinnen oder der Empfänger haben, die 

Schlichtungsstelle der Bundesnetzagentur anzurufen. Damit die von der bestehenden 

Regelung bzw. der Neuregelung profitierenden Verbraucherinnen und Verbraucher 

auch davon Gebrauch machen können, ist es in einem zweiten Schritt erforderlich, auf 

die Existenz der Schlichtungsstelle hinzuweisen. Hier wäre etwa, eine Hinweispflicht im 

Rahmen des Vertragsschlusses mit dem Händler (§§ 312b BGB ff.) bzw. Postdienstleis-

ter (§§ 1 ff. Postdienstleistungsverordnung) denkbar. 

g. Die Regulierungsbedürftigkeit eines Postmarktes sollte zukünftig anhand des sog. Drei-

Kriterien-Tests festgestellt werden, der sich im Telekommunikationsbereich bewährt 

hat. Die üblichen Kriterien sind: (1) Es bestehen beträchtliche und anhaltende struktu-

relle, rechtliche oder regulatorische Marktzutrittsschranken, (2) der Markt tendiert an-

gesichts des Standes des infrastrukturbasierten und sonstigen Wettbewerbs innerhalb 

des relevanten Zeitraums nicht zu einem wirksamen Wettbewerb und (3) das allge-

meine Wettbewerbsrecht allein reicht nicht aus, um dem festgestellten Marktversagen 

angemessen entgegenzuwirken. Ist eines der Kriterien nicht erfüllt, sollte der Markt aus 

der Regulierung entlassen werden. Dadurch kann einer Überregulierung vorgebeugt 

werden. Die Monopolkommission begrüßt, dass im aktuellen Referentenentwurf die 

Einführung eines Drei-Kriterien-Tests vorgesehen ist, welcher der hier unterbreiteten 

Empfehlung im Wesentlichen entspricht. 

h. Die Lizenzpflicht für Transporteure von Briefsendungen bis 1.000 Gramm generiert ei-

nen unnötigen bürokratischen Aufwand. Sie sollte aufgehoben und durch eine digitale 

Anzeigepflicht ersetzt werden. Der Referentenentwurf für ein neues Postgesetz sieht 

im Gegensatz dazu eher den Aufbau von Hürden durch eine weitgehende Erlaubnis-

pflicht für die Erbringung von Postdienstleistungen mit weitreichenden Prüfpflichten für 

die Bundesnetzagentur vor. Aus Sicht der Monopolkommission gibt es keine Indizien, 

dass eine derart verschärfte Prüfung von Unternehmen im Briefbereich notwendig ist. 

Mit Bezug auf den Bereich Kurier-, Express- und Paketdienste ist die Notwendigkeit 

mangels geeigneter aktueller Daten derzeit noch unklar. 

i. Die Verweisungen in § 44 PostG auf das TKG sind veraltet und nicht explizit an die Än-

derungen des TKG angepasst worden. Betroffen davon ist auch der Gutachtenauftrag 

an die Monopolkommission und damit verbunden die Frage des Akteneinsichtsrechts 
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der Monopolkommission bei der Bundesnetzagentur zur Erfüllung dieses Gutachten-

auftrags. Zum Abbau von Rechtsunsicherheit sollte eine Vorschrift eingefügt werden, 

die den Gesetzesauftrag und das Akteneinsichtsrecht der Monopolkommission eigen-

ständig regelt. Die Monopolkommission begrüßt, dass im Referentenentwurf vorgese-

hen ist, eigenständige Regelungen in das Postgesetz aufzunehmen. Zudem ist positiv zu 

werten, dass gemäß dem Referentenentwurf künftig ein Akteneinsichtsrecht für die 

Monopolkommission in das Gesetz aufgenommen werden soll. Die Monopolkommis-

sion regt jedoch an, die Einschränkung des Akteneinsichtsrechts bei Altfällen zu strei-

chen.  

Fortentwicklung des Universaldienstes notwendig 

Einsparpotenziale heben, um Universaldienstleistungen zu sichern 

K8. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die technischen und gesellschaftlichen Rah-

menbedingungen für die postalische Kommunikation fundamental fortentwickelt, ohne dass 

die in der Post-Universaldienstleistungsverordnung (PUDLV) enthaltenen Vorgaben angepasst 

worden sind. Auch zukünftig ist davon auszugehen, dass sich die Bedürfnisse der Nutzerinnen 

und Nutzer des Universaldienstes ändern werden. Daher empfiehlt die Monopolkommission, 

dass die Hürden für Anpassungen der Universaldienstverordnung möglichst niedrig ausgestal-

tet werden. Wie bisher sollten Details der Universaldienstvorgaben in einer Rechtsverordnung 

und nicht im Postgesetz geregelt werden. Außerdem sollte hinsichtlich der Ausgestaltung des 

Universaldienstes die Möglichkeit einer Ermächtigungsübertragung an die Bundesnetzagentur 

unter Beibehaltung der Beteiligungsrechte von Bundestag und Bundesrat vorgesehen werden. 

Im aktuellen Referentenentwurf wird hingegen vorgeschlagen, die Regelungen der Universal-

dienstverordnung in das Gesetz selbst aufzunehmen und der Bundesnetzagentur Ausgestal-

tungsbefugnisse hinsichtlich einzelner Teilaspekte zu übertragen. Zudem soll sie zur Erprobung 

neuer Modelle der Postversorgung Abweichungen zulassen können. Außerdem soll das Bun-

desministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zu einer regelmäßigen Evaluierung des Univer-

saldienstes verpflichtet werden. Die Monopolkommission begrüßt die vorgeschlagenen Ände-

rungen als Schritte in die richtige Richtung.  

K9. Eine bedarfsgerechte Ausgestaltung der Universaldienstvorgaben insbesondere im Brief-

bereich als Grund- bzw. Mindestversorgung würde es nach Einschätzung der Monopolkommis-

sion auch in Zukunft ermöglichen, dass die Kosten über die betreffenden Entgelte für Univer-

saldienstleistungen refinanziert werden. Sollten Universaldienstvorgaben, die über den grund-

gesetzlich verankerten Grundversorgungsauftrag hinausgehen, eine Finanzierung aus den Ent-

gelten künftig nicht mehr ermöglichen, wäre eine Finanzierung von Universaldienstleistungen 

aus öffentlichen Mitteln im Postgesetz vorzusehen. Nach den Vorschlägen des Referentenent-

wurfs soll jedoch auch künftig keine Finanzierung aus öffentlichen Mitteln erfolgen, sondern 

grundsätzlich an dem bestehenden Umlagemechanismus festgehalten werden. Zudem ist eine 

Erweiterung der Universaldienstumlage auf Paketdienstleister vorgesehen, die nach Ansicht 

der Monopolkommission bestehende Zweifel an der Verfassungskonformität eher noch ver-

stärkt. Daher empfiehlt die Monopolkommission für den Fall, dass eine Finanzierung aus den 
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Entgelten künftig nicht mehr möglich sein sollte, eine Finanzierung von Universaldienstleistun-

gen aus öffentlichen Mitteln im Postgesetz vorzusehen. Zumindest sollte jedoch eine einge-

hende Prüfung etwaiger Umlagemechanismen auf ihre Verfassungskonformität erfolgen, so-

fern dies nicht bereits geschehen ist. Generell ist jedoch zu betonen, dass auch künftig weder 

die von der Monopolkommission vorgeschlagene Finanzierung durch die öffentliche Hand noch 

der im Referentenentwurf enthaltene Umlagemechanismus zur Anwendung kommen dürften, 

wenn durch eine moderate Verringerung und Anpassung der Universaldienstvorgaben eine 

Kostenreduktion erreicht werden kann. Dann ist angesichts der ohnehin abnehmenden Bedeu-

tung von Briefen für die Privathaushalte kaum zu erwarten, dass die von diesen zu tragenden 

Kosten eine verfassungs- und unionsrechtlich vorgegebene Erschwinglichkeitsgrenze über-

schreiten werden. 

Kosteneinsparungen durch automatisierte Postfilialen zulassen 

K10. Hinsichtlich der in der PUDLV enthaltenen Vorgaben zu stationären Einrichtungen (Brief-

kästen und Filialen) empfiehlt die Monopolkommission eine gesetzliche Klarstellung dahinge-

hend, dass automatisierte Lösungen (Post- und Paketstationen) einen Beitrag bei der Sicher-

stellung des Universaldienstes leisten können. Hinsichtlich konkreter automatisierter Lösungen 

sollte eine Erprobungsklausel in das Postgesetz aufgenommen werden. Auf diesem Wege kön-

nen Erfahrungen zur Akzeptanz des jeweiligen Systems gesammelt werden. Zudem sollte die 

Bundesnetzagentur ausreichende Eingriffsbefugnisse erhalten, um erforderlichenfalls konkrete 

Vorgaben machen zu können, damit Automaten die Voraussetzungen von stationären Einrich-

tungen erfüllen. Nach den Vorschlägen des Referentenentwurfs soll die Bundesnetzagentur 

künftig anstelle von Universaldienstfilialen automatisierte Stationen zulassen und im Wege ei-

ner Allgemeinverfügung Voraussetzungen an die automatisierten Stationen stellen können. 

Obwohl die im Gesetzesentwurf enthaltenen Maßnahmen bei ihrer ersten Umsetzung zu ei-

nem hohen Verwaltungsaufwand führen dürften, scheinen sie nach erster Einschätzung der 

Monopolkommission gut geeignet zu sein, um eine nachhaltige Kostenreduktion und Moderni-

sierung des Universaldienstes zu erreichen und gleichzeitig die Interessen der betroffenen Ver-

braucherinnen und Verbraucher sowie der Gebietskörperschaften hinreichend zu berücksich-

tigen. 

Kosteneinsparungen durch Flexibilisierung bei Laufzeit und Zustelltagen prüfen 

K11. Die Monopolkommission empfiehlt, die derzeitige Regelung hinsichtlich der Laufzeitvor-

gaben für Briefe einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Aus Sicht der Monopolkommis-

sion wäre eine Lösung denkbar, bei der Universaldienstleistungen mit verschiedenen Laufzei-

ten angeboten werden. Dabei wären zum einen – wie bisher – Universaldienstleistungen anzu-

bieten, die vorsehen, dass Sendungen in der Regel am nächsten Tag zugestellt werden. Zum 

anderen könnten zusätzlich Universaldienstleistungen in die PUDLV aufgenommen werden, an 

die weniger strenge Laufzeitanforderungen gestellt werden, d. h. Sendungen in der Regel erst 

nach zwei oder mehr Tagen zugestellt werden. Diese könnten dann zu einem günstigeren Preis 

angeboten werden. Dies wäre insbesondere für Nutzerinnen und Nutzer vorteilhaft, die posta-

lische Kommunikationsmittel noch stärker nutzen. Sie könnten in ihrer alltäglichen Kommuni-
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kation auf günstige und langsamere Dienstleistungen zurückgreifen und wenn die Zustellge-

schwindigkeit im Einzelfall wichtig ist, etwa, wenn für eine Kündigung ein Schriftformerforder-

nis vorgesehen ist, die derzeit bereits bestehenden teuren und schnelleren Dienstleistungen 

nutzen. Der aktuelle Entwurf für ein neues Postgesetz sieht hingegen keine Universaldienstleis-

tungen mit kurzen Laufzeiten mehr vor. Er zielt auf eine Anhebung der Brieflaufzeiten bei einer 

gesteigerten Verbindlichkeit. Auch dieser Ansatz scheint aus Sicht der Monopolkommission gut 

dazu geeignet zu sein, um Kosten zu senken und Bedarfe der Nutzerinnen und Nutzer zu be-

rücksichtigen.  

K12. Weiteres Kosteneinsparungspotenzial böte die Reduzierung der Zustelltage im Briefbe-

reich von sechs auf fünf Tage. Die Monopolkommission empfiehlt, auch diese zu prüfen. Zu 

berücksichtigen wären mögliche Rückwirkungen auf den Bereich der Pressepost. Hier könnten 

die Universaldienstvorgaben gegebenenfalls jedoch weiterhin eine Zustellung an sechs Tagen 

vorsehen. Die Erbringung des sechsten Zustelltages für Presseerzeugnisse könnte bei Bedarf – 

wie in Norwegen – regional ausgeschrieben und wenn notwendig gezielt gefördert werden. Im 

Referentenentwurf wird an der Zustellfrequenz von sechs Tagen festgehalten. Die Monopol-

kommission empfiehlt dennoch, diese Vorgabe regelmäßig zu überdenken. 

Notwendigkeit einzelner Universaldienstleistungen prüfen 

K13. Die Universaldienstleistungen der Nachnahme- und der Eilzustellungen gehen über die 

unionsrechtlichen Vorgaben hinaus. Ihre Notwendigkeit ist daher zu prüfen. Insbesondere die 

Streichung der Eilzustellung scheint sinnvoll, da diese bereits jetzt nicht mehr in der gesetzlich 

festgelegten Form angeboten wird. Die Monopolkommission begrüßt, dass diese Sendungsfor-

men im Referentenentwurf nicht mehr vorgesehen sind. 

Bundesnetzagentur bei der Durchsetzung der Universaldienstvorgaben stärken 

K14. Da mit der Erbringung des Universaldienstes (finanzielle) Vorteile für die Deutsche Post 

AG einhergehen, etwa die Berücksichtigung der Kosten im Rahmen der Entgeltregulierung so-

wie eine Umsatzsteuerbefreiung gemäß § 4 Nr. 11b UStG, ist sicherzustellen, dass die gesetz-

lich vorgeschriebenen Universaldienstleistungen tatsächlich erbracht werden. Derzeit sind die 

Handlungsmöglichkeiten der Bundesnetzagentur eingeschränkt. Die Monopolkommission 

empfiehlt, der Bundesnetzagentur bessere Durchsetzungsmöglichkeiten zu verschaffen.  

K15. Dazu sollte das Postgesetz so formuliert werden, dass die Deutsche Post AG zur Erbrin-

gung des Universaldienstes verpflichtet ist. Dann besteht eine klare Verpflichtung, die gegebe-

nenfalls auch mittels Verwaltungszwangs durchgesetzt werden kann. Dem verpflichteten Un-

ternehmen sollte lediglich ermöglicht werden, sich durch fristgerechte Mitteilung von der Ver-

pflichtung zu lösen. Im Anschluss an eine Lösungserklärung wäre dann zu prüfen, ob der Deut-

sche Post AG und/oder anderen Unternehmen (erneut) eine Universaldienstverpflichtung auf-

erlegt wird und ob gegebenenfalls Kompensationsleistungen hierfür gezahlt werden müssen. 

K16. Zudem sollten neben den bereits bestehenden Bußgeldtatbeständen Anordnungskompe-

tenzen der Bundesnetzagentur geschaffen werden, die auch dann einschlägig sind, wenn regi-

onale und temporäre Universaldienstbeeinträchtigungen vorliegen bzw. drohen. Diese Anord-

nungskompetenzen sollten im Wege der Zwangsvollstreckung durchgesetzt werden können. 
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Außerdem sollte dafür gesorgt werden, dass die Auskunfts- und Ermittlungsbefugnisse der Bun-

desnetzagentur so ausgestaltet sind, dass die Umsetzung der Vorgaben kontrolliert werden 

kann.  

K17. Die Monopolkommission begrüßt, dass im Referentenentwurf entsprechende Änderun-

gen an der Gesetzeslage vorgesehen sind, die eine effektive Durchsetzung der Universaldienst-

vorgaben ermöglichen würden. 

Stärkung des Schutzes der Beschäftigten von Postdienstleistern  

Die Durchsetzung gesetzlicher Bestimmungen dient dem Schutz des Wettbewerbs 

K18. Aus Sicht der Monopolkommission ist die Wahrung der gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowohl aus sozialpolitischer als auch aus 

wettbewerblicher Sicht von hoher Bedeutung. Die gesetzlichen Standards müssen wirksam 

durchgesetzt werden. Nur auf diese Weise ist ein fairer Wettbewerb zwischen Unternehmen 

gewährleistet. 

Keine Zahlen zu Verstößen im KEP-Bereich verfügbar 

K19. Im Briefbereich ist die Zahl der Verstöße gegen arbeits- und sozialrechtliche Vorgaben ak-

tuell gering. Hier scheint die Durchsetzung gesetzlicher Standards in der Regel zu funktionieren. 

Verschärfte Kontrollmaßnahmen, wie sie der aktuelle Entwurf des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Klimaschutz für ein neues Postgesetz vorsieht, lassen sich in diesem Bereich nur 

schwer begründen. Im KEP-Bereich kam es zumindest in der Vergangenheit häufig zu Verstößen 

gegen arbeits- und sozialrechtliche Vorgaben. Die öffentlich zugänglichen Daten des Zolls las-

sen jedoch kein Urteil über die aktuelle Situation zu, weil sie sich auf den Logistiksektor insge-

samt und nicht auf den KEP-Bereich beziehen. Die im Rahmen der Evaluation des Paketboten-

schutzgesetzes erhobenen Daten könnten in Kürze Klarheit schaffen, ob der Schutz der Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Bereich gestärkt werden muss. Darüber hinaus 

empfiehlt die Monopolkommission für die Zukunft, dass der Zoll eine Datenbasis schafft und in 

seinen die arbeits- und sozialrechtliche Verstöße betreffenden Berichten den KEP-Bereich als 

eigenen Wirtschaftssektor erfasst. Auf dieser Basis kann die Wirkung neuer gesetzlicher Rege-

lungen beobachtet werden.   

Mit Vorteilen verbundene Subunternehmensstrukturen nicht behindern 

K20. Die in der KEP-Branche übliche Beauftragung von Subunternehmen erhöht tendenziell die 

Gefahr von Verstößen zulasten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Zugleich ist zu be-

denken, dass die Bündelung von Sendungen verschiedener Postdienstleister durch lokale Sub-

unternehmen in urbanen Regionen zur Entlastung der Innenstädte und in ländlichen Regionen 

zur Erhöhung der Zustellungsdichte, d. h. Verminderung der Fahrtwege, beitragen kann. Mit 

Blick auf ländliche Regionen ist außerdem zu beachten, dass Postdienstleister möglicherweise 

nicht überall die notwendigen Sendungsmengen erreichen, damit sich die Unterhaltung eines 

firmeneigenen Zustellnetzes rentiert. In solchen Fällen können sie eine deutschlandweite Zu-

stellung nur realisieren, indem sie Subunternehmen beauftragen, die ihrerseits Sendungs-

ströme mehrerer Postdienstleister bündeln. Auf diese Weise bleiben die Angebote mehrerer 
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Anbieter auch in ländlichen Regionen verfügbar. Regelungen, die die Beauftragung von Subun-

ternehmen behindern, könnten den bestehenden Wettbewerb schwächen und für zukünftige 

Wettbewerber Markteintrittsbarrieren schaffen. Daher begrüßt die Monopolkommission, dass 

das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in seinem aktuellen Entwurf für ein 

neues Postgesetz keine Untersagung der Beauftragung von Subunternehmen im KEP-Bereich 

vorgesehen hat. 

Beschäftigte bei der Wahrnehmung ihrer Rechte stärken 

K21. Sollte sich ihm Rahmen der Evaluation des Paketbotenschutzgesetzes zeigen, dass die Zahl 

der Verstöße gegen arbeits- und sozialrechtliche Vorgaben im KEP-Bereich weiterhin hoch ist, 

sollten nach Auffassung der Monopolkommission Maßnahmen getroffen werden, welche die 

Aufdeckungsrate erhöhen. Es gilt insbesondere, die „interne“ Kontrolle durch die Beschäftigten 

selbst zu verbessern. Projekte wie das Berliner Beratungszentrum für Migration und Arbeit zei-

gen, dass ein erster wichtiger Schritt darin bestehen kann, die Beschäftigten über ihre Rechte 

aufzuklären. Paketdienstleister könnten gesetzlich verpflichtet werden, ihre Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer durch kurze mehrsprachige Onlineschulungen über sozial- und arbeits-

rechtliche Bestimmungen zu informieren. Solche Aufklärungspflichten existieren bereits im Be-

reich des Arbeitsschutzes. Flankiert werden müsste eine solche Maßnahme in einem zweiten 

Schritt durch eine verbesserte leicht zugängliche bundesweite Möglichkeit, auf Verstöße gegen 

arbeits- und sozialrechtliche Vorgaben online anonym hinzuweisen. Das Onlineportal der zent-

ralen externen Meldestelle des Bundes beim Bundesamt für Justiz ist hierfür grundsätzlich ge-

eignet. Das Portal steht derzeit jedoch noch nicht mehrsprachig zur Verfügung und wird nicht 

aktiv beworben. Der Aufbau einer zusätzlichen Beschwerdestelle bei der Bundesnetzagentur, 

wie ihn der aktuelle Entwurf für ein neues Postgesetz vorsieht, scheint indes wenig sinnvoll. Es 

ist zu befürchten, dass potenzielle Hinweisgeber auf der Suche nach dem „richtigen“ Ansprech-

partner verunsichert würden und der originäre Auftrag der Bundesnetzagentur, Märkte des 

Postwesens zu regulieren, verwässert würde. 

K22. Das Argument der Fokussierung auf den wesentlichen Auftrag einer Behörde sollte auch 

bedacht werden, wenn die „externe“ Kontrolle durch zuständige Aufsichtsbehörden gestärkt 

würde. Falls sich die Notwendigkeit solcher Kontrollen bestätigt, scheint eher eine vertiefte 

Kontrolle bei der Gewerbeanmeldung von KEP-Dienstleistern durch die Gewerbeaufsichten ge-

eignet als die im aktuellen Gesetzesentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima-

schutz geplante verstärkte Prüfung durch die Bundesnetzagentur. 

Würdigung der Amtspraxis 

Die Preis-Kosten-Scheren-Prüfung sollte nicht zu einem allgemeinen Preisaufschlag führen 

K23. Mit der Preis-Kosten-Scheren-Prüfung kann verhindert werden, dass das marktbeherr-

schende Unternehmen und seine Tochterunternehmen die Wettbewerber in einzelnen Regio-

nen vom Markt verdrängen. Grundsätzlich muss die Spanne zwischen dem Entgelt, das ein 

marktbeherrschendes Unternehmen für eine Vorleistung in Rechnung stellt, und dem Entgelt, 

das es für eine Endkundenleistung verlangt, die weitere Wertschöpfungsstufen umfasst, aus-

reichen, um einem effizienten Unternehmen die Erzielung einer angemessenen Gewinnmarge 



Kurzfassung 12 

 

 

auf dessen Eigenanteil an der Wertschöpfung zu ermöglichen (§ 20 Abs. 4 PostG, Preis-Kosten-

Schere). Als geeigneten Maßstab für die Preis-Kosten-Scheren-Prüfung empfiehlt die Monopol-

kommission ein effizientes Unternehmen, das über Verbund- und Größenvorteile des marktbe-

herrschenden Unternehmens verfügt. Auf dieser Basis können Vorteile identifiziert werden, die 

unter den Bedingungen eines funktionierenden Wettbewerbs nicht nachbildbar wären. Bei-

spielsweise sollte nicht angenommen werden, dass ein effizienter Wettbewerber Größenvor-

teile erzielen kann, die eine Unternehmensgröße erfordern, die einem Marktanteil von über 40 

Prozent und damit einer vermuteten Marktbeherrschung entsprechen würde. Liegen solche 

Vorteile vor, wäre dies zu berücksichtigen. Aus der Preis-Kosten-Scheren-Prüfung sollte sich 

jedoch kein Aufschlag ergeben, durch den die Entgelte über jenen lägen, die sich im Wettbe-

werb zwischen effizienten Unternehmen ergeben würden. 

K24. Die Monopolkommission stellt gleichwohl fest, dass das derzeitige Mengenrabattsystem 

am Teilleistungszugang der Deutsche Post AG dazu führt, dass die Deutsche Post Inhaus Ser-

vices (DPIHS), ein Tochterunternehmen der Deutsche Post AG, vergleichsweise niedrigere 

durchschnittliche Teilleistungsentgelte zahlt. Probleme, die sich aus einer möglicherweise miss-

bräuchlichen Gestaltung des Rabattsystems bei den Vorleistungsentgelten ergeben und zu 

niedrigen Kosten bei einem Tochterunternehmen der Deutsche Post AG führen, sollten jedoch 

nicht durch einen Preisaufschlag bei den Endkundenentgelten auf Basis einer Preis-Kosten-

Scheren-Prüfung behoben werden. 

Wettbewerbsfördernde Ausgestaltung des Teilleistungszugangs prüfen 

K25. Der Teilleistungszugang ist ein zentrales Element der Wettbewerbsförderung im Postge-

setz. Da neben der Deutsche Post AG kein Wettbewerber im Briefbereich über ein flächende-

ckendes Zustellnetz verfügt, sind die Wettbewerber auf den Teilleistungszugang angewiesen. 

Die Monopolkommission hat auf dieser Basis drei Aspekte identifiziert, die im Rahmen der Re-

gulierung berücksichtigt werden sollten. Erstens empfiehlt die Monopolkommission, dass, so-

weit nach derzeit geltendem gesetzlichen Rahmen möglich, durch Prüfungen sichergestellt 

wird, dass Tochterunternehmen der Deutsche Post AG, die den Teilleistungszugang nutzen, 

keine Vorteile bei der Vergabe von Einlieferungszeitslots an den einzelnen Briefzentren genie-

ßen. Zweitens empfiehlt die Monopolkommission, dass geprüft wird, ob die Deutsche Post AG 

die Wettbewerbsmöglichkeiten von Unternehmen, die den Teilleistungszugang nutzen, beein-

trächtigt, indem sie keine hinreichend transparenten Angaben zu Laufzeiten von Teilleistungs-

sendungen macht. Drittens empfiehlt die Monopolkommission, dass bei der Prüfung der Men-

genrabatte am Teilleistungszugang berücksichtigt wird, dass möglicherweise ein missbräuchli-

ches Verhalten vorliegen kann, wenn es effizienten Wettbewerbern nicht möglich ist, im Durch-

schnitt mindestens ähnlich niedrige Teilleistungsentgelte zu erzielen, wie die Tochterunterneh-

men der Deutsche Post AG. 

Keine Quersubvention durch Gewinne aus dem Universaldienst zulassen 

K26. Die derzeitige Entgeltgenehmigung für Universaldienstleistungen im Briefbereich läuft am 

31. Dezember 2024 aus. Die Bundesnetzagentur wird voraussichtlich im Jahr 2024 ein neues 

Maßgrößenverfahren eröffnen, das die Basis für eine ab dem 1. Januar 2025 gültige Entgeltge-

nehmigung bilden wird. In diesem Verfahren wird sich die Bundesnetzagentur mit der Frage 
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befassen, welche Geschäftsbereiche der Deutsche Post AG jene Lasten verursachungsgerecht 

tragen können, die sich aus der Erbringung des Universaldienstes und aus der Rechtsnachfolge 

der Deutschen Bundespost ergeben. Die Monopolkommission empfiehlt, die Tragfähigkeit ins-

besondere dann anzunehmen, wenn es hinreichend wahrscheinlich ist, dass die Deutsche Post 

AG in dem betreffenden Markt über eine marktbeherrschende Stellung verfügt. Es erscheint 

kaum denkbar, dass in einem Markt, in dem ein Unternehmen über eine marktbeherrschende 

Stellung verfügt, Aufwendungen bei einer verursachungsgerechten Zuordnung aufgrund der 

Marktgegebenheiten nicht getragen werden können. Der Sendungsmengenanteil der Deutsche 

Post AG deutet darauf hin, dass diese in den meisten, wenn nicht sogar in allen Märkten des 

Briefbereichs über eine marktbeherrschende Stellung verfügt. 

Verdacht auf kartellrechtswidrige Vereinbarungen im Bereich Geschäftskundenbriefe 

K27. Die Monopolkommission begrüßt, dass das Bundeskartellamt die Vereinbarungen zwi-

schen der DPIHS, der Compador Dienstleistungs GmbH und der Postcon Konsolidierungs GmbH 

prüft. Zwischen den drei Unternehmen gab es in der Vergangenheit und gibt es gegenwärtig 

immer noch eine Vielzahl von Verflechtungen. Es sollte mindestens sichergestellt sein, dass 

hieraus keine Vereinbarungen resultiert sind, die gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen. Dar-

über hinaus könnten die Ergebnisse der Untersuchung Hinweise darauf geben, ob der Ge-

schäftskundenbriefbereich ein Markt ist, in dem eine erhebliche und fortwährende Störung des 

Wettbewerbs im Sinne des § 32f Abs. 3 Satz 1, Abs. 5 GWB vorliegt. Die Monopolkommission 

behält sich vor, eine entsprechende Sektoruntersuchung nach § 44 Abs. 4 Satz 1 GWB zu einem 

späteren Zeitpunkt zu empfehlen. 
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Kapitel 1  

Stand des Wettbewerbs auf den Postmärkten 

1. Die Märkte im Postwesen unterliegen einem durch die Digitalisierung ausgelösten Wandel. 

Das nachfolgende Kapitel bietet einen Überblick über wichtige Bereiche. Wie in Abschnitt 1.1 

gezeigt wird, gehen insbesondere bei der Briefzustellung die Sendungsmengen stetig zurück. 

Darin spiegelt sich, dass dieser Bereich des Postwesens kontinuierlich an Bedeutung für die 

Gesellschaft und die Wirtschaft verliert. Um die Zustellnetze für Briefe dennoch stabil zu halten, 

bedarf es geeigneter Maßnahmen. Eine wettbewerbsfördernd ausgestaltete Zugangsregulie-

rung für Briefzustellnetze kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten.  

2. Wie in Abschnitt 1.2 gezeigt werden wird, nehmen hingegen insbesondere bei der Paketzu-

stellung die Sendungsmengen stetig zu. Dies schafft nicht nur Raum für das Wachstum der 

etablierten Paketdienstleister, sondern auch für eine Belebung des Wettbewerbs durch den 

neuen Paktdienstleister Amazon. 

1.1 Stärkung der Resilienz des Briefbereichs durch wettbewerbsfördernde Postge-

setznovelle wird immer dringlicher 

3. Über 25 Jahre nach Inkrafttreten des Postgesetzes ist es immer noch nicht gelungen, im 

Briefbereich nachhaltige Wettbewerbsstrukturen zu etablieren. Dies schädigt Kundinnen und 

Kunden. Für die privaten Verbraucherinnen und Verbraucher macht sich dies etwa durch un-

günstige Öffnungszeiten und langen Warteschlangen bemerkbar sowie durch Aufpreise für far-

bige Briefe, wenn Empfängeradressen direkt auf den farbigen Umschlag geschrieben werden, 

oder an alten Briefmarkenautomaten, die als Wechselgeld Briefmarken ausgeben.1 Geschäfts-

kunden wiederum berichten gegenüber der Monopolkommission regelmäßig, dass die Deut-

sche Post AG sie unzureichend oder sehr kurzfristig über Produkte und prozessuale Änderun-

gen informiert. Es spricht viel dafür, dass all dies vor allem deshalb möglich ist, weil die Deut-

sche Post AG, als Nachfolgerin der Deutschen Bundespost, den Briefbereich weiterhin domi-

niert. Die alternativen Anbieter wirken zwar disziplinierend, jedoch lange nicht so sehr, wie dies 

in einem Markt mit nachhaltigem Wettbewerb der Fall wäre.  

4. Der Wettbewerb leidet insbesondere unter zwei Problemen. Erstens ist es den alternativen 

Anbietern trotz Kooperationen im Briefbereich bis heute nicht gelungen, ein deutschlandweit 

flächendeckendes Briefzustellnetz aufzubauen. Eine wichtige Ursache hierfür ist, dass die wett-

bewerbsfördernden Elemente des Postgesetzes bislang nie optimiert wurden.2 Erst in dieser 

Legislaturperiode sieht es nach der jüngst erfolgten Veröffentlichung eines Gesetzesentwurfs 

                                                                                 

1  Deutsche Post AG, Farbige Umschläge richtig versenden, https://www.deutschepost.de/de/c/clever-briefe-ver-
senden.html, Abruf am 13. November 2023; Rheinische Post, Abschied von Gochs Briefmarkenautomaten, 
2022, https://rp-online.de/nrw/staedte/goch/goch-abschied-von-briefmarkenautomaten_aid-81817551, Ab-
ruf am 13. November 2023. 

2  Für diesbezügliche Vorschläge siehe Kapitel 2. 

https://www.deutschepost.de/de/c/clever-briefe-versenden.html
https://www.deutschepost.de/de/c/clever-briefe-versenden.html
https://rp-online.de/nrw/staedte/goch/goch-abschied-von-briefmarkenautomaten_aid-81817551
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(PostG-E)3 durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz so aus, als könne eine 

Reform gelingen. Die unzureichende Optimierung der wettbewerbsfördernden Instrumente 

des Postgesetzes hat dazu geführt, dass alternative Anbieter darauf angewiesen sind, dass die 

Deutsche Post AG ihre Sendungen dort zustellt, wo sie oder ihre Kooperationspartner über kein 

eigenes Netz verfügen. Zweitens ist der Zugang, über den diese alternativen Anbieter das Netz 

der Deutsche Post AG nutzen, mit einer ganzen Reihe von Problemen behaftet.4 Dies erschwert 

es alternativen Anbietern zusätzlich, wettbewerbsfähige Dienstleistungen auf dem Markt an-

zubieten. 

5. Die Umsatzzahlen in Abbildung 1.1 verdeutlichen die Situation. Im Segment der lizenzpflich-

tigen Briefe, das einen Großteil des Briefbereichs umfasst,5 lag der Anteil der Deutsche Post AG 

am Gesamtumsatz in den Jahren 2018 bis 2022 stets bei etwa 85 Prozent. Auch die Prognose-

werte für das Jahr 2023 lassen einen Anteil von rund 85 Prozent erwarten. Ohne wesentliche 

Verbesserungen bei der Regulierung des marktbeherrschenden Unternehmens ist nicht zu er-

warten, dass es im Briefbereich eine Entwicklung zugunsten des Wettbewerbs geben wird.  

Abbildung 1.1: Umsätze des Segments lizenzpflichtige Briefe nach Anbietergruppe 

 

Quelle: BNetzA, Tätigkeitsbericht Post 2018/2019, Bonn 2019, S. 25; BNetzA, Tätigkeitsbericht Post 2022/2023, 

Bonn 2023, S. 11; eigene Darstellung. 

Anmerkung: Bei den Werten des Jahres 2023 handelt es sich um eine Schätzung auf Basis der von den Unterneh-

men an die Bundesnetzagentur gemeldeten Prognosewerte. 

  

                                                                                 

3  Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Post-
rechts, https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/20231129-entwurf-eines-gesetzes-zur-mo-
dernisierung-des-postrechts.pdf?__blob=publicationFile&v=7, Abruf am 30. November 2023. 

4  Für diesbezügliche Vorschläge siehe die Abschnitte 2.2 bis 2.4 sowie 5.2 und 5.3. 

5  Nicht von der Lizenzpflicht erfasst sind z. B. teiladressierte sowie unadressierte Werbesendungen. 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/20231129-entwurf-eines-gesetzes-zur-modernisierung-des-postrechts.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/20231129-entwurf-eines-gesetzes-zur-modernisierung-des-postrechts.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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6. Hinzu kommt, dass der Briefbereich durch einen stetigen Sendungsmengenrückgang geprägt 

ist. Abbildung 1.2 zeigt, dass hiervon sowohl die Deutsche Post AG als auch ihre Wettbewerber 

betroffen sind. Im Zeitraum von 2018 bis 2022 sind die Sendungsmengen insgesamt um etwa 

16 Prozent zurückgegangen. Für das Jahr 2023 prognostiziert die Bundesnetzagentur einen 

weiteren Rückgang. Es ist zu erwarten, dass dieser Trend sich fortsetzen wird.  

Abbildung 1.2: Sendungsmengen des Segments lizenzpflichtige Briefe nach Zustellnetz 

 

Quelle: BNetzA, Tätigkeitsbericht Post 2020/2021, Bonn 2021., S. 12; BNetzA, Tätigkeitsbericht Post 2022/2023, 

a. a. O., S. 12; eigene Darstellung. 

Anmerkung: Bei den Werten des Jahres 2023 handelt es sich um eine Schätzung auf Basis der von den Unterneh-

men an die Bundesnetzagentur gemeldeten Prognosewerte. 

7. Der Umsatzrückgang fällt hingegen etwas niedriger aus, wie Abbildung 1.1 zeigt. Dies lässt 

darauf schließen, dass Sendungsmengenrückgänge zu bedeutenden Teilen durch Preiserhö-

hungen abgefangen werden. Der für das Jahr 2023 prognostizierte Umsatzrückgang von etwa 

6 Prozent bei der Deutsche Post AG bzw. etwa 5 Prozent bei ihren Wettbewerbern zeigt indes 

auf, dass Preiserhöhungen langfristig die Sendungsmengenrückgänge nicht vollständig kom-

pensieren können und der Briefbereich insgesamt in seiner wirtschaftlichen Bedeutung 

schrumpft. 

8. Wichtigster Treiber der Sendungsmengenrückgänge ist, dass sowohl Behörden als auch Un-

ternehmen sukzessive Prozesse digitalisieren, für die vormals ein Briefversand notwendig war. 

Wie Abbildung 1.3 zeigt, generieren Geschäftskunden, d. h. insbesondere Behörden und Un-

ternehmen den Großteil der Sendungsmengen. Nur 6 Prozent der Briefe werden von Verbrau-

cherinnen und Verbrauchern versandt. Deren Anteil ist im Zeitverlauf weitgehend stabil geblie-

ben, weil auch hier die Sendungsmengen zurückgehen.6 

 

                                                                                 

6  BNetzA, Bericht zum Briefmarkt: Marktdaten und Wettbewerbsverhältnisse (Stand: Januar 2023), 2023, 
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Berichte/2023/Briefmarktbericht2022.pdf?__bl-
ob=publicationFile&v=1, Abruf am 14. November 2023. 

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Berichte/2023/Briefmarktbericht2022.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Berichte/2023/Briefmarktbericht2022.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Abbildung 1.3: Sendungsmengenanteile im Segment lizenzpflichtige Briefe im Jahr 2022 

nach Auftraggeber 

  

Quelle: BNetzA, Tätigkeitsbericht Post 2022/2023, a. a. O., S. 18; eigene Darstellung. 

9. Mit Blick auf die Zukunft ist zu konstatieren, dass weitere erhebliche Sendungsmengenrück-

gänge in allen Bereichen zu erwarten sind. Dieser Prozess ist vor allem deshalb noch nicht wei-

ter fortgeschritten, weil in Deutschland die Digitalisierung insbesondere in der öffentlichen Ver-

waltung noch nicht substanziell vorangekommen ist. Viele andere europäische Länder (z. B. Dä-

nemark und Schweden) sind hier wesentlich weiter.7 Die Erfahrungswerte aus diesen Ländern 

zeigen, dass die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung den Briefbereich erheblich verklei-

nern wird.8 Wann in Deutschland dieser Wandel erfolgt, ist indes unklar. 

10. Zukünftige Sendungsmengenrückgänge werden die Briefdienstleister insbesondere auf der 

sog. letzten Meile, d. h. im Zustellnetz, vor Herausforderungen stellen. Die Geschäftsprozesse 

bis zur letzten Meile, d. h. der Versand und der Transport zu den Briefzentren, können Sen-

dungsmengenrückgänge ohne Weiteres verkraften. Beim Versenden werden Briefe in der Re-

gel gebündelt. Beispielsweise verschicken Großversender regelmäßig mehrere tausend Briefe 

zeitgleich. Hinzu kommt, dass Briefkästen und Postfilialen die Sendungen mehrerer Versende-

rinnen und Versender bündeln. Auch beim Transport zwischen Ausgangsbriefzentrum und Ein-

gangsbriefzentrum können mehrere tausend Briefe verschiedener Versenderinnen und Ver-

sender gebündelt werden. Die Zustellung der Briefe auf der letzten Meile erfolgt hingegen häu-

fig an einzelne Haushalte. Je weniger Briefsendungen die Haushalte in einer Region empfangen, 

umso geringer ist die Zustelldichte und umso höher fallen die Zustellkosten pro Brief aus. Um 

die Zustelldichte wieder zu erhöhen, kann es in einzelnen Regionen sinnvoll sein, dass die Sen-

                                                                                 

7  Siehe für einen Überblick etwa den Digital Economy and Society Index (DESI) der Europäischen Union, Europä-
ische Union, Der Digital Economy and Society Index, https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/policies/desi, Ab-
ruf am 16. November 2023. 

8  BNetzA, Vergleich internationaler Briefpreise in Europa 2023, https://www.bundesnetzagentur.de/Shared-
Docs/Downloads/DE/Sachgebiete/Post/Unternehmen_Institutionen/Marktbeobachtung/InternationalerBrief-
preisvergleich/BerichtIntBriefpreisvergleich2023.pdf?__blob=publicationFile&v=1, Abruf am 22. November 
2023, S. 8 f. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/policies/desi
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Post/Unternehmen_Institutionen/Marktbeobachtung/InternationalerBriefpreisvergleich/BerichtIntBriefpreisvergleich2023.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Post/Unternehmen_Institutionen/Marktbeobachtung/InternationalerBriefpreisvergleich/BerichtIntBriefpreisvergleich2023.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Post/Unternehmen_Institutionen/Marktbeobachtung/InternationalerBriefpreisvergleich/BerichtIntBriefpreisvergleich2023.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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dungsströme aller Postdienstleister zusammengeführt und durch einen einzigen Postdienstleis-

ter zugestellt werden. Das Postgesetz sieht zu diesem Zweck bereits jetzt den sog. Teilleistungs-

zugang vor. Unternehmen können bei der marktbeherrschenden Deutsche Post AG größere 

Briefmengen, die sortiert und frankiert sind, einliefern. Diese werden dann von der Deutsche 

Post AG gemeinsam mit den Sendungen der eigenen Kundinnen und Kunden zugestellt. Der 

Teilleistungszugang trägt folglich durch Zusammenführung von Sendungsströmen zur Resilienz 

der Briefzustellung bei, indem die Zustelldichte des Zustellnetzes der Deutsche Post AG dort 

erhöht wird, wo diese als einziges Unternehmen ein Zustellnetz betreibt. 

11. Abbildung 1.4 zeigt die Nutzungsstruktur am Teilleistungszugang. Im Jahr 2022 stammten 

rund 16 Prozent der Sendungen von Wettbewerbern der Deutsche Post AG, die restlichen Sen-

dungen wurden direkt von Großkunden der Deutsche Post AG oder von Tochterunternehmen 

der Deutsche Post AG eingeliefert.  

Abbildung 1.4: Nutzungsstruktur am Teilleistungszugang der Deutsche Post AG 

 

Quelle: Angaben der Bundesnetzagentur gegenüber der Monopolkommission; eigene Darstellung. 

12. Der scheinbar geringe Anteil der Wettbewerber sollte jedoch nicht darüber hinwegtäu-

schen, welche Bedeutung der Teilleistungszugang für sie hat. Die Abbildung 1.5 zeigt, dass die 

Wettbewerber der Deutsche Post AG im Jahr 2022 durchschnittlich bei rund 38,7 Prozent ihrer 

Sendungen für die Zustellung den Teilleistungszugang der Deutsche Post AG genutzt haben. Die 

übrigen Sendungen haben die Wettbewerber im Jahr 2022 selbst zugestellt oder über Koope-

rationspartner zustellen lassen. 
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Abbildung 1.5: Zustellstruktur bei alternativen Briefdienstleistern 

 

Quelle: Angaben der Bundesnetzagentur gegenüber der Monopolkommission; eigene Darstellung. 

13. Der Wettbewerb leistet im schrumpfenden Briefbereich einen wichtigen Beitrag zur posta-

lischen Versorgung. Er erzeugt Innovations- und Preisdruck für die dominierende Deutsche Post 

AG und kann dies auch in Zukunft leisten. Dafür ist es jedoch von hoher Bedeutung, dass der 

Gesetzgeber (siehe Abschnitte 2.2 bis 2.4) und die Bundesnetzagentur (siehe Abschnitte 5.2 

und 5.3) sicherstellen, dass der Teilleistungszugang so ausgestaltet ist, dass alle Marktteilneh-

mer auch jene Regionen mit wettbewerbsfähigen Angeboten erreichen können, in denen nur 

ein Briefzustellnetz existiert. Auf dieser Basis kann der Teilleistungszugang durch Zusammen-

führung der Sendungsströme verschiedener Anbieter zur Resilienz der Briefzustellung beitra-

gen. 

1.2 Amazon nun zweitgrößter Paketdienstleister hinter Deutsche Post AG 

14. Der Bereich der Kurier-, Express-, und Paketdienste (KEP) profitiert vom Onlinehandel und 

verzeichnet daher, wie Abbildung 1.6 zeigt, einen stetigen Wachstumstrend. Einzig im Jahr 

2022 gab es einen leichten Umsatzrückgang. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das von 

der Covid-19-Pandemie geprägte Jahr 2021 vorausging. Im Jahr 2021 hatten die KEP-Dienstleis-

ter von einem außergewöhnlich hohen Wachstum profitiert. Für das Jahr 2023 ist bereits wie-

der ein Wachstum prognostiziert. Das Paketsegment ist mit Abstand das wirtschaftlich größte 

Segment des KEP-Bereichs. Rund 73 Prozent des Umsatzes im Jahr 2022 wurden hier generiert.   
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Abbildung 1.6: Umsätze in den Segmenten des KEP-Bereichs 

 

Quelle: BNetzA, Tätigkeitsbericht Post 2020/2021, a. a. O., S. 18; BNetzA, Tätigkeitsbericht Post 2022/2023, 

a. a. O., S. 20; eigene Darstellung. 

Anmerkung: Bei den Werten des Jahres 2023 handelt es sich um eine Schätzung auf Basis der von den Unterneh-

men an die Bundesnetzagentur gemeldeten Prognosewerte. 

15. Die meisten Paketsendungen werden von Geschäftskunden versandt. Dies umfasst sowohl 

Pakete, die von Geschäftskunden an Geschäftskunden versandt werden, als auch Pakete von 

Geschäftskunden an Verbraucherinnen und Verbraucher sowie „Retoursendungen“, die zwar 

von Verbraucherinnen und Verbrauchern versandt, aber deren postalische Abwicklung von ei-

nem Geschäftskunden in Auftrag gegeben wurde. Dass der Paketversand von Privatpersonen 

in Auftrag gegeben wird, ist die Ausnahme, wie Abbildung 1.7 zeigt.  

Abbildung 1.7: Verteilung der inländischen Paketsendungen nach Kundensegment 

 

Quelle BNetzA, Eigene Berechnung auf Basis Tätigkeitsbericht Post 2018/2019, a. a. O., S. 31 und S. 34; BNetzA, 

Tätigkeitsbericht Post 2022/2023, a. a. O., S. 24 f.; eigene Darstellung. 

Anmerkung: Bei den Werten des Jahres 2023 handelt es sich um eine Schätzung auf Basis der von den Unterneh-

men an die Bundesnetzagentur gemeldeten Prognosewerte. 
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16. Ein bedeutender Akteur im Paketsegment ist Amazon. Die Monopolkommission hat sich in 

ihrem letzten Sektorgutachten Post aus dem Jahr 2021 bereits ausführlich mit der Rolle von 

Amazon auseinandergesetzt.9 Damals hatte Amazon erstmals eine größere Bedeutung als Pa-

ketdienstleister in Deutschland erlangt. Der Marktanteil betrug 5 bis 15 Prozent und war damit 

ähnlich groß wie der Marktanteil von DPD, GLS, Hermes und UPS. Die Monopolkommission 

hatte bereits damals vermutet, dass dieser Anteil weiter wachsen könnte.10 Dies hat sich be-

stätigt. Laut Bundesnetzagentur war Amazon im Jahr 2022 mit einem Sendungsmengenanteil 

von 15 bis 25 Prozent zweitgrößter Paketdienstleister nach der Deutsche Post AG, die immer 

noch über 40 Prozent der Sendungsmengen im Paketsegment auf sich vereint.11 Die übrigen 

großen Paketdienstleister DPD, GLS, Hermes und UPS haben weiterhin einen Sendungsmen-

genanteil von 5 bis 15 Prozent.12 

17. Welche Bedeutung Amazon für den Paketmarkt hat, wird insbesondere deutlich, wenn 

man Amazons Umsatzanteil am Non-Food-Onlinehandel13 betrachtet. Wie Abbildung 1.8 zeigt, 

wurden im Jahr 2022 laut Handelsverband Deutschland (HDE) 56 Prozent aller Umsätze über 

den Onlinemarktplatz von Amazon generiert.14 17 Prozent entfielen auf Amazon direkt und 39 

Prozent auf seinen Marktplatz, wo viele Händler die Logistikdienste von Amazon nutzen und 

damit die Wahl des Paketdienstleisters für den Warenversand Amazon überlassen.15 Im Ergeb-

nis besitzt Amazon die Kontrolle über bedeutende Teile der Nachfrage nach Paketdienstleis-

tungen und kann diese auf sein eigenes Paketzustellnetz lenken. Die Monopolkommission rech-

net daher damit, dass Amazons Paketdienst weiter expandieren wird. Insbesondere ist zu be-

achten, dass Onlinehändler Amazons Paketdienst derzeit noch nicht direkt beauftragen kön-

nen. Sie können nur Amazons Logistikdienstleistungen „Versand durch Amazon“16 oder „Multi-

                                                                                 

9  Monopolkommission, 12. Sektorgutachten Post: Wettbewerb mit neuem Schwung!, Baden-Baden, 2022, 
Tz. 65 ff. 

10  Ebenda, Tz. 97 ff. 

11  Die Angaben der Bundesnetzagentur zu Sendungsmengenanteilen der Unternehmen schließen inländische und 
grenzüberschreitende Sendungen ein. Die Bedeutung grenzüberschreitender Pakete ist gering. Im Jahr 2022 
waren rund 10 Prozent aller Paketsendungen grenzüberschreitende Paketsendungen. BNetzA, Tätigkeitsbericht 
Post 2022/2023, a. a. O., S. 22, S. 43. 

12  BNetzA, Tätigkeitsbericht Post 2022/2023, a. a. O., S. 43. 

13  Die Marktanalyse des HDE definiert Non-Food-Onlinehandel als Onlinehandel exklusive Lebensmittel, Ge-
tränke, Tabakwaren, Apotheken, Kfz-Handel sowie Brennstoff- und Kraftstoffhandel. HDE, Online Monitor 2023, 
2023, https://einzelhandel.de/images/attachments/article/2876/HDE_Online_Monitor_2023.pdf, Abruf am 
15. November 2023, S. 10. 

14  Ebenda, S. 26. 

15  Ebenda. 

16  Diese Dienstleistung beinhaltet Logistikdienstleistungen für Waren, die Händler über Amazons Marktplatz ver-
kaufen. Amazon, So bauen Sie Ihr Geschäft mit Versand durch Amazon aus, https://sell.amazon.de/versand-
durch-amazon, Abruf am 30. November 2023. 

https://sell.amazon.de/versand-durch-amazon
https://sell.amazon.de/versand-durch-amazon
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Channel-Versand“17 in Anspruch nehmen und auch dann ist nicht gesichert, ob die Paketzustel-

lung als Teil dieser Logistikdienstleistungen durch Amazon selbst erfolgt oder Amazon hiermit 

einen anderen Paketdienstleister beauftragt.18 Würde Amazon seinen Paketdienst zukünftig 

unabhängig von seinen sonstigen Logistikdienstleistungen anbieten, würde dies die Sendungs-

mengen weiter erhöhen. In anderen Ländern ist Amazon diesen Schritt bereits gegangen.19 

Abbildung 1.8: Amazons Anteil am Umsatz im Onlinehandel im Jahr 2022 

 

Quelle: HDE, Online Monitor 2023, 2023, https://einzelhandel.de/images/attachments/article/2876/HDE_On-

line_Monitor_2023.pdf, Abruf am 15. November 2023, S. 6, S. 26; eigene Darstellung. 

18. In ihrem letzten Sektorgutachten hatte die Monopolkommission empfohlen, Amazon hin-

sichtlich der Frage zu beobachten, ob das Unternehmen Marktmacht vom Markt für Online-

marktplätze in den Paketmarkt hebelt.20 Die Europäische Kommission hatte zuvor bereits ein 

Verfahren gegen Amazon eröffnet, das Verknüpfungen von Logistikdienstleistungen mit Vor-

teilen auf Amazons Marktplatz zum Gegenstand hatte.21 Im Rahmen dieses Verfahrens hatte 

                                                                                 

17  Diese Dienstleistung beinhaltet Logistikdienstleistungen für Waren, die Händler über ihre eigene Website oder 
Marktplätze verkaufen, die zu Amazon in Konkurrenz stehen. Amazon, Einfachere und schnellere Lieferungen 
mit Multi-Channel-Versand, https://sell.amazon.de/versand-durch-amazon/multi-channel-versand, Abruf am 
30. November 2023. 

18  Die Monopolkommission hat die Struktur von Amazons Dienstleistungen detailliert in ihrem letzten Gutachten 
beschrieben. Monopolkommission, 12. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 9, Tz. 71 ff. 

19  Z. B. in Großbritannien, Italien und Indien. Amazon, Amazon Shipping, https://ship.amazon.co.uk/requestinfo, 
Abruf am 22. November 2023; Amazon, Amazon Shipping, https://shipping.amazon.it, Abruf am 22. November 
2023; Amazon, Amazon Shipping, https://shipping.amazon.in, Abruf am 22. November 2023. 

20  Monopolkommission, 12. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 9, Tz. 102 f. 

21  EU-Kommission, Kartellrecht: Kommission akzeptiert Verpflichtungsangebote von Amazon, Pressemitteilung 
vom 20. Dezember 2022, https://germany.representation.ec.europa.eu/news/kartellrecht-kommission-akzep-
tiert-verpflichtungsangebote-von-amazon-2022-12-20_de, Abruf am 15. November 2023. 

https://shipping.amazon.in/
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die Europäische Kommission Verpflichtungszusagen von Amazon erwirkt.22 Der Monopolkom-

mission sind keine Indizien bekannt, die aktuell auf eine Hebelung von Marktmacht in das Pa-

ketsegment hindeuten. Amazon belebt vielmehr den Wettbewerb. Sollte es zukünftig zu miss-

bräuchlichem Verhalten kommen, bietet das allgemeine Wettbewerbsrecht auf nationaler 

Ebene mit § 19a GWB und auf europäischer Ebene mit dem Digital Markets Act23 gute Instru-

mente. Das Postgesetz ist mit seinem Fokus auf das Postwesen für sektorübergreifende Miss-

brauchstatbestände hingegen eher ungeeignet.24 

                                                                                 

22  EU-Kommission, Kartellrecht: Kommission akzeptiert Verpflichtungsangebote von Amazon, a. a. O., vgl. Fn. 21.  

23  Verordnung (EU) 2022/1925 des europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2022 über be-
streitbare und faire Märkte im digitalen Sektor und zur Änderung der Richtlinien (EU) 2019/1937 und (EU) 
2020/1828 (Gesetz über digitale Märkte), ABl. L 265 vom 12. Oktober 2022, 1. 

24  Siehe dazu auch den Vorschlag in Abschnitt 2.7 zur Prüfung der Regulierungsbedürftigkeit von Postmärkten 
anhand eines Drei-Kriterien-Tests. Das dritte Kriterium umfasst die Frage, ob das allgemeine Wettbewerbsrecht 
allein nicht ausreicht, um einem festgestellten Marktversagen angemessen entgegenzuwirken. 
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Kapitel 2  

Offene Punkte für eine Postgesetznovelle 

19. Das Postgesetz gilt weitgehend unverändert seit seinem Inkrafttreten im Jahr 1998. Die 

Monopolkommission empfiehlt seit vielen Jahren eine umfangreiche Reform, um den Wettbe-

werb auf den Postmärkten zu stärken. Bereits in der letzten Legislaturperiode des Bundestags 

war eine umfassende Modernisierung des Postrechts vorgesehen. Sie wurde wegen der Covid-

19-Pandemie zunächst verschoben25 und letztlich nicht mehr verwirklicht. In der aktuellen Le-

gislaturperiode wird nun ein neuer Anlauf unternommen. Dieser ist jedoch wieder ins Stocken 

geraten. Ein für Ende des Sommers 2023 angekündigter Referentenentwurf wurde erst kurz 

vor Erscheinen dieses Gutachtens am 28. November 2023 veröffentlicht.26 

20. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz benennt folgende wesentliche As-

pekte,27 die eine Reform des Postgesetzes erfordern: Erstens bedingt der Wandel der Bedeu-

tung des Briefs Änderungen am Universaldienstmechanismus. Damit befasst sich das Kapitel 3 

des vorliegenden Gutachtens. Zweitens haben die zunehmenden Paketmengen und die daraus 

resultierende Intensivierung des Wettbewerbs Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen der 

Beschäftigten. Auf diesen Aspekt wird in Kapitel 4 des Gutachtens eingegangen. Drittens haben 

zunehmende Lieferverkehre Einfluss auf Natur und Umwelt. Aus diesem Grund sieht der Refe-

rentenentwurf vor, erstmals sektorspezifische Vorgaben für einen ökologisch nachhaltigen 

Postsektor aufzunehmen, insbesondere in § 48 PostG-E, der sich mit der Berücksichtigung von 

Investitionen in Nachhaltigkeit bei der Entgeltregulierung befasst, und den §§ 76 bis 79 

PostG-E, die u. a. Transparenzvorgaben enthalten mit dem Ziel, dass die Bundesregierung und 

die Bundesnetzagentur die Dekarbonisierung des Postsektors besser begleiten können. Vier-

tens benennt der Referentenentwurf die fortschreitende Digitalisierung, die Einfluss auf alle 

Bereiche des Postwesens hat.28 Die Monopolkommission begrüßt, dass die wichtigen Themen 

Universaldienst, Schutz der Beschäftigten, Nachhaltigkeit und Digitalisierung Niederschlag im 

Referentenentwurf gefunden haben. Nach einer ersten Einschätzung enthält der Referenten-

entwurf überwiegend gut ausgestaltete dringend notwendige Änderungen des Postgesetzes. 

Gleichwohl wird im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen sein, ob einzelne vorgeschla-

gene Vorschriften nicht doch zu Wettbewerbsverzerrungen führen würden. Dies betrifft mög-

licherweise etwa die Änderungen in Artikel 4 i. V. m. § 41 des Entwurfs, die zu einer Ausweitung 

der Mehrwertsteuerbefreiung der Deutsche Post AG führen würde. Bereits bislang genießt die 

Deutsche Post AG das Privileg, auf einige ihrer Dienstleistungen keine Mehrwertsteuer erheben 

                                                                                 

25  Siehe dazu die Antwort der Bundesregierung vom 5. August 2020 auf eine Kleine Anfrage der FDP, BT-
Drs. 19/21505. 

26  Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Post-
rechts, a. a. O., vgl. Fn. 3. 

27  Ebenda, S. 1. 

28  Siehe z. B. die qualitativ immer hochwertigere Versorgung durch Paketstationen, die die Frage aufwirft, ob Au-
tomaten zur Erfüllung der Universaldienstvorgaben beitragen können. Dazu mehr in Abschnitt 3.1.2. 
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zu müssen. Die Monopolkommission hat dieses Privileg stets sehr kritisch bewertet.29 Gegen-

über den Wettbewerbern, die dieses Privileg nicht genießen, erwächst der Deutsche Post AG 

daraus ein erheblicher Wettbewerbsvorteil. Sollte dieser Vorteil auf weitere bedeutende Kun-

dengruppen ausgedehnt werden, könnte dies dramatische Folgen für die Wettbewerbssitua-

tion haben, insbesondere im Briefmarkt. Diese geplante Regelung sollte daher besonders in-

tensiv geprüft werden. Jede Änderung, die eine einseitige Befreiung der Deutsche Post AG von 

der Mehrwertsteuer zur Folge hat, ist kritisch zu sehen, da sie zu Wettbewerbsverzerrungen 

führt. 

21. Da die laufende Legislaturperiode nun schon zur Hälfte vorüber ist, empfiehlt die Mono-

polkommission darüber hinaus nachdrücklich, den Reformprozess zu beschleunigen. Im nach-

folgenden Kapitel werden nochmals die aus Sicht der Monopolkommission wichtigsten Emp-

fehlungen aus vergangenen Sektorgutachten kurz aufgegriffen. Diese haben zu großen Teilen 

Eingang in den Referentenentwurf gefunden und sind nur in wenigen Fällen nicht berücksich-

tigt worden. Sie sollten auch in der final zu beschließenden Gesetzesänderung berücksichtigt 

werden. Die folgenden Änderungen sind aus Sicht der Monopolkommission besonders wichtig. 

2.1 Maßstäbe in § 20 Postgesetz führen zu überhöhten Entgelten 

22. Die Monopolkommission hat bereits im letzten Sektorgutachten ihr Bedauern geäußert, 

dass die Ausgestaltung der Entgeltregulierung in § 20 PostG es der Deutsche Post AG erlaubt, 

von ihren Kundinnen und Kunden überhöhte Entgelte zu verlangen.30 Die Monopolkommission 

empfiehlt folgende Anpassungen des § 20 PostG: Erstens sollten die Bestandteile der Kosten 

der effizienten Leistungsbereitstellung (KeL) auch anhand eines Kostenmodells geprüft werden, 

welches ein hypothetisches, effizientes und im Wettbewerb stehendes Unternehmen zugrunde 

legt, um für mehr Transparenz bei der Entgeltregulierung zu sorgen.31 Der aktuelle Geset-

zesentwurf sieht dies weiterhin nicht ausdrücklich vor. Zweitens sollte der im Rahmen der KeL 

ermittelte Gewinnzuschlag nicht anhand einer Vergleichsmarktbetrachtung, sondern auf Basis 

einer Eigenkapitalverzinsung zu marktüblichen Zinssätzen ermittelt werden, da die mittels ei-

ner Vergleichsmarktbetrachtung ermittelte Rendite nicht die Gewinnmarge eines im Wettbe-

werb stehenden Unternehmens abbildet.32 Entgegen dieser Empfehlung ist im aktuellen Ge-

setzesentwurf eine abgewandelte Vergleichsbetrachtung vorgesehen. Im Unterschied zur bis-

herigen Regelung werden jedoch nicht die Umsatzrenditen von europäischen Postdienstleis-

tern, sondern von in einem repräsentativen europäischen Aktienindex geführten Unternehmen 

(exklusive Finanzdienstleistern) zugrunde gelegt (§ 45 Abs. 2 PostG-E). Der regulatorisch fest-

gelegte Gewinnzuschlag könnte sich dann z. B. an den Umsatzrenditen von Unternehmen wie 

                                                                                 

29  Zuletzt ausführlich in Monopolkommission, 10. Sektorgutachten Post (ehemaliges Sondergutachten 79): Privi-
legien abbauen, Regulierung effektiv gestalten!, Baden-Baden 2018, Tz. 134 ff. 

30  Siehe dazu ausführlich Monopolkommission, 12. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 9, Tz. 18 ff. 

31  Ebenda, Tz. 20. 

32  Ebenda, Tz. 21. 
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Ferrari, L‘Oreal und Adidas orientieren, die im EuroStoxx 50 gelistet sind.33 Da es bei Umsatz-

renditen erhebliche Branchenunterschiede gibt, scheint dieser neue Ansatz für die Berechnung 

eines Gewinnzuschlag willkürlich. Drittens sollte der Gesetzgeber die weitreichenden Möglich-

keiten, über die KeL hinausgehende Kosten zu berücksichtigen, einschränken.34 Dies gilt vor 

allem deshalb, weil diese Kosten nicht zwingend verursachungsgerecht zuzuordnen sind und 

dadurch Möglichkeiten einer Quersubventionierung bestehen. Auch diese Empfehlung wird im 

aktuellen Gesetzesentwurf nicht berücksichtigt (§ 45 Abs. 4 ff. PostG-E).  

2.2 Durchsetzbarkeit der Entgeltregulierung bei Vorliegen einer Preis-Kosten-

Schere stärken 

23. Die Preis-Kosten-Scheren-Prüfung wurde im März des Jahres 2021 als Vermutungstatbe-

stand in § 20 Abs. 4 PostG aufgenommen.35 Die Monopolkommission hatte dies zuvor gefor-

dert.36 In der Praxis hat sich gezeigt, dass die derzeitige Regelung eine Lücke aufweist. Nach 

Einschätzung der Bundesnetzagentur ist es ihr nicht möglich, nach der Feststellung einer Preis-

Kosten-Schere unmittelbar den zugrundeliegenden Vertrag für unwirksam zu erklären.37 Die 

Monopolkommission empfiehlt, dass der Gesetzgeber hier Klarheit schafft und begrüßt, dass 

dies ist im aktuellen Gesetzesentwurf vorgesehen ist (§ 50 Abs. 3 Satz 3 PostG-E).  

2.3 Teilleistungszugang auf weitere Sendungstypen ausweiten 

24. Der Teilleistungszugang ist eines der wichtigsten Instrumente für die Förderung des Wett-

bewerbs im Postwesen. Er ermöglicht es Wettbewerbern der Deutsche Post AG, Sendungen 

sortiert beim marktbeherrschenden Unternehmen einzuliefern und durch dieses zustellen zu 

lassen. Postdienstleistungen sind in der Regel nur dann wettbewerbsfähig, wenn eine deutsch-

landweite Zustellung angeboten wird. Da die Deutsche Post AG in vielen Bereichen des Post-

wesens als einziges Unternehmen über ein deutschlandweites Zustellnetz verfügt, ist der Teil-

leistungszugang für viele Wettbewerber essenziell. Hinzu kommt, dass gerade wenn sich zu-

künftig durch abnehmende Sendungsmengen die Zustelldichte bei einzelnen Postdienstleistun-

gen weiter reduziert, der Teilleistungszugang helfen kann, die postalische Versorgung aufrecht 

zu erhalten, indem die Sendungen mehrerer Anbieter gebündelt durch das marktbeherr-

schende Unternehmen zugestellt werden.  

                                                                                 

33  Boerse.de, Euro Stoxx 50, https://www.boerse.de/kurse/Euro-Stoxx-50-Aktien/EU0009658145, Abruf am 
29. November 2023. 

34  Siehe dazu ausführlich Monopolkommission, 12. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 9, Tz. 22. 

35  Gesetz zur Verbesserung der Strafverfolgung hinsichtlich des Handels mit inkriminierten Gütern unter Nutzung 
von Postdienstleistern sowie zur Änderung weiterer Vorschriften, vom 9. März 2021, BGBl. I Nr. 10 vom 
17. März 2021, 324. 

36  Monopolkommission, 11. Sektorgutachten Post: Neue Chancen für den Wettbewerb, Baden-Baden, 2020, 
Tz. 202. 

37  BNetzA, Erfahrungsbericht Preis-Kosten-Schere (PKS), 2023, https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Be-
schlusskammern/BK05/BK5_01_Aktuell/Download/23-03-09_Erfahrungsbericht_PKS_DL_BF.pdf?__blob=pu-
blicationFile&v=1, Abruf am 17. Oktober 2023, S. 5. 

https://www.boerse.de/kurse/Euro-Stoxx-50-Aktien/EU0009658145
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK05/BK5_01_Aktuell/Download/23-03-09_Erfahrungsbericht_PKS_DL_BF.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK05/BK5_01_Aktuell/Download/23-03-09_Erfahrungsbericht_PKS_DL_BF.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK05/BK5_01_Aktuell/Download/23-03-09_Erfahrungsbericht_PKS_DL_BF.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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25. Die Monopolkommission hat daher bereits in ihrem letzten Sektorgutachten empfohlen, 

dass der Teilleistungszugang für Briefe auf Warensendungen bis 2.000 Gramm und auf Presse-

post erweitert wird, um im derzeit in der Entstehung befindlichen Markt für Warensendungen 

Chancen für den Wettbewerb zu erhalten und den Wettbewerb auf dem Markt für Pressepost 

zu beleben.38 Im aktuellen Gesetzesentwurf wurde diese Empfehlung hinsichtlich der Waren-

sendungen mit der Einschränkung berücksichtigt, dass das Unternehmen, das den Teilleis-

tungszugang nachfragt, auch zumindest teilweise Briefsendungen über eine eigene Zustellinf-

rastruktur befördert (§ 55 Abs. 3 PostG-E). 

2.4 Auskunftsrechte der Bundesnetzagentur stärken 

26. Große Teile des Postwesens werden derzeit ex-post reguliert, d. h. die Bundesnetzagentur 

prüft das Verhalten des marktbeherrschenden Unternehmens nachträglich. Auch wenn im Ent-

wurf für ein neues Postgesetz eine Ausweitung der Ex-ante-Regulierung vorgesehen ist (vgl. 

§ 41 PostG-E), gilt für die übrigen Bereiche des Postwesens, dass eine effektive Ex-post-Regu-

lierung eines marktbeherrschenden Unternehmens nur möglich ist, wenn die Bundesnetzagen-

tur Kenntnis von potenziell missbräuchlichen Entgelten oder Vertragsbedingungen erlangt. Da-

her benötigt die Bundesnetzagentur umfangreiche Auskunftsrechte. Dies gilt insbesondere für 

den Briefbereich, wo die Deutsche Post AG über eine sehr starke Position verfügt. In Teilen des 

Briefbereichs gibt es bereits eine Vorlagepflicht für Verträge. Dies betrifft gemäß § 30 Abs. 1 

PostG momentan Teilleistungen, die die Deutsche Post AG gegenüber ihren Kunden erbringt. 

Verträge, welche die volle Wertschöpfungskette umfassen, scheinen von der Regelung derzeit 

nicht erfasst zu sein. Daher wiederholt die Monopolkommission ihre Empfehlung, dass die Vor-

lagepflicht auf individuell ausgehandelte Verträge mit Großkunden im Brief- und Pressepostbe-

reich erweitert wird, welche die volle Wertschöpfungskette umfassen.39 Sie stellt positiv fest, 

dass diese Empfehlung in § 51 Abs. 3 PostG-E aufgegriffen wurde.  

27. Darüber hinaus sollte außerdem klargestellt werden, dass die Vorlagepflicht nach § 30 

Abs. 1 PostG auch die Zuweisung von konkreten Einlieferungszeitslots am Teilleistungszugang 

umfasst. Im Gesetzesentwurf ist die Möglichkeit enthalten, dass die Bundesnetzagentur dies 

klarstellt. § 56 Abs. 5 PostG-E sieht vor, dass die Bundesnetzagentur durch Allgemeinverfügung 

festlegen kann, in welchem Umfang Teilleistungsverträge vorzulegen sind. Wie in Kapitel 5.2.1 

dargestellt wird, besteht bei der Vergabe von Einlieferungszeitslots am Teilleistungszugang ein 

erhebliches und kontinuierliches Missbrauchspotenzial, da das marktbeherrschende Unterneh-

men seinen Tochterunternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann, indem es die-

sen systematisch bessere Einlieferungsslots zuweist.  

28. Zudem sollten analog zu § 203 Abs. 1 Satz 5 Telekommunikationsgesetz (TKG) weitere Aus-

kunftsrechte im Postgesetz verankert werden. Diese sollten gegenüber Unternehmen aus eng 

mit dem Postwesen verbundenen Sektoren bestehen, wenn die von den im Postwesen tätigen 

Unternehmen übermittelten Informationen nicht ausreichen, um die Regulierungsaufgaben 

                                                                                 

38  Siehe dazu ausführlich Monopolkommission, 12. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 9, Tz. 33 f. 

39  Siehe dazu bereits Ebenda, Tz. 35. 
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wahrzunehmen.40 Diese Empfehlung aus dem letzten Sektorgutachten wurde im aktuellen Ge-

setzesentwurf berücksichtigt (§ 91 Abs. 1 Satz 3 und 4 PostG-E). 

2.5 Bußgeldrahmen erhöhen und Vorteilsabschöpfung einführen 

29. Die im Postgesetz vorgesehenen Bußgelder sind bisher in Relation zu den Umsätzen des 

regulierten Unternehmens gering und sollten künftig in Relation zum Gesamtumsatz des Un-

ternehmens festgesetzt werden, um eine abschreckende Wirkung erzielen zu können.41 

30. In Bereichen des Postwesens, in denen eine Regulierung des marktbeherrschenden Unter-

nehmens durch die Bundesnetzagentur lediglich nachgelagert erfolgt, kann das Unternehmen 

für einen gewissen Zeitraum unter anderem von missbräuchlich überhöhten Entgelten profi-

tieren. So hat die Deutsche Post AG im Jahr 2020 eine möglicherweise missbräuchliche Entgel-

terhöhung im Privatkundenpaketmarkt erst nach vier Monaten rückabgewickelt, obwohl die 

Bundesnetzagentur bereits vor der Entgelterhöhung Bedenken hinsichtlich der Missbräuchlich-

keit geäußert hatte.42  

31. Der Anreiz für missbräuchliches Verhalten könnte dadurch gemindert werden, dass im 

Postgesetz die Möglichkeit vorgesehen wird, die dadurch erlangten Vorteile abzuschöpfen. Die 

Monopolkommission empfiehlt daher erneut die Einführung einer Regelung zur Vorteilsab-

schöpfung im Postgesetz, wie sie etwa in § 208 TKG enthalten ist.43 

32. Im aktuellen Gesetzesentwurf ist, dieser Empfehlung folgend, eine Vorteilsabschöpfung 

enthalten (§ 61 PostG-E). Darüber hinaus sieht der Entwurf eine Schadensersatzpflicht vor (§ 60 

PostG-E). Die Bußgeldrahmen werden zumindest teilweise am durchschnittlichen Jahresumsatz 

der letzten drei Geschäftsjahre bemessen (§ 113 Abs. 4 PostG-E). In Summe wären diese Ände-

rungen aus Sicht der Monopolkommission sehr positiv zu bewerten. 

2.6 Schlichtungsstelle der Bundesnetzagentur stärken 

33. In allen Bereichen des Postwesens kommt es immer wieder zu Beschwerden von Verbrau-

cherinnen und Verbrauchern.44 Besonders häufig betroffen ist die Zustellung von Paketen.45 

Eine Besonderheit im Postwesen ist, dass der Versender bzw. die Versenderin zumeist Auftrag-

geber bzw. Auftraggeberin für die Postdienstleistung ist, der Empfänger bzw. die Empfängerin 

                                                                                 

40  Siehe dazu ausführlich Monopolkommission, 12. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 9, Tz. 36. 

41  Siehe dazu ausführlich Ebenda, Tz. 37. 

42  BNetzA, BK5-20/001, 28. Januar 2020, Eröffnungsbeschluss eines Verfahrens der nachträglichen Überprüfung 
der Entgelte für Privatkundenpakete und -päckchen, 2020, https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschluss-
kammern/1_GZ/BK5-GZ/2020/BK5-20-0001/BK5-20-0001_Beschluss.html?nn=923282, Abruf am 17. Oktober 
2023. 

43  Siehe dazu ausführlich Monopolkommission, 12. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 9, Tz. 112 ff. 

44  Tagesschau.de, Wieder mehr Beschwerden über Postdienstleister, 2023, https://www.tagesschau.de/wirt-
schaft/unternehmen/post-beschwerden-108.html, Abruf am 18. Oktober 2023. 

45  BNetzA, Schlichtungsstelle Post Tätigkeitsbericht 2022, Bonn 2022, S. 13. 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK5-GZ/2020/BK5-20-0001/BK5-20-0001_Beschluss.html?nn=923282
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK5-GZ/2020/BK5-20-0001/BK5-20-0001_Beschluss.html?nn=923282
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/post-beschwerden-108.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/post-beschwerden-108.html
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jedoch vielfach hauptleidtragend bezüglich Problemen bei der Zustellung. Das kann dazu füh-

ren, dass der Versender bzw. die Versenderin gar nicht erfährt, dass die von ihm bzw. ihr ein-

gekaufte Postdienstleistung qualitativ nicht wie gewünscht ausgeführt wurde. Umso wichtiger 

ist es, dass es eine Instanz gibt, an die sich die Verbraucherinnen und Verbraucher, die oftmals 

die betroffenen Empfängerinnen und Empfänger sind, wenden können.  

34. Die Bundesnetzagentur verfügt über eine Schlichtungsstelle, bei der Kundinnen und Kun-

den Streitfälle mit Postdienstleistern schlichten lassen können.46 Antragsberechtigt sind grund-

sätzlich sowohl Absenderinnen und Absender als auch Empfängerinnen und Empfänger von 

Postsendungen (§ 18a Abs. 1 Satz 2 PostG). Ausgenommen sind Fälle, die Sendungen von Ab-

senderinnen und Absendern betreffen, die Sondervereinbarungen mit dem Postdienstleister 

geschlossen haben (§ 18a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 PostG).47 Dies ist oftmals bei großen Onlinehänd-

lern der Fall.48 Dadurch wird der Großteil des Fernabsatzhandels aus der Schlichtung ausge-

nommen.49 Fälle, die Sendungen betreffen, die von kleineren Onlinehändlern versandt wurden, 

sind hingegen oft schlichtungsfähig.50 Im März des Jahres 2021 wurde eine Regelung in das 

Postgesetz aufgenommen,51 welche die Unternehmen unter anderem zur Teilnahme an 

Schlichtungsverfahren verpflichtet (§ 18a Abs. 2 Satz 2 PostG), vorausgesetzt, dass zuvor eine 

Streitbeilegung zwischen den Parteien erfolglos war (§ 18a Abs. 2 Satz 1 PostG).  

35. Die Monopolkommission hatte empfohlen, eine Verpflichtung für Postdienstleister einzu-

führen, an den Schlichtungsverfahren der Bundesnetzagentur teilzunehmen, und begrüßt da-

her, dass diese in das Postgesetz aufgenommen wurde.52 In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, 

dass trotz gesetzlicher Verpflichtung einige Postdienstleister nicht an Schlichtungsverfahren 

teilnehmen.53 Eine Durchsetzung des Gesetzes seitens der Bundesnetzagentur ist schwierig, da 

der Verstoß gegen § 18a Abs. 2 Satz 2 PostG derzeit nicht unmittelbar mit Zwangs- oder Buß-

geldern geahndet werden kann.54 Die Monopolkommission empfiehlt, diese gesetzliche Lücke 

zu schließen. Dies könnte dadurch erfolgen, dass eine mit § 202 TKG vergleichbare allgemeine 

Befugnisnorm in das Postgesetz aufgenommen wird, gemäß der Verstöße gegen Verpflichtun-

gen nach diesem Postgesetz oder aufgrund des Postgesetzes im Wege des Verwaltungszwangs 

unterbunden werden können. Der aktuelle Gesetzesentwurf enthält eine solche Regelung (§ 90 

PostG-E). 

                                                                                 

46  BNetzA, Schlichtung Post, https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Schlichtung/Schlich-
tung_Post/start.html, Abruf am 18. Oktober 2023. 

47  BNetzA, Schlichtungsstelle Post Tätigkeitsbericht 2022, a. a. O., vgl. Fn. 45, S. 13. 

48  Ebenda. 

49  Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Energie, BT-Drs. 19/26583, S.15.  

50  BNetzA, Schlichtungsstelle Post Tätigkeitsbericht 2022, a. a. O., vgl. Fn. 45, S. 13. 

51  Gesetz zur Verbesserung der Strafverfolgung hinsichtlich des Handels mit inkriminierten Gütern unter Nutzung 
von Postdienstleistern sowie zur Änderung weiterer Vorschriften, a. a. O., vgl. Fn. 35. 

52  Siehe Monopolkommission, 11. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 36, Tz. 230 ff. 

53  BNetzA, Schlichtungsstelle Post Tätigkeitsbericht 2022, a. a. O., vgl. Fn. 45, S. 22. 

54  Vgl. Bundesregierung, Bericht zur Evaluierung des postgesetzlichen Schlichtungsverfahrens, BT-Drs. 20/7125, 
S. 5. 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Schlichtung/Schlichtung_Post/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Schlichtung/Schlichtung_Post/start.html
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36. Des Weiteren ist es aus Sicht der Monopolkommission nicht schlüssig, dass private Emp-

fängerinnen und Empfänger die Schlichtungsstelle nicht anrufen können, weil ihr Paket von ei-

nem Unternehmen versandt wurde, das eine Sondervereinbarung mit dem ausführenden Post-

dienstleister getroffen hat. Da die Sondervereinbarung lediglich die Beziehung zwischen 

versendendem Unternehmen und Postdienstleister betrifft, sollte sie keine Auswirkung auf das 

Recht von Empfängerinnen und Empfängern haben, die Schlichtungsstelle der Bundesnetza-

gentur anzurufen. Die Monopolkommission empfiehlt daher, § 18a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 PostG so 

zu ändern, dass Empfängerinnen und Empfänger von Postsendungen auch dann das Recht ha-

ben, die Schlichtungsstelle anzurufen, wenn es Sondervereinbarungen zwischen Absender und 

Postdienstleister gibt. Dazu sollten in § 18a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 PostG die Worte „die von Absen-

dern nach Nummer 1 versandt werden“ gestrichen werden. Auch im aktuelle Gesetzesentwurf 

wäre diese Ausnahme hinsichtlich der Empfänger zu korrigieren. Dazu müsste in § 35 PostG-E 

Abs. 1 Satz 1 der Wortlaut „, es sei denn, für die Postsendung wurden Sonderbedingungen ver-

einbart“ gestrichen werden.  

37. Damit die von der bestehenden Regelung bzw. der Neuregelung profitierenden Verbrau-

cherinnen und Verbraucher auch Gebrauch machen können, ist es in einem zweiten Schritt 

erforderlich, auf die Existenz der Schlichtungsstelle hinzuweisen. Hier wäre etwa eine Hinweis-

pflicht im Rahmen des Vertragsschlusses mit dem Händler (§§ 312b BGB ff.) bzw. Postdienst-

leister (§§ 1 ff. Postdienstleistungsverordnung bzw. § 32 PostG-E) denkbar. 

2.7 Regulierungsbedürftigkeit von Postmärkten anhand eines Drei-Kriterien-Tests 

prüfen 

38. Im Postwesen wurde durch den Regulierer selbst noch nie die sektorspezifische Regulie-

rungsbedürftigkeit einzelner Märkte beurteilt. Diese wurde vielmehr durch den Gesetzgeber 

im Rahmen der Ausgestaltung des Postgesetzes vorgegeben (§ 1 i. V. m. § 4 PostG). Die Mono-

polkommission empfiehlt, die Entscheidung über die sektorspezifische Regulierungsbedürftig-

keit der Bundesnetzagentur und dem Bundeskartellamt zu überlassen.55 

39. Zur Prüfung der sektorspezifischen Regulierungsbedürftigkeit von Postmärkten sollte der 

im Telekommunikationsrecht etablierte Drei-Kriterien-Test übernommen werden. Durch den 

Drei-Kriterien-Test würde die Entscheidung auf einer Marktanalyse basieren und es könnte be-

rücksichtigt werden, ob die Instrumente des allgemeinen Wettbewerbsrechts ausreichend 

sind. Die üblichen Kriterien sind: (1) Es bestehen beträchtliche und anhaltende strukturelle, 

rechtliche oder regulatorische Marktzutrittsschranken, (2) der Markt tendiert angesichts des 

Standes des infrastrukturbasierten und sonstigen Wettbewerbs innerhalb des relevanten Zeit-

raums nicht zu einem wirksamen Wettbewerb und (3) das allgemeine Wettbewerbsrecht allein 

reicht nicht aus, um dem festgestellten Marktversagen angemessen entgegenzuwirken. Ist ei-

nes der Kriterien nicht erfüllt, sollte der Markt aus der Regulierung entlassen werden. Der Ge-

setzesentwurf sieht in § 38 Abs. 2 PostG-E einen Drei-Kriterien-Tests vor, der zwar im Wesent-

lichen, aber nicht vollständig dieser Empfehlung entspricht. Im Rahmen des empfohlenen Drei-

                                                                                 

55  Siehe dazu auch Monopolkommission, 12. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 9, Tz. 38 f. 
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Kriterien-Tests des Telekommunikationsrechts muss die Bundesnetzagentur das Vorliegen je-

des Kriteriums feststellen. Andernfalls unterfällt der betroffene Markt nicht (mehr) der sektor-

spezifischen Regulierung. Grundsätzlich wird also vermutet, dass Märkte nicht regulierungsbe-

dürftig sind. Der im Entwurf enthaltene Test kehrt dies hingegen um. Ihm liegt die Vermutung 

zugrunde, dass Postmärkte grundsätzlich regulierungsbedürftig sind, was die Formulierung „es 

sei denn“ verdeutlicht. Für das Entlassen eines Postmarktes aus der Regulierung ist es nach 

diesem Test daher erforderlich, dass zumindest anhand eines Kriteriums explizit festgestellt 

wird, dass eine Regulierung nach dem Postgesetz nicht notwendig ist. Dies erhöht die Hürden 

für eine Entlassung aus der Regulierung. 

40. Zu beachten ist, dass wenn einzelne Märkte des Postwesens aus der Regulierung entlassen 

werden, der Regulierer sich zielgenau auf die regulierungsbedürftigen Märkte konzentrieren 

könnte. Eine zielgenaue Regulierung wird insbesondere von hoher Bedeutung sein, wenn durch 

eine Postgesetznovelle die Auskunfts- und Eingriffsrechte der Bundesnetzagentur im Postwe-

sen gestärkt werden. Die sich dadurch ergebenden regulatorischen Aufgaben werden einen 

sehr effizienten Einsatz der vorhandenen Personalressourcen erfordern. Dies spricht dafür, die 

Hürden für eine Entlassung aus der Regulierung nicht zu hoch zu setzen. 

2.8 Lizenzpflicht abschaffen und Anzeigepflicht digitalisieren 

41. Gemäß § 5 PostG bedarf einer Lizenz, wer Briefsendungen mit einem Einzelgewicht von 

nicht mehr als 1.000 Gramm gewerbsmäßig für andere befördert. Diese nur Teile des Postwe-

sens betreffende Lizenzpflicht generiert unnötigen bürokratischen Aufwand. Die Monopolkom-

mission hat bereits mehrfach empfohlen, dass diese aufgehoben und durch eine bloße Anzei-

gepflicht nach § 36 PostG ersetzt wird.56  

42. Die Anzeigepflicht gilt derzeit z. B. für den Bereich Kurier-, Express- und Paketdienste. Sie 

betrifft eine hohe Zahl von Unternehmen und generiert einen entsprechenden Verwaltungs-

aufwand beim Regulierer. Die Bundesnetzagentur hat in ihrem Tätigkeitsbericht 2018/2019 

festgestellt, dass insbesondere Paketshops ihre Tätigkeit oft in Unkenntnis der Anzeigepflicht 

aufnehmen.57 Die Monopolkommission empfiehlt daher, dass in § 36 PostG klar geregelt wird, 

dass die Anzeige nach einem von der Bundesnetzagentur vorgeschriebenen und veröffentlich-

ten Formular und elektronisch zu erfolgen hat.58 Außerdem sollten auch in Bezug auf die An-

zeigepflicht bürokratische Hürden abgebaut werden. Der alte interne Referentenentwurf des 

damaligen Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für ein neues Postgesetz aus der 

vorherigen Legislaturperiode sah vor, dass Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen von Postdienst-

leistern von der Anzeigepflicht ausgenommen sind und stattdessen der betreffende Postdienst-

leister auf Verlangen der Bundesnetzagentur monatlich Auskunft über die für ihn tätigen Ver-

richtungs- und Erfüllungsgehilfen zu geben hat. Dies würde die Zahl der betroffenen Unterneh-

                                                                                 

56  Monopolkommission, 12. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 9, Tz. 40 ff. 

57  BNetzA, Tätigkeitsbericht Post 2018/2019, a. a. O., S. 68. 

58  Siehe § 5 Abs. 2 TKG für eine vergleichbare Regelung.  
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men drastisch reduzieren. Bürokratische Hürden würden abgebaut und die Informationsbe-

darfe des Regulierers insbesondere mit Blick auf die Gewährleistung der Einhaltung des Post- 

und Briefgeheimnisses nach Art. 10 GG befriedigt. 

43. Der jüngste Entwurf für ein neues Postgesetz sieht im Gegensatz dazu eher den Aufbau von 

Hürden vor. Die Lizenzpflicht und die Anzeigepflicht würden durch die Eintragung in ein Anbie-

terverzeichnis ersetzt. Das Erbringen von Postdienstleistungen wäre durch die Neuregelung in 

nahezu allen Bereichen erlaubnispflichtig (§ 5 Abs. 1 Satz 2 PostG-E). Ausgenommen wären 

lediglich Anbieter, die ausschließlich Filialen oder automatisierte Stationen betreiben (§ 11 

Abs. 3 PostG-E). Auch die Anforderung an eine Eintragung in das Anbieterverzeichnis wären 

wesentlich strenger als die bisherigen Regelungen. Insbesondere enthält § 6 PostG-E einen um-

fassenden Katalog, anhand dessen die Bundesnetzagentur künftig die Zuverlässigkeit von An-

bietern beurteilen würde. Im Wesentlichen zielt die Norm auf rechtskräftig festgestellte Ver-

stöße gegen Vorschriften des Sozial- und Arbeitsrechts in Form von Verurteilungen und Buß-

geldentscheidungen. Aus Sicht der Monopolkommission gibt es, wie in Kapitel 4.1.1 gezeigt 

wird, keine Indizien, dass eine derart verschärfte Prüfung von Unternehmen im Briefbereich 

notwendig ist. Mit Bezug auf den Bereich Kurier-, Express- und Paketdienste ist, wie in Kapitel 

4.1.2 geschildert wird, die Notwendigkeit mangels geeigneter aktueller Daten unklar. Zudem 

wäre zu klären, ob die Gewerbeaufsichtsbehörden, die in anderen Sektoren solche vertieften 

Prüfungen hinsichtlich der Zuverlässigkeit bereits vornehmen, für diese Aufgabe nicht geeigne-

ter sind.59 

2.9 Einsichtsrechte der Monopolkommission bei der Bundesnetzagentur im Postbe-

reich 

44. Anders als in den übrigen Sektoren ist der Gutachtenauftrag der Monopolkommission nicht 

unmittelbar im Postgesetz selbst geregelt, sondern lediglich über eine Verweisnorm in das Te-

lekommunikationsgesetz (§ 44 Satz 2 PostG). Die in Bezug genommen Normen des Telekom-

munikationsgesetzes haben sich jedoch seit dem Inkrafttreten des ursprünglichen TKG-1996 

mehrfach (insbesondere 2004 und 2021) geändert. Dies führt zu der Frage, ob die im Jahr 1997 

in Bezug genommenen Regelungen des Telekommunikationsgesetzes fortgelten (dann ist § 81 

TKG-1996 anwendbar) oder, ob die entsprechenden neuen Regelungen des TKG im Sinne einer 

dynamischen Verweisung eingreifen (dann ist § 195 Abs. 2, 3 TKG anwendbar). Je nach Sicht-

weise steht der Monopolkommission ein Akteneinsichtsrecht gegenüber der Bundesnetzagen-

tur zu oder nicht. Derzeit gewährt die Bundesnetzagentur der Monopolkommission keine Ak-

teneinsicht. 

45. In das Postgesetz sollten daher – wie in den übrigen Sektoren – eigenständige Regelungen 

zum Sektorgutachten der Monopolkommission aufgenommen werden, bei denen das Akten-

einsichtsrecht klarstellend festgeschrieben wird. Der Entwurf für ein neues Postgesetz sieht das 

Akteneinsichtsrecht bereits vor (§ 85 PostG-E). Dieses soll jedoch in § 114 Abs. 10 PostG-E auf 

                                                                                 

59  Siehe dazu Tz. 143 ff. 
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Altfälle beschränkt werden. Da eine derartige Einschränkung bei Einführung des Aktenein-

sichtsrechts im Telekommunikationssektor nicht enthalten war,60 regt die Monopolkommission 

an, diese Ausnahme zu streichen. Zusätzlich sollte die Klarstellung aus § 46 Abs. 2b GWB über-

nommen werden, nach der sich das Akteneinsichtsrecht auch auf den Zugang zu den in elekt-

ronischer Form vorliegenden Daten erstreckt. Eine derartige Norm fehlt derzeit noch für alle 

Sektorgutachten. Damit nach einer Verankerung im Postgesetz nicht der (Umkehr-)Schluss ge-

zogen werden kann, dass diese Datenzugangsregelung nur im Postgesetz, nicht aber in den 

übrigen Sektoren besteht, sollte in die Gesetzesbegründung eine Formulierung aufgenommen 

werden, nach der es sich hierbei lediglich um eine Klarstellung handelt. 

46. Derzeit ist außerdem die Übergabe der Sektorgutachten Post und Telekommunikation so 

geregelt, dass diese gemeinsam mit dem Tätigkeitsbericht der Bundesnetzagentur durch die 

Bundesnetzagentur an die Bundesregierung übergeben wird (Telekommunikation: § 195 Abs. 1 

Satz 2 TKG; Post: je nach Rechtsauffassung: § 44 S. 2 PostG i. V. m. § 81 Abs. 3 Satz 1 TKG-1996 

oder § 44 S. 2 PostG i. V. m. § 195 Abs. 1 Satz 2 TKG). Dies führt in der Praxis dazu, dass eine 

direkte Vorlage des Sektorgutachtens Post durch die Monopolkommission an die Bundesregie-

rung nicht möglich ist. Vielmehr wird das Gutachten nur mittelbar durch die Bundesnetzagen-

tur vorgelegt. Bei einer Novellierung des Postgesetzes sollte daher auf eine Formulierung ver-

zichtet werden, die eine gemeinsame Vorlage der Gutachten von Monopolkommission und 

Bundesnetzagentur durch die Bundesnetzagentur zwingend vorsieht. 

47. Im Ergebnis empfiehlt die Monopolkommission, in Angleichung an das GWB und Regelun-

gen des sektorspezifischen Regulierungsrechts folgende Formulierung in das Gesetz aufzuneh-

men: 

(1) Die Monopolkommission erstellt alle zwei Jahre ein Sektorgutachten, in dem sie den 

Stand und die absehbare Entwicklung des Wettbewerbs und die Frage, ob nachhaltig 

wettbewerbsorientierte Postmärkte in der Bundesrepublik Deutschland bestehen, beur-

teilt, die Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes über die Regulierung und Wettbe-

werbsaufsicht würdigt und zu sonstigen aktuellen wettbewerbspolitischen Fragen Stel-

lung nimmt. Das Sektorgutachten soll in dem Jahr abgeschlossen sein, in dem kein 

Hauptgutachten nach § 44 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorgelegt 

wird. Die Monopolkommission leitet das Gutachten der Bundesregierung zu. Die Bun-

desregierung legt das Gutachten unverzüglich den gesetzgebenden Körperschaften vor 

und nimmt innerhalb einer angemessenen Frist gegenüber den gesetzgebenden Körper-

schaften Stellung zum Gutachten. Das Gutachten wird von der Monopolkommission zu 

dem Zeitpunkt veröffentlicht, zu dem es von der Bundesregierung den gesetzgebenden 

Körperschaften vorgelegt wird. 

(2) Die Monopolkommission kann Einsicht nehmen in die bei der Bundesnetzagentur geführ-

ten Akten einschließlich der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, soweit dies zur ord-

nungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Im Rahmen der Akteneinsicht 

                                                                                 

60  Gesetz zur Änderung telekommunikationsrechtlicher Vorschriften vom 18. Februar 2007, BGBl I Nr. 5 vom 
23. Februar 2007, 106. 
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kann die Monopolkommission bei der Bundesnetzagentur in elektronischer Form vorlie-

gende Daten, einschließlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, selbstständig auswer-

ten, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Für den 

vertraulichen Umgang mit den Akten gilt § 46 Absatz 3 des Gesetzes gegen Wettbe-

werbsbeschränkungen entsprechend. 
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Kapitel 3  

Fortentwicklung des Universaldienstes 

48. Wie bereits in Kapitel 1 dargestellt, ist seit einiger Zeit ein stetiger Rückgang von Brief- und 

ein stetiger Anstieg von Paketsendungen zu verzeichnen. Auch wenn Universaldienstleistungen 

nur einen sehr geringen Teil der Sendungsmengen im Briefbereich generieren,61 sind auch hier 

Rückgänge zu verzeichnen. Daher stellt sich die Frage, ob das derzeit bestehende Universal-

dienstregime die Entwicklungen hinreichend berücksichtigt. Die Gewährleistung des Universal-

dienstes ist gemäß Art. 87f Abs. 1 GG verfassungsrechtlich vorgebeben. Von Marktteilnehmern 

wird vorgebracht, dass die sinkenden Briefmengen zu einem Anstieg der Stückkosten führen 

und Entgeltanhebungen im Universaldienstbereich erfordern.62 Auch wenn die tatsächliche 

Entwicklung der Stückkosten von vielen weiteren Faktoren abhängt, so dürften jedenfalls per-

spektivisch gesehen die Mengenrückgänge im Briefsegment die Finanzierung des Universal-

dienstes, der ein Mindestgebot an Postdienstleistungen flächendeckend in einer bestimmten 

Qualität und zu einem erschwinglichen Preis gewährleisten soll, bei Beibehaltung der derzeiti-

gen Ausgestaltung vor erhebliche Herausforderungen stellen. Das Eckpunktepapier des Bun-

desministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz für eine Novelle des Postgesetzes nennt die 

nachhaltige Versorgung mit Postdienstleistungen in den Städten und auf dem Land konsequen-

terweise prominent als erstes Thema für den weiteren Gesetzgebungsprozess. Dementspre-

chend stellt die Fortentwicklung des Universaldienstes einen Schwerpunkt bei der Reform des 

Postgesetzes im Referentenentwurf dar. 

49. Im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte stand dabei die Frage, ob die derzeit bestehenden 

Universaldienstvorgaben noch zeitgemäß sind oder abgeändert werden sollten (dazu sogleich 

Abschnitt 3.1). Diskutiert wurde außerdem darüber, ob die Bundesnetzagentur mit ausreichen-

den Eingriffsbefugnissen ausgestattet ist, um die Universaldienstvorgaben durchsetzen zu kön-

nen (dazu Abschnitt 3.2). Außerdem stellt sich perspektivisch die Frage, wie bei weiter sinken-

den Briefmengen und damit tendenziell einhergehenden Steigerungen der Stückkosten die 

Universaldienstleistungen für die Nutzerinnen und Nutzer weiterhin zu erschwinglichen Preisen 

angeboten werden können (dazu Abschnitt 3.3). Schließlich ist in einem personalintensiven Be-

reich wie dem Postwesen bei einer gesetzlichen Anpassung immer auch eine mögliche Wirkung 

auf die Zahl der Beschäftigten ein bedeutender Aspekt in der öffentlichen Debatte (dazu Ab-

schnitt 3.4). 

                                                                                 

61  Vgl. etwa den geringen Sendungsmengenanteil der Privatkundschaft im Segment lizenzpflichtige Briefe im Jahr 
2022 von nur 6 Prozent, Tz. 8, auch wenn dies nicht exakt deckungsgleich mit dem Anteil des Universaldienstes 
ist. 

62  Stellungnahme der Deutsche Post AG zum Themenpapier des BMWK zur Novelle des Postgesetzes, 14. Juli 
2022,  https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Stellungnahmen/Stellungnahmen-Novelle-PostG–
/dpag_2022.pdf?__blob=publicationFile&v=4, Abruf: 24. August 2023, S. 7. 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Stellungnahmen/Stellungnahmen-Novelle-PostG–/dpag_2022.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Stellungnahmen/Stellungnahmen-Novelle-PostG–/dpag_2022.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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3.1 Umfang der Universaldienstvorgaben überprüfen 

50. Die als Universaldienst vorzuhaltenden Postdienstleistungen und deren Qualitätsvorgaben 

haben für die Bevölkerung in Deutschland nach wie vor einen hohen Stellenwert. Zwar nimmt 

diese Bedeutung zumindest im Briefbereich angesichts der voranschreitenden Digitalisierung 

immer weiter ab. Sie wird jedoch auch hier auf absehbare Zeit nicht völlig entfallen. Dies gilt 

zum einen, weil die rechtsverbindliche Kommunikation gegenüber Unternehmen und Behör-

den vielfach nach wie vor schriftlich, d. h. analog, zu erfolgen hat. Derzeit ist nicht damit zu 

rechnen, dass diese Kommunikation kurz oder mittelfristig vollständig digital erfolgen kann. Da-

her bleibt es wichtig, dass nicht nur im städtisch geprägten Bereich, wo aufgrund der Dichte 

des Netzes eher eine rentable Versorgung der Bevölkerung möglich ist, sondern gerade auch 

im ländlichen Bereich eine Grundversorgung gewährleistet ist. Zudem sind die „Bedarfe von 

älteren Menschen und Menschen mit Behinderung“ zu berücksichtigen.63 Dem steht jedoch 

nicht entgegen, dass regelmäßig überdacht werden sollte, wie diese Grundversorgung auszu-

gestalten ist. § 11 Abs. 2 Satz 2 PostG gibt vor, dass die Universaldienstleistungen der techni-

schen und gesellschaftlichen Entwicklung nachfragegerecht anzupassen sind. Die Post-Univer-

saldienstleistungsverordnung (PUDLV),64 die die Einzelheiten hierzu regelt, wurde dennoch seit 

ihrem Erlass im Dezember 1999 lediglich im Jahr 200265 punktuell inhaltlich verändert. In den 

vergangenen über 20 Jahren haben sich die technischen und gesellschaftlichen Rahmenbedin-

gungen fundamental fortentwickelt, sodass bei der aktuellen Novellierung des Postgesetzes 

eine Neubewertung der Universaldienstvorgaben dringend erforderlich ist. In den vergangenen 

10 Jahren haben eine Vielzahl an europäischen Ländern ihre Universaldienstvorgaben an den 

geänderten Bedarf der Gesellschaft angepasst, was Abbildung 3.1 illustriert. 

                                                                                 

63  So auch die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme zum 12. Sektorgutachten Post, BT-Drs. 20/7893, S. 10 
(Tz. 72). 

64  Post-Universaldienstleistungsverordnung (PUDLV) vom 15. Dezember 1999, BGBl I Nr. 55 vom 21. Dezember 
1999, 2418. 

65  Zweites Gesetz zur Änderung des Postgesetzes vom 30. Januar 2002, BGBl I Nr. 8 vom 6. Februar 2002, 572. 
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Abbildung 3.1: Anzahl der Universaldienstanpassungen durch europäische Länder in den 

letzten 10 Jahren 

 

Quelle: European Regulators Group for Postal Services, Report on the future needs of the USO, PL I (23) 7, Juni 

2023, S. 39; eigene Darstellung. 

51. Im Folgenden sollen zunächst knapp die unions- und verfassungsrechtlichen Vorgaben skiz-

ziert werden, die bei der Fortentwicklung des Universaldienstes zu berücksichtigen sind (dazu 

3.1.1). Sodann soll unter Auswertung der verfügbaren Literatur untersucht werden, wie eine 

Neugestaltung aussehen könnte. Hierbei ist zu erwägen, dass es einerseits das Ziel sein sollte, 

eine für die Nutzerinnen und Nutzer des Universaldienstes spürbare Absenkung des bestehen-

den Versorgungsniveaus im Wesentlichen zu vermeiden. Andererseits sollen die angebotenen 

Universaldienstleistungen auch langfristig für eben jene erschwinglich bleiben (§ 11 Abs. 1 

Satz 1 PostG). Daher ist auch die Frage zu stellen, inwieweit Kostensenkungspotenziale geho-

ben werden können. Dabei kann insbesondere berücksichtigt werden, dass aufgrund der Ver-

fügbarkeit digitaler Alternativen bestimmte Universaldienstleistungen verzichtbar geworden 

sind oder zumindest bestimmte Qualitätsvorgaben abgesenkt werden können, wenn man be-

denkt, dass es sich bei dem Universaldienst um eine Grundversorgung handelt. Auch Aspekte 

des Klimaschutzes sollten berücksichtigt werden, wenn das Leistungsniveau des Universal-

dienstes neu festgelegt wird. Im Rahmen des vorliegenden Sektorgutachtens wurden dazu die 

Vorgaben zur Bereitstellung stationärer Einrichtungen (dazu 3.1.2), die bestehenden Laufzeit-

vorgaben (dazu 3.1.3), die Zustellfrequenz (dazu 3.1.4) sowie die Vorhaltung bestimmter Son-

derformen der Zustellung (dazu 3.1.5) untersucht. Abschließend werden Vorschläge unterbrei-

tet, wie künftig eine regelmäßige Fortentwicklung der Universaldienstvorgaben in institutionel-

ler Hinsicht gewährleistet werden könnte (dazu 3.1.6). 
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 Unions- und verfassungsrechtliche Vorgaben für den Universaldienstumfang 
lassen grundsätzlich weite Ausgestaltungsspielräume 

52. Der Bund ist schon aus verfassungsrechtlichen Gründen dazu verpflichtet, im Bereich des 

Postwesens „flächendeckend angemessene und ausreichende Dienstleistungen“ zu gewähr-

leisten (Art. 87f Abs. 1 GG). Ausweislich der Gesetzgebungsgeschichte zu Art. 87f GG ist festzu-

stellen, dass dieser Verfassungsauftrag „nicht auf den Ausbau einer optimalen Infrastruktur 

ausgerichtet [ist], sondern […] auf die Gewährleistung einer flächendeckenden Grundversor-

gung“ abzielt.66 Da es sich hierbei um eine sehr wertungsoffene Formulierung handelt, kommt 

dem Gesetzgeber bei der Ausgestaltung des Universaldienstes ein breiter Spielraum zu, aus 

dem kaum konkrete Leistungsmerkmale abgeleitet werden können.67  

53. Die unionsrechtlichen Vorschriften hinsichtlich der zur Verfügung zu stellenden (Min-

dest-)Dienstleistungen belassen den Mitgliedstaaten grundsätzlich ebenfalls weite Umset-

zungsspielräume. Die maßgeblichen Regelungen sind im Wesentlichen den Art. 3, 5, 16 f. der 

Postdiensterichtlinie (PDRL)68 zu entnehmen. Als Grundnorm fordert Art. 3 Abs. 1 PDRL, dass 

die Mitgliedstaaten für einen Universaldienst sorgen müssen, der „ständig flächendeckend pos-

talische Dienstleistungen einer bestimmten Qualität zu tragbaren Preisen für alle Nutzer bie-

tet“. Hinsichtlich einzelner Vorgaben (z. B. der Zustellfrequenz, siehe dazu Abschnitt 3.1.4) ist 

die Postdiensterichtlinie jedoch deutlich präzisier formuliert als das Grundgesetz.  

54. Die verfassungs- und unionsrechtlichen Vorgaben hat der Gesetzgeber in § 11 Abs. 1 Satz 1 

PostG aufgegriffen und Universaldienstleistungen als ein „Mindestangebot an Postdienstleis-

tungen [definiert], die flächendeckend in einer bestimmten Qualität und zu einem erschwing-

lichen Preis erbracht werden“. Einzelheiten zu Inhalt und Umfang des Universaldienstes wer-

den gemäß § 11 Abs. 2 PostG durch eine Rechtsverordnung der Bundesregierung, d. h. die 

PUDLV, konkretisiert. 

 Stationäre Einrichtungen: Automatisierte Lösungen unter Berücksichtigung 
der Belange hilfsbedürftiger Personen in Betracht ziehen 

55. Die EU-Postdiensterichtlinie definiert sog. Zugangspunkte für Postdienstleistungen. Dies 

sind Einrichtungen, einschließlich der für die Allgemeinheit bestimmten Postbriefkästen auf öf-

fentlichen Wegen oder in den Räumlichkeiten der Postdienstleister, wo die Absender ihre Post-

sendungen in das Postnetz geben können. (Art. 2 Nr. 3 PDRL). Die Definition, wie diese Zugangs-

punkte ausgestaltet sein müssen, ist denkbar weit. Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung 

                                                                                 

66  Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes, BT-Drs. 12/7269 vom 14. April 
1994, S. 5. Hervorhebung nur hier. 

67  von Danwitz, Th., in: Badura, P. u. a. (Hrsg.), Beck’scher PostG-Kommentar, 2. Auflage, München, 2004, § 11 
Rn. 6. Siehe dazu bereits Monopolkommission, 11. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 36, Tz. 215. 

68  Richtlinie 97/67/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinsame Vorschriften für die Ent-
wicklung des Binnenmarktes der Postdienste der Gemeinschaft und die Verbesserung der Dienstequalität vom 
15. Dezember 1997, ABl. L 015 vom 21.1.1998, 14. Diese wurde zuletzt geändert durch Richtlinie 2008/6/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 97/67/EG im Hinblick auf die Vollen-
dung des Binnenmarktes der Postdienste der Gemeinschaft vom 20. Februar 2008, ABl. L 52 vom 27.2.2008, 3. 
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dieser Zugangspunkte besteht folglich ein weiter Umsetzungsspielraum.69 Auch hinsichtlich der 

Dichte der Abhol- und Zugangspunkte (z. B. Filialen, Briefkästen) ist die EU-Postdiensterichtlinie 

vage70 und gibt lediglich vor, dass sie „den Bedürfnissen der Nutzer entsprechen“ muss (Art. 3 

Abs. 2 PDRL). Dies führt in der Praxis zu erheblichen Abweichungen zwischen den EU-Mitglied-

staaten: Während in Zypern ein sehr dichtes Netz an Postfilialen besteht (12,65 Filialen pro 

10.000 Einwohner), ist es in Belgien und den Niederlanden vergleichsweise dünn (1,19 bzw. 

1,89 Filialen pro 10.000 Einwohner).71 

56. In Deutschland enthält die Post-Universaldienstleistungsverordnung in § 2 Nrn. 1 und 2 

bzw. § 3 Nr. 1 PUDLV Vorgaben zur Dichte der Abhol- und Zugangspunkte. Die Vorgaben hin-

sichtlich der Anzahl an vorzuhaltenden Einrichtungen ist im Vergleich zur EU-Postdienstericht-

linie sehr detailliert: So müssen für die Brief- und Paketbeförderung bundesweit mindestens 

12.000 stationäre Einrichtungen vorhanden sein. Zudem muss in allen Gemeinden mit mehr als 

2.000 Einwohnern sowie in der Regel auch in Gemeinden, die gemäß landesplanerischen Vor-

gaben zentralörtliche Funktionen haben, mindestens eine stationäre Einrichtung vorhanden 

sein. In Gemeinden mit mehr als 4.000 Einwohnern und in Gemeinden, die gemäß landespla-

nerischer Vorgaben zentralörtliche Funktionen haben, ist außerdem zu gewährleisten, dass 

eine stationäre Einrichtung in maximal 2.000 Metern für die Kunden erreichbar ist. Schließlich 

ist in allen Landkreisen je Fläche von 80 Quadratkilometern eine stationäre Einrichtung vorzu-

halten. Diese Vorgaben wurden zuletzt im Jahr 2002 angepasst.72 Diese detaillierten Vorgaben 

sollten nach über 20 Jahren einer Überprüfung unterzogen werden. Beispielsweise wäre denk-

bar, lediglich Entfernungsvorgaben zu machen, so wie dies derzeit bereits bei Briefkästen der 

Fall ist (§ 2 Nr. 2 PUDLV). 

57. Zudem ist nicht völlig klar, was unter „stationären Einrichtungen“ im Sinne des § 2 PUDLV 

zu verstehen ist. Eine Legaldefinition dieses Begriffs enthält die Post-Universaldienstleistungs-

verordnung nicht. Die Bundesnetzagentur versteht hierunter „Geschäftsräume, in denen Ver-

träge über Briefbeförderungsleistungen abgeschlossen werden können“.73 Hinsichtlich der 

Frage, was unter einer „stationären Einrichtung“ zu verstehen ist und ob es auch hier einer 

Anpassung bedarf, ist umstritten, ob für eine Erfüllung der Vorgaben zur Dichte der Abhol- und 

Zugangspunkte (künftig) auch automatisierte und digitale Lösungen, wie z. B. Poststationen74 
                                                                                 

69  Reinbothe, J./Hentschel, K./Pochmarski, R., in: Groebel, A. u. a. (Hrsg.), Postrecht, Frankfurt am Main, 2014, 
Kapitel C Rn. 77. 

70  Vgl. Ebenda. 

71  Europäische Kommission, Commission Staff Working Document, Evaluation of Directive 97/67/EC on common 
rules for the development of the internal market of Community postal services and the improvement of quality 
of service amended by Directives 2002/39/EC and 2008/6/EC (Postal Services Directive), accompanying the 
Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of the Postal Ser-
vices Directive (Directive 97/67/EC as amended by Directive 2002/39/EC and 2008/6/EC), SWD(2021) 309 final, 
Brüssel, 2021, S. 142. 

72  Zweites Gesetz zur Änderung des Postgesetzes, a. a. O., vgl. Fn. 65. 

73  BNetzA, Tätigkeitsbericht Post 2020/2021, a. a. O., S. 87. 

74  An einer Poststation können (bargeldlos) etwa Brief- und Paketmarken ausgedruckt, Briefe und Einschreiben 
versandt sowie Pakete empfangen und versandt werden, DHL, Alles unter einem Dach - Die neue Poststation, 
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oder Paketstationen,75 herangezogen werden sollten. Legt man zugrunde, wie die Bundesnetz-

agentur den Begriff „stationäre Einrichtungen“ derzeit auslegt, so erfüllen die genannten Au-

tomatenlösungen die Definition nicht, da es sich um keine Geschäftsräume handelt. Bei den 

Erwägungen ist zu beachten, dass der Einsatz von Automaten für die Endkundinnen und End-

kunden sowohl Vor- als auch Nachteile bietet. Vorteilhaft ist etwa, dass eine Bindung an Öff-

nungszeiten entfällt.76 Zugleich würden bestimmte Gruppen von Endnutzerinnen und Endnut-

zern möglicherweise schlechter gestellt. Mangelnde Barrierefreiheit von Automatenlösungen 

oder fehlende Vertrautheit der Nutzerinnen und Nutzer mit digitalen Bedienoberflächen und 

bargeldlosen Bezahlsystemen können zu Problemen führen. Teilweise kann hier Abhilfe ge-

schaffen werden, etwa durch die Möglichkeit einer Videotelefonie am Automaten, bei der ein 

menschlicher Ansprechpartner Hilfestellung leistet.77 Daher ist zu prüfen, ob ein derartiges An-

gebot eine Filiale in ihrer Funktionalität für die Universaldienstleistungen weitgehend ersetzen 

oder zumindest ergänzen kann. Es spricht viel dafür, dass in einer stärker digitalisierten Gesell-

schaft automatisierten Lösungen eine größere Rolle zukommen sollte, als dies bislang der Fall 

ist. Gleichwohl ist auf die Belange der Universaldienstnutzerinnen und -nutzer zu achten. Hier-

bei liegt es zunächst an den Unternehmen selbst, ihre Angebote möglichst ansprechend für alle 

Kundengruppen auszugestalten.78 Lediglich dann ist für die Zukunft anzunehmen, dass die Ver-

braucherinnen und Verbraucher sie als Teil der Universaldiensterbringung akzeptieren werden. 

In jedem Fall sollte der Gesetzgeber klarstellen, dass automatisierte Lösungen grundsätzlich 

ebenfalls unter den Begriff „stationäre Einrichtung“ fallen können. Um Zweifeln hinsichtlich der 

Akzeptanz konkreter Lösungen zu begegnen, wäre es denkbar, mit einer Erprobungsklausel Er-

fahrungen in bestimmten zeitlich begrenzten Pilotprojekten zu sammeln. Zudem sollte die Bun-

desnetzagentur ausreichende Eingriffsbefugnisse erhalten, um erforderlichenfalls konkrete 

Vorgaben machen zu können, damit Automaten die Voraussetzungen von stationären Einrich-

tungen erfüllen.  

58. Im Referentenentwurf wird im Wesentlichen grundsätzlich an den bestehenden Infrastruk-

turvorgaben festgehalten, die nun in § 18 PostG-E enthalten sind. Ausnahmen von diesem 

Grundsatz sind in den Absätzen 2 und 5 vorgesehen. Nach Abs. 2 kann die Bundesnetzagentur 

anstelle von Universaldienstfilialen automatisierte Stationen zulassen unter Berücksichtigung 

der örtlichen Nachfrage, der Möglichkeit eine Universaldienstfiliale einzurichten sowie unter 

                                                                                 

https://www.dhl.de/de/privatkunden/pakete-versenden/pakete-abgeben/poststation.html, Abruf am 3. Mai 
2023. 

75  Neben den Packstationen der Deutsche Post DHL gibt es eine Vielzahl weiterer Anbieter auf dem Markt, siehe 
etwa BdKEP, Paketboxen Übersicht, https://bdkep.de/der-bdkep/paketboxen-vergleich.html, Abruf am 3. Mai 
2023. 

76  So auch Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen/Verbraucherzentrale Thüringen, Lieber erstklassige Versor-
gung als Zwei-Klassenbrief, Stellungnahme zum Eckpunktepapier (Stand: 26.01.2023) des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Klimaschutz für eine Novelle des Postgesetzes, 2023, S. 7. 

77  Deutsche Post DHL Group, Neuentwickelte Poststation bietet wichtigste Post- und Paketservices rund um die 
Uhr, https://www.dpdhl.com/de/presse/pressemitteilungen/2021/neuentwickelte-poststation.html, Abruf am 
3. Mai 2023. 

78  Siehe hierzu etwa die Kritik der Verbraucherzentralen an Packstationen, die lediglich per Smartphone bedient 
werden können, Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen/Verbraucherzentrale Thüringen, Lieber erstklassige 
Versorgung als Zwei-Klassenbrief, a. a. O., vgl. Fn. 76, S. 8. 
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Wahrung eines angemessenen Verhältnisses zwischen automatisierten Stationen und Univer-

saldienstfilialen in der jeweiligen Region. Zudem ist die betroffene Gebietskörperschaft anzu-

hören. Die Bundesnetzagentur kann darüber hinaus im Wege einer Allgemeinverfügung Vo-

raussetzungen an die automatisierten Stationen stellen, insbesondere hinsichtlich der Barrie-

refreiheit. Noch weitergehende im Gesetz nicht näher spezifizierte Ausnahmen von den Infra-

strukturvorgaben sind nach Abs. 5 möglich. Sie sind jedoch an eine Zustimmung der jeweiligen 

kommunalen Gebietskörperschaft geknüpft. Zudem wurde in § 24 PostG-E eine Erprobungs-

klausel für neue Modelle der Postversorgung vorgesehen. Obwohl die im Gesetzesentwurf ent-

haltenen Maßnahmen bei ihrer ersten Umsetzung zu einem hohen Verwaltungsaufwand füh-

ren dürften, scheinen sie nach erster Einschätzung der Monopolkommission gut geeignet zu 

sein, um eine nachhaltige Kostenreduktion und Modernisierung des Universaldienstes zu errei-

chen und gleichzeitig die Interessen der betroffenen Verbraucherinnen und Verbraucher sowie 

der Gebietskörperschaften hinreichend zu berücksichtigen.  

 Reduktion der Laufzeitvorgaben durch Einführung eines weiteren Produkts 
erproben  

59. Derzeit ist in § 2 Nr. 3 PUDLV geregelt, dass von den an einem Werktag eingelieferten in-

ländischen Briefsendungen im Jahresdurchschnitt mindestens 80 Prozent an dem ersten auf 

den Einlieferungstag folgenden Werktag („E+1“) und 95 Prozent bis zum zweiten auf den Ein-

lieferungstag folgenden Werktag ausgeliefert werden müssen („E+2“). Im aktuellen Gesetzge-

bungsprozess wurde bereits früh diskutiert, ob Laufzeitvorgaben für Universaldienstleistungen 

im Briefbereich angepasst werden sollen.79 Es wurde auch vorgeschlagen, eine Flexibilisierung 

zu erlauben. Eine Flexibilisierung ist dergestalt vorstellbar, dass Universaldienstleistungen mit 

unterschiedlichen Laufzeiten angeboten werden. Dazu könnte etwa die bereits bestehende 

Briefdienstleistung mit den genannten Laufzeitvorgaben beibehalten werden und zusätzlich 

eine vergünstigte weitere Briefdienstleistung eingeführt werden, an die geringere Laufzeitan-

forderungen gestellt werden. Für eine Flexibilisierung spricht, dass möglicherweise nicht jede 

Nutzerin bzw. jeder Nutzer des Universaldienstes Wert auf eine besonders schnelle Zustellung 

legt und die derzeit bestehenden Vorgaben daher über eine bloße Grundversorgung hinausge-

hen. Dies gilt insbesondere, wenn das Produkt mit höherer Laufzeit günstiger und ökologisch 

nachhaltiger ist. Laut Deutsche Post AG ließen sich z. B Inlandsflüge vermeiden, die derzeit zur 

Einhaltung der Qualitätsvorgaben notwendig seien.80 Insbesondere für Nutzerinnen und Nut-

zer, die bereits stark digitale Produkte nutzen, dürfte eine schnelle Laufzeit als Qualitätsmerk-

mal keine nennenswerte Bedeutung haben.81 Sie könnten dennoch Interesse daran haben, dass 

günstigere Briefdienstleistungen verfügbar sind. Ein noch größeres Interesse hieran dürften je-

                                                                                 

79  FAZ.NET, Reform des Postgesetzes: Post bekommt mehr Zeit für die Briefzustellung, https://www.faz.net/aktu-
ell/wirtschaft/unternehmen/reform-des-postgesetzes-post-bekommt-mehr-zeit-fuer-die-briefzustellung-
18632818.html, Abruf am 30. November 2023. 

80  Stellungnahme der Deutsche Post AG zum Themenpapier des BMWK zur Novelle des Postgesetzes, a. a. O., 
vgl. Fn. 62, S. 7. 

81  Vgl. Europäische Kommission, User Needs in the Postal Sector and Evaluation of the Regulatory Framework, 
Brüssel 2021, S. 112. 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/reform-des-postgesetzes-post-bekommt-mehr-zeit-fuer-die-briefzustellung-18632818.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/reform-des-postgesetzes-post-bekommt-mehr-zeit-fuer-die-briefzustellung-18632818.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/reform-des-postgesetzes-post-bekommt-mehr-zeit-fuer-die-briefzustellung-18632818.html
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doch jene Nutzerinnen und Nutzer haben, die tatsächlich immer noch häufig postalische Kom-

munikationsmittel nutzen. Diese könnten dann in ihrer alltäglichen Kommunikation auf güns-

tige und langsamere Dienstleistungen zurückgreifen und müssten nur dann, wenn die Zustell-

geschwindigkeit im Einzelfall wichtig ist, etwa wenn für eine Kündigung ein Schriftformerfor-

dernis vorgesehen ist, eine der derzeit schon bestehenden teuren und schnelleren Universal-

dienstleistungen nutzen.  

60. Das primäre Ziel der Flexibilisierung sollte sein, dass die Kosten des Universaldienstes, die 

im Briefbereich anfallen, insgesamt gesenkt werden. Diese Kostensenkung müsste an die Nut-

zerinnen und Nutzer durch günstigere Entgelte weitergeben werden, da die Briefentgelte einer 

kostenbasierten Ex-ante-Regulierung nach dem KeL-Maßstab unterliegen. Profitieren würden 

insbesondere jene Nutzerinnen und Nutzer, die die Universaldienstleistung mit längerer Lauf-

zeit nachfragen würden. Fällt das Entgelt für diese Dienstleistung spürbar gering aus, erhöht 

sich möglicherweise auch insgesamt die Nachfrage nach dem Universaldienst im Briefbereich. 

Eine höhere Nachfrage könnte zu einer Stabilisierung der Sendungsmengen und damit zu einer 

längerfristig soliden Finanzierungsgrundlage des Universaldienstes beitragen.82 Denn, wie be-

reits eingangs erwähnt, führen gerade die stetig sinkenden Briefmengen tendenziell dazu, dass 

die Stückkosten pro Brief ansteigen.  

61. Die Nutzerbedürfnisse für den Universaldienst wurden im Jahr 2020 umfassend auf EU-

Ebene untersucht.83 Wenngleich bei der dabei durchgeführten Befragung Verbraucherinnen 

und Verbraucher gegenüber Geschäftskunden leicht unterrepräsentiert waren,84 können die 

Ergebnisse doch Indizien für die Bedeutung der einzelnen Aspekte des Universaldienstes geben. 

Die Ergebnisse deuten an, dass die Akzeptanz für längere Laufzeiten bei einigen Nutzerinnen 

und Nutzern steigt und europaweit ein Trend hin zu längeren Laufzeiten besteht.85 Dies geht 

mit der Erwartung einher, dass Produkte mit längeren Laufzeiten günstiger sind und die Mög-

lichkeit besteht, ein (teureres) Produkt mit kürzeren Laufzeiten zu wählen.86 Bezogen auf die 

Zukunft des Universaldienstes legten die Befragten weniger Wert auf die Geschwindigkeit der 

Zustellung als vielmehr auf Aspekte wie die erfassten Universaldienstleistungen (z. B. nur Stan-

dardbrief, Einschreiben, Pressepost usw.), die Flächenabdeckung, die Zustell- und Abholfre-

quenz sowie die Dichte der Zugangspunkte.87  

                                                                                 

82  Vgl. Copenhagen Economics, Förderung des Wettbewerbs auf schrumpfenden Postmärkten, Wirtschaftliche 
Überlegungen und Entwicklungen in anderen Ländern, Gutachten im Auftrag der Deutsche Post AG, 2023 
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Stellungnahmen/PostG-Postgesetzes-Novelle/Copenha-
genEconomics.pdf?__blob=publicationFile&v=6, S. 4. 

83  Europäische Kommission, User Needs in the Postal Sector and Evaluation of the Regulatory Framework, a. a. O., 
vgl. Fn. 81. 

84  Ebenda, S. 155. 

85  Europäische Kommission, User Needs in the Postal Sector and Evaluation of the Regulatory Framework, a. a. O., 
vgl. Fn. 81, S. 112. 

86  Ebenda, S. 111. 

87  Ebenda, S. 156. 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Stellungnahmen/PostG-Postgesetzes-Novelle/CopenhagenEconomics.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Stellungnahmen/PostG-Postgesetzes-Novelle/CopenhagenEconomics.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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62. Aus unionsrechtlicher Sicht ist sowohl eine Absenkung der national vorgegebenen Laufzei-

ten als auch eine zusätzliche Dienstleistung mit niedrigeren Laufzeiten denkbar: Laufzeitvorga-

ben enthält die Postdiensterichtlinie lediglich für grenzüberschreitende Postdienstleistungen. 

Dabei wird die Laufzeit von der Einlieferung im Land des Versenders bzw. der Versenderin bis 

zur Zustellung im Land des Empfängers bzw. der Empfängerin gemessen. 85 Prozent dieser 

Sendungen müssen drei Tage nach dem Einlieferungszeitpunkt (E+3) und 97 Prozent der Sen-

dungen fünf Tage danach (E+5) zugestellt werden (Art. 18, Anhang II PDRL). Hinsichtlich des 

innerstaatlichen Universaldienstes ist seitens der Mitgliedstaaten nur eine Qualitätsnorm fest-

zulegen sowie sicherzustellen, dass diese mit den soeben dargelegten grenzüberschreitenden 

Normen in Einklang steht (Art. 17 PDRL). Die derzeit bestehenden nationalen Vorgaben (siehe 

Tz. 59) liegen deutlich über den Anforderungen für grenzüberschreitende Sendungen und 

könnten daher aus unionsrechtlicher Sicht abgesenkt werden. 

63. Bedenken bezüglich der Einführung einer zusätzlichen Universaldienstleistung bestehen 

dahingehend, dass es in der Folge zu einem „Zwei-Klassen-System“ käme, bei der letztlich die 

Laufzeiten des bestehenden Produktes erheblich angehoben würden und ein neues teureres 

Produkt (mit vergleichbaren Laufzeiten des „alten Produkts“) eingeführt würde, was im Ergeb-

nis eine Preiserhöhung darstellen würde.88 Stattdessen solle besser auf die Einführung einer 

weiteren Universaldienstleistung verzichtet und die Laufzeit des Standardbriefs moderat – 

etwa um einen Tag – erhöht werden. Dabei sei auf die Konsequenzen für den Rechtsverkehr, 

etwa im Bereich der Behördenkommunikation, zu achten.89 Die Möglichkeit einer versteckten 

Preiserhöhung besteht jedoch auch, wenn lediglich eine Universaldienstleistung mit künftig 

längerer Laufzeit angeboten wird und zwar dann, wenn der durch die Laufzeiterhöhung entste-

hende Kostenvorteil für den Anbieter nicht vollumfänglich an die Nutzerinnen und Nutzer wei-

tergegeben wird.  

64. Eine Absenkung der Laufzeitvorgaben erfolgte in den vergangenen Jahren in mehreren eu-

ropäischen Staaten: Im Jahr 2017 in Finnland, im Jahr 2018 in Norwegen, Schweden und Bel-

gien.90 Hinsichtlich der Folgen für den Wettbewerb sind jedenfalls bei einer moderaten Modi-

fikation der Laufzeitvorgaben eher geringe Auswirkungen zu erwarten. Ein Vergleich der Aus-

wirkungen auf den Wettbewerb ist zwar mit Schwierigkeiten behaftet, da auf der Zustellebene 

im Briefmarkt nur in wenigen Ländern überhaupt ein nennenswerter Wettbewerb existiert. Als 

ein Beispiel kann jedoch Schweden herausgegriffen werden: Dort bestand bis zum Jahr 2018 

die Vorgabe, dass 85 Prozent der Briefe am Tag nach der Einlieferung zugestellt werden müssen 

(E+1) und 97 Prozent nach drei Tagen (E+3). Dies wurde dahingehend abgeändert, dass seitdem 

95 Prozent nach zwei Tagen zugestellt werden müssen (E+2).91 Die Marktanteile bei den Briefen 

haben sich von 2017 bis 2022 nicht wesentlich verändert: Für das Jahr 2017 gibt die zuständige 
                                                                                 

88  Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen/Verbraucherzentrale Thüringen, Lieber erstklassige Versorgung als 
Zwei-Klassenbrief, a. a. O., vgl. Fn. 76, S. 7. 

89  Ebenda, S. 6. 

90  Siehe zu den Einzelheiten Europäische Kommission, Main developments in the postal sector (2017-2021), Brüs-
sel 2022, S. 89 f. 

91  Swedish Post and Telecom Authority, Swedish Postal Market 2019, Stockholm 2019, S. 18. 
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Regulierungsbehörde einen Anteil des dominierende Anbieters Postnord an der gesamten 

Briefsendungsmenge von 79,1 Prozent an.92 Für das Jahr 2022, also vier Jahre nach Absenkung 

der Laufzeit, wird der Sendungsmengenanteil als Spanne zwischen 75 und 80 Prozent angege-

ben, so dass unklar ist, ob überhaupt eine Veränderung vorliegt.93 Bekannt ist lediglich, dass 

sich der Marktanteil des nächstgrößten Wettbewerbers, Citymail, in diesem Zeitraum von 

17,9 Prozent im Jahr 201794 auf 20 bis 25 Prozent im Jahr 202295 erhöht hat. Zumindest für 

dieses Beispiel lässt sich daher sagen, dass eine Abänderung der Laufzeitvorgaben nicht mit 

negativen Folgen für den Wettbewerb verbunden war. Insgesamt ist nicht damit zu rechnen, 

dass den mit einer Senkung der Laufzeitvorgaben verbundenen und perspektivisch immer wich-

tiger werdenden Kosteneinsparungen beim marktbeherrschenden Unternehmen (wesentliche) 

negative Auswirkungen auf den Wettbewerb gegenüberstehen.  

65. Aus Sicht der Monopolkommission ist es dringend notwendig, die derzeitigen Vorgaben 

hinsichtlich der Laufzeit einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Die Einführung zusätzli-

chen Dienstleistungen, an die niedrigere Laufzeitanforderungen gestellt werden und die güns-

tiger als die derzeit schon bestehenden teuren und schnelleren Universaldienstleistungen wä-

ren, hätte den Vorteil, dass für die Nutzerinnen und Nutzer des Universaldienstes auch weiter-

hin die Möglichkeit bestehen bleibt, den bislang gewohnten Qualitätsstandard zu wählen. Dies 

kann etwa dann wichtig sein, wenn z. B. eine Kündigung schriftlich zu erfolgen hat und eine 

Frist gewahrt werden muss. Anhand der Sendungsmengenentwicklung des Produkts mit kürze-

rer Laufzeit im Vergleich zu jenem mit längerer Laufzeit könnte zukünftig empirisch fundiert 

geprüft werden, welche Bedeutung die Laufzeit für die Nutzerinnen und Nutzer des Universal-

dienstes hat und ob eine Dienstleistung mit längerer Laufzeit zur Gewährleistung der postali-

schen Grundversorgung ausreichend ist. Sofern einzelne Kundengruppen weiterhin Wert auf 

eine schnelle Zustellung legen, ist ohnehin zu erwarten, dass Postdienstleister für diese Ange-

bote bereitstellen werden, die in ihrer Qualität über die postalische Grundversorgung hinaus-

gehen. Dies betrifft insbesondere das Geschäftskundensegment, wo bereits jetzt individualver-

tragliche Vereinbarungen über Briefdienstleistungen geschlossen werden, die nicht Teil des 

Universaldienstes sind. 

66. Der aktuelle Entwurf für ein neues Postgesetz sieht in § 19 Abs. 1 PostG-E keine Universal-

dienstleistungen mit kurzen Laufzeiten mehr vor. Er zielt stattdessen auf eine Anhebung der 

Brieflaufzeiten bei einer gesteigerten Verbindlichkeit. So sollen künftig mindestens 95 Prozent 

an dem dritten auf den Einlieferungstag folgenden Werktag und 99 Prozent an dem vierten auf 

den Einlieferungstag folgenden Werktag zugestellt werden. Damit würde – anders als in diesem 

Gutachten vorgeschlagen – im Universaldienstbereich kein „schnelles“ Produkt mehr vorgehal-

ten werden müssen. Auch dieser Ansatz scheint aus Sicht der Monopolkommission gut dazu 

                                                                                 

92  Swedish Post and Telecom Authority, Swedish Postal Market 2019, Stockholm 2019, S. 36. 

93  Swedish Post and Telecom Authority, Swedish Postal Market 2023, Stockholm 2023, S. 23. 

94  Swedish Post and Telecom Authority, Swedish Postal Market 2019, a. a. O., vgl. Fn. 91, S. 36. 

95  Swedish Post and Telecom Authority, Swedish Postal Market 2023, a. a. O., vgl. Fn. 93, S. 23. 
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geeignet zu sein, um Kosten zu senken und Bedarfe der Nutzerinnen und Nutzer zu berücksich-

tigen.  

67. In Bezug auf die Durchsetzung von Laufzeitvorgaben wurde kritisiert, dass diese bezogen 

auf den Einzelfall derzeit wenig aussagekräftig seien.96 Eine jahresdurchschnittliche, bundes-

weite Vorgabe erfasst naturgemäß kurzfristig andauernde oder auf regionaler Ebene be-

schränkte – mitunter auch erhebliche – Zielverfehlungen nicht. Es erscheint jedoch fraglich, ob 

zur Abhilfe künftig regelmäßig stattfindende regionale Laufzeitmessungen oder Messungen 

über einen kürzeren Zeitraum (z. B. monatlich) praktikabel sind. Solche Messungen sind mit 

hohen Kosten verbunden. Daher erscheint es zielführender, anlassbezogene Untersuchungen 

zuzulassen. Damit solch ein neues Instrument wirksam ist, müssten – wie im Referentenent-

wurf nun in § 23 PostG-E vorgesehen – Abhilfeanordnungen durch die Bundesnetzagentur auch 

dann erfolgen können, wenn zwar die bundesweiten Vorgaben eingehalten werden, es jedoch 

regional zu einer erheblichen Abweichung kommt (siehe dazu Abschnitt 3.2.2).  

 Derzeitige Vorgaben zur Zustellregelmäßigkeit reichen über unionsrechtliches 
Mindestmaß hinaus 

68. Auf EU-Ebene findet sich hinsichtlich der Zustellregelmäßigkeit in Art. 3 Abs. 3 PDRL die 

konkrete Vorgabe, dass eine Zustellung an mindestens fünf Arbeitstagen pro Woche zu erfol-

gen hat. Eine Ausnahme ist nur dann möglich, wenn besondere Umstände oder außergewöhn-

liche geographische Gegebenheiten vorliegen. Die Hürden für diese Ausnahme dürften ange-

sichts des Gesetzeswortlauts als eher hoch anzusehen sein.97 Das Postgesetz geht über die uni-

onsrechtlichen Vorgaben hinaus und gibt in § 2 Nr. 5 bzw. § 3 Nr. 4 PUDLV eine Zustellung an 

allen sechs Werktagen vor. Nur wenige europäische Länder gehen ebenfalls über die unions-

rechtlichen Vorgaben hinaus, was Abbildung 3.2 verdeutlicht. Neben Deutschland sind dies 

Frankreich, Malta und das Vereinigte Königreich.  

                                                                                 

96  Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Eckpunkte für eine Novelle des Postgesetzes, 2023, 
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/novelle-des-postgesetzes-20230126.pdf, Abruf am 
3. Februar 2023, S. 3. 

97  Einige EU-Mitgliedstaaten (z. B. Dänemark, Italien, Finnland) haben jedoch auf Basis dieser Regelung relativ 
weitgehend Sonderregelungen in ländlichen Gegenden eingeführt. Siehe dazu Europäische Kommission, Com-
mission Staff Working Document, Evaluation of Directive 97/67/EC, SWD(2021) 309 final, a. a. O., vgl. Fn. 71, 
S. 144. 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/novelle-des-postgesetzes-20230126.pdf,
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Abbildung 3.2: Anzahl der europäischen Länder mit 5/6-Tages-Zustellung 

 

Quelle: Europäische Kommission, Main developments in the postal sector (2017-2021), a. a. O., vgl. Fn. 90, S. 90; 

eigene Darstellung. 

*In Norwegen erfolgt die Zustellung Montag bis Freitag an jedem zweiten Tag, d. h. abwechselnd an zwei oder 

drei Tagen pro Woche.  

**In Dänemark werden keinerlei Vorgaben zur Zustellfrequenz gemacht.  

69. Die Monopolkommission hatte sich zuletzt in ihrem Sektorgutachten Post im Jahr 2019 zu 

den Vor- und Nachteilen einer Reduktion der Zustelltage geäußert.98 Im Sommer 2023 hat der 

Präsident der Bundesnetzagentur eine Reduktion ins Gespräch gebracht.99 Im Rahmen der An-

hörungen zur Vorbereitung des vorliegenden Sektorgutachtens wurden überwiegend Beden-

ken gegenüber einer möglichen Beschränkung auf fünf Tage geäußert. Diese Bedenken betref-

fen insbesondere den Bereich der Pressepost, die häufig zusammen mit Briefen zugestellt 

wird.100 Derzeit werden seitens der Bundesnetzagentur die Kosten für den sechsten Zustelltag 

im Briefbereich als die KeL übersteigende Lasten berücksichtigt, die lediglich aufgrund der ge-

setzlichen Vorgaben anfallen.101 Es besteht also auch an dieser Stelle grundsätzlich ein Kosten-

senkungspotenzial. Daher sollten auch die in der Post-Universaldienstleistungsverordnung 

diesbezüglich enthaltenen Vorgaben einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen und nicht als 

unabänderlich angesehen werden. So sollte im Einzelfall genauer untersucht werden, hinsicht-

lich welcher Universaldienstprodukte eine bestimmte Zustellfrequenz zur Sicherstellung der 

                                                                                 

98  Monopolkommission, 11. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 36,, Tz. 219. 

99  tagesschau.de, Kommt die Post künftig seltener?, https://www.tagesschau.de/inland/netzagentur-briefzustel-
lung-post-100.html, Abruf am 13. Juni 2023. 

100  So schon Monopolkommission, 11. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 36, Tz. 219. 

101  BNetzA, BK5-21/004, 23. November 2021, Maßgrößenentscheidung 2022, S. 73. 
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Grundversorgung besonders wichtig ist und ob auch hier eine Flexibilisierung denkbar ist. So 

wurde beispielsweise in Norwegen die Zustellfrequenz von grundsätzlich sechs auf fünf Wo-

chentage reduziert. Gleichzeitig wurde die Universaldiensterbringung von Zeitungen an Sams-

tagen in ländlichen Bereichen ausgeschrieben, um die mit einer Reduktion der Zustelltage ein-

hergehenden deutlicher spürbaren Auswirkungen zu vermeiden.102 Im Referentenentwurf wird 

an der Zustellfrequenz von sechs Tagen festgehalten (§ 20 PostG-E). Die Monopolkommission 

empfiehlt, auch diese Vorgabe regelmäßig zu überdenken.  

 Notwendigkeit einzelner Formen der Sonderzustellung kritisch hinterfragen 

70. Auf EU-Ebene gibt Art. 3 Abs. 3 PDRL vor, dass Briefsendungen mit einem Gewicht von bis 

zu 2 kg und Paketsendungen bis 10 kg angeboten werden müssen. Zudem sind Einschreibe- 

und Wertsendungen vorzuhalten. In Deutschland wird über diesen Standard hinausgegangen, 

indem auch schwerere Paketsendungen bis 20 kg in den Universaldienst aufgenommen wurden 

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 PUDLV). Außerdem sind die Beförderungen von Zeitungen und Zeitschriften 

erfasst (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 PUDLV). Im Briefbereich103 sind die zusätzlichen Sendungsformen Nach-

nahmesendungen und Sendungen mit Eilzustellung Teil der Grundversorgung (§ 1 Abs. 2 Nr. 3, 

4 PUDLV).  

71. Bei einer Nachnahmesendung handelt es sich gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 PUDLV um eine Brief-

sendung, die erst nach Einziehung eines bestimmten Geldbetrages vom Empfänger an diesen 

ausgehändigt wird. Eine Eilzustellung ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 PUDLV eine Briefsendung, die 

so bald wie möglich nach ihrem Eingang bei einer Zustelleinrichtung durch besonderen Boten 

zugestellt wird. Dies bedeutet, dass die Briefsendung „auf der letzten Meile“, d. h. vom Brief-

zentrum in der Empfängerregion bis zum Empfänger bzw. Empfängerin, priorisiert wird. Auf 

dem Weg zum Briefzentrum in der Empfängerregion wird die Briefsendung hingegen gemein-

sam mit den restlichen Briefsendungen transportiert.104 Diese besondere Sendungsform wurde 

in der Praxis mittlerweile durch Dienstleistungen ersetzt, bei denen die Sendung vollkommen 

unabhängig von den üblichen Briefsendungen befördert wird (Expresssendungen).105 Im Rah-

men der aktuellen Reform des Universaldienstes sollte ermittelt werden, ob die über die uni-

onsrechtlichen Vorgaben hinausgehenden Dienstleistungen Nachnahme- und Eilzustellungen 

im Briefbereich noch als Teil der Grundversorgung notwendig sind. Dies gilt insbesondere, weil 

die Eilzustellung in der Praxis so nicht mehr auf dem Markt angeboten wird. Sie wurde vielmehr 

durch Expresssendungen ersetzt, die aufgrund der bestehenden Nachfrage im Markt ohnehin 

                                                                                 

102  Europäische Kommission, User Needs in the Postal Sector and Evaluation of the Regulatory Framework, a. a. O., 
vgl. Fn. 81, S. 206. 

103  Für den Bereich Kurier-, Express- und Paketdienste besteht eine solche Bestimmung nicht, vgl. § 1 Abs. 2 PUDLV. 

104  von Danwitz, Th., in: Badura, P. u. a. (Hrsg.), Beck’scher PostG-Kommentar, a. a. O., vgl. Fn. 67, Anhang zu § 11 
PostG, § 1 PUDLV Rn. 12. 

105  Schriftliche Fragen mit den in der Woche vom 8. Mai 2023 eingegangenen Antworten der Bundesregierung, 
BT-Drs. 20/6782, S. 13. 
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angeboten werden. Hinsichtlich der Nachnahmesendungen im Briefbereich sind seit Jahren sin-

kende Mengen zu verzeichnen. Die Monopolkommission begrüßt, dass diese Sendungsformen 

im Referentenentwurf nun nicht mehr vorgesehen sind (vgl. § 17 Abs. 1 Satz 2 PostG-E).106 

Abbildung 3.3: Nachnahme- und Expresssendungen im Briefbereich in Mio. Stück 

 

Quelle: BT-Drs. 20/6782, S. 13; eigene Darstellung. 

Anmerkung: Die Daten beruhen auf der Markterhebung der Bundesnetzagentur. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 

betrugen die Gesamtsendungsmengen im lizenzpflichtigen Briefbereich 12,20 Mrd. Sendungen.107 

 Regelmäßige Überprüfung der Universaldienstvorgaben durch die Bundes-
netzagentur  

72. Die Bundesnetzagentur nimmt bereits jetzt in ihrem zweijährlichem Tätigkeitsbericht Stel-

lung zu der Frage, ob sich eine Änderung der Festlegung, welche Postdienstleistungen als Uni-

versaldienstleistungen gelten, empfiehlt (§ 47 Abs. 1 Satz 2 PostG). Inhalt und Umfang des Uni-

versaldienstes werden jedoch durch eine Rechtsverordnung der Bundesregierung festgelegt, 

die der Zustimmung des Bundestags und des Bundesrats bedarf (§ 11 Abs. 2 Satz 1 PostG). Eine 

ähnliche Bestimmung existiert im Telekommunikationsrecht in § 157 Abs. 3 TKG, wo in einer 

Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (Mindest-)Anforderun-

gen an Internetzugangsdienste und Sprachkommunikationsdienste gestellt werden können. 

Hier bedarf es zwar keiner Zustimmung des Bundestags insgesamt, aber es besteht eine Zu-

stimmungspflicht seitens des zuständigen Bundestagsausschusses und des Bundesrates. Zu-

                                                                                 

106  Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Post-
rechts, a. a. O., vgl. Fn. 3, S. 111.  

107  BNetzA, Bericht zum Briefmarkt: Marktdaten und Wettbewerbsverhältnisse (Stand: Januar 2023), a. a. O., vgl. 
Fn. 6, S. 9. 



Kapitel 3 - Fortentwicklung des Universaldienstes  49 

 

 

sätzlich besteht unter Beibehaltung der genannten Zustimmungsrechte die Möglichkeit, die Er-

mächtigung zum Erlass der Rechtsverordnung auf die Bundesnetzagentur zu übertragen (§ 157 

Abs. 5 TKG).  

73. Da davon auszugehen ist, dass sich die Anforderungen an die postalische Grundversorgung 

durch den Universaldienst mit der fortschreitenden Digitalisierung stark und zunehmend 

schnell ändern können, spricht zunächst einmal viel dafür, an der bisherigen Verankerung der 

Einzelvorgaben in einer Rechtsverordnung festzuhalten und Details nicht im Postgesetz selbst 

zu regeln. Die Regelungen zum Universaldienst dürften eine höhere Volatilität aufweisen als 

andere Bestimmungen des Postgesetzes. Durch die Verankerung in einer speziellen Rechtsver-

ordnung kann der Rechtssetzungsprozess tendenziell beschleunigt werden.  

74. Die Monopolkommission empfiehlt, wie im Telekommunikationssektor, die Möglichkeit ei-

ner Ermächtigungsübertragung an die Bundesnetzagentur unter Beibehaltung der Beteili-

gungsrechte von Bundestag und Bundesrat vorzusehen. Dies könnte dazu beitragen, die Uni-

versaldienstvorgaben ein Stück weit weniger zu „politisieren“, indem die Ausarbeitung der Uni-

versaldienstvorgaben in einem ersten Schritt durch eine unabhängige Bundesbehörde erfolgt. 

Gleichzeitig bleibt durch das Zustimmungserfordernis eine Rückbindung an den Gesetzgeber 

erhalten. Im Rahmen der Fortschreibung der Universaldienstvorgaben sollte die Bundesnetza-

gentur regelmäßig Befragungen durchführen, um einen veränderten Bedarf an Universaldienst-

leistungen feststellen zu können.108  

75. Im Referentenentwurf wird stattdessen vorgeschlagen, die Regelungen der Universal-

dienstverordnung in das Gesetz selbst aufzunehmen. Dies würde die Flexibilität bei künftig not-

wendigem Änderungsbedarf etwas einschränken. Gleichzeitig werden der Bundesnetzagentur 

jedoch Ausgestaltungsbefugnisse im Rahmen der Infrastrukturvorgaben übertragen (§ 18 

PostG-E, siehe dazu Tz. 58). Zudem kann sie zur Erprobung neuer Modelle der Postversorgung 

Abweichungen von den Universaldienstvorgaben vornehmen und basierend auf den Erkennt-

nissen dieser Modellversuche Änderungen am Postgesetz vorschlagen (§ 24 PostG-E). Außer-

dem würde das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in § 25 PostG-E zu einer 

regelmäßigen Evaluierung des Universaldienstes verpflichtet. Die Monopolkommission begrüßt 

diese Änderungen, weist jedoch darauf hin, dass eine noch weitergehende Einbeziehung der 

Bundesnetzagentur, wie oben vorgeschlagen, sinnvoll wäre.  

3.2 Durchsetzbarkeit der Universaldienstverpflichtungen ermöglichen 

76. Die Erbringung von Universaldienstleistungen hat insbesondere zur Folge, dass die hierbei 

entstehenden Kosten im Rahmen der Entgeltregulierung berücksichtigt werden (§ 20 Abs. 3 

Satz 3 PostG) und eine Umsatzsteuerbefreiung möglich ist (§ 4 Nr. 11b UStG).109 Da hiermit 

Vorteile im Wettbewerb verbunden sind,110 ist mindestens sicherzustellen, dass die gesetzlich 

                                                                                 

108  So bereits Monopolkommission, 10. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 29, Tz. 131. 

109  Siehe zur Finanzierung des Universaldienstes auch Abschnitt 3.3. 

110  Siehe dazu bereits Monopolkommission, 11. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 36, Tz. 109 f. und ausführlich 
Monopolkommission, 10. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 29, Tz. 134 ff. 
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vorgeschriebenen Universaldienstleistungen auch tatsächlich erbracht werden. Dies ist nur ge-

währleistet, wenn die Erfüllung von übernommenen Universaldienstverpflichtungen hinrei-

chend kontrolliert und eine Nichterfüllung spürbar sanktioniert wird.  

77. Die gegenüber der Bundesnetzagentur vorgebrachten Beschwerden im Postbereich haben 

sich im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 fast verdreifacht. Auch wenn von den Beschwer-

dezahlen nicht auf die tatsächliche Häufigkeit von Problemen im Postversand geschlossen wer-

den kann, deutet dieser starke Anstieg darauf hin, dass im Jahr 2022 häufiger als üblich Prob-

leme auftraten. Dies wirft die Frage auf, ob die Bundesnetzagentur nach der derzeit geltenden 

Rechtslage über ausreichend wirksame Mittel verfügt, um die Universaldienstvorgaben – not-

falls auch zwangsweise – durchzusetzen.  

78. Im Folgenden soll zunächst dargestellt werden, wer nach aktueller Rechtslage zur Erbrin-

gung des Universaldienstes verpflichtet ist und wie ein etwaiger Verstoß gegen diese Verpflich-

tung sanktioniert werden kann (dazu 3.2.1). Anschließend sollen Veränderungsvorschläge un-

terbreitet werden (dazu 3.2.2 bis 3.2.3).  

 Die geltenden Regelungen des Postgesetzes sind ungeeignet, um regionale 
und zeitlich beschränkte Defizite zu beheben 

79. Die Gewährleistung der Universaldienstversorgung durch die Bundesnetzagentur wird der-

zeit durch grundlegende Defizite des Postgesetzes erschwert, die im Folgenden dargestellt wer-

den sollen und eng miteinander zusammenhängen: Erstens ist im Postgesetz derzeit kein be-

stimmtes Unternehmen als Adressat der Universaldienstverpflichtung benannt, sondern es 

wird abstrakt von einer Gewährleistung durch den Markt ausgegangen (siehe dazu sogleich 

Tz. 80). Die Benennung eines konkreten Adressaten erfolgt erst, wenn eine oder mehrere Uni-

versaldienstleistungen durch den Markt nicht mehr erbracht werden. Das zweite Defizit liegt 

darin, dass dieses auf eine deutschlandweite Erbringung des Universaldienstes ausgerichtete 

Benennungsverfahren nicht geeignet ist, um regionale und zeitlich beschränkte Defizite zu a-

dressieren (dazu Tz. 81). In diesen Fällen sind die Handlungsmöglichkeiten der Bundesnetza-

gentur derzeit eingeschränkt. Insbesondere besteht drittens für die Bundesnetzagentur derzeit 

nur die Möglichkeit, Bußgelder zu verhängen, und nicht die Möglichkeit, proaktiv durch die An-

drohung von Verwaltungszwang zu reagieren (dazu Tz. 82 ff.).  

80. Das Postgesetz verpflichtet derzeit kein konkretes Unternehmen zur Sicherstellung des 

Universaldienstes. Zwar erbringt insbesondere die Deutsche Post AG derzeit Universaldienst-

leistungen. Sie ist dazu jedoch nicht verpflichtet. Dies wird in § 56 PostG deutlich. Wenn die 

Deutsche Post AG Universaldienstleistungen künftig nicht mehr oder nicht mehr in vollem Um-

fang oder zu ungünstigeren als den gesetzlich vorgegebenen Bedingungen anbieten will, muss 

sie dies lediglich sechs Monate vor Beginn der Dienstleistungseinschränkung der Bundesnetza-

gentur mitteilen.111 In Deutschland ist damit derzeit kein bestimmtes Unternehmen als Univer-

saldienstleister benannt. Das Unionsrecht würde eine Benennung gemäß Art. 4 Abs. 2 PDRL 

                                                                                 

111  Neumann, A., in: Groebel, A. u. a. (Hrsg.), Postrecht, a. a. O., vgl. Fn. 69, Kapitel D Rn. 340. 
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grundsätzlich ermöglichen. Im europäischen Ausland ist eine Benennung üblich.112 In Deutsch-

land ist eine Benennung erst bei einer Unterversorgung vorgesehen. Nach § 12 Abs. 1 PostG 

sind dann alle Lizenznehmer,113 d. h. Briefdienstleister, deren Vorjahresumsatz im lizenzierten 

Bereich mehr als EUR 500.000 betragen hat, verpflichtet, zur Erbringung der Universaldienst-

leistung beizutragen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass derzeit weder ein noch mehrere 

Unternehmen zur Erbringung des Universaldienstes verpflichtet ist bzw. sind.114 Der Gesetzge-

ber ist mithin der Auffassung, dass „der Markt“ ein solches Angebot insgesamt zur Verfügung 

zu stellen hat und dies auch tun wird. Erst wenn dies nicht (mehr) der Fall sein sollte, erfolgt 

eine konkrete Verpflichtung bestimmter Unternehmen. 

81. Für den Fall, dass eine Universaldienstleistung nicht ausreichend oder angemessen er-

bracht wird, sehen die §§ 13 bis 17 PostG ein gestuftes Verfahren vor, das – im Folgenden ver-

einfacht dargestellt – wie folgt abläuft: Zunächst stellt die Bundesnetzagentur eine (drohende) 

Unterversorgung förmlich fest (§ 13 Abs. 1 PostG). Sofern sich binnen eines Monats nach Ver-

öffentlichung der Feststellung kein Unternehmen bereit erklärt, die Universaldienstleistung 

ohne finanzielle Kompensation zu erbringen, kann die Bundesnetzagentur marktbeherr-

schende Lizenznehmer dazu verpflichten. Wenn das zu verpflichtende Unternehmen glaubhaft 

darlegt, durch die Erbringung einen wirtschaftlichen Nachteil zu erlangen, ist die Universal-

dienstleistung auszuschreiben (§ 14 PostG) und an denjenigen leistungsfähigen, zuverlässigen 

und fachkundigen Bewerber zu vergeben, der den geringsten finanziellen Ausgleich dafür ver-

langt (§ 14 Abs. 2 PostG). Von einer Ausschreibung kann abgesehen werden, wenn diese nicht 

zweckmäßig erscheint (§ 14 Abs. 1 Satz 2 PostG). In der Praxis dürfte eine Ausschreibung von 

Universaldienstleistungen im Postwesen nur selten zweckmäßig sein, weil die Wettbewerber 

der Deutsche Post AG in vielen Bereichen nur über geringe Marktanteile und eine entsprechend 

gering skalierte Infrastruktur verfügen. Soweit die dem letztendlich verpflichteten Unterneh-

men entstehenden Kosten die Erträge überschreiten, kann es von der Bundesnetzagentur ei-

nen gegebenenfalls durch Ausschreibungsverfahren ermittelten Ausgleichsbetrag verlangen, 

an dem die übrigen Marktteilnehmer beteiligt werden (§§ 15, 16 PostG). Das beschriebene 

Prozedere ist komplex und in seiner Systematik darauf ausgerichtet, eine insgesamt am Markt 

nicht mehr angebotene Universaldienstleistung sicherzustellen. Es ist nicht geeignet, punktu-

elle (z. B. regionale und zeitlich begrenzte) Unterschreitungen der postalischen Mindestversor-

gung abzustellen.115 Beispiele für derartige Zustellprobleme können dem Internetauftritt der 

Bundesnetzagentur entnommen werden, die Anlassprüfungen aufgeschlüsselt nach Postleit-

zahlenbereichen veröffentlicht: So gab es im Juli 2023 Anlassprüfungen in den Postleitzahlen-

bereichen 10961 (Berlin), 48268 (Greven) und 56220 (Bassenheim), bei denen Beschwerden 

                                                                                 

112  Europäische Kommission, User Needs in the Postal Sector and Evaluation of the Regulatory Framework, a. a. O., 
vgl. Fn. 81, S. 205; Europäische Kommission, Main developments in the postal sector (2017-2021), a. a. O., vgl. 
Fn. 90, S. 150.  

113  Lizenzpflichtig ist gemäß § 5 Abs. 1 PostG, wer Briefsendungen, deren Einzelgewicht nicht mehr als 1000g be-
trägt, gewerbsmäßig für andere befördert.  

114  Bundesregierung, Entwurf eines Postgesetzes, BT-Drs. 13/774 vom 30. Mai 1997, S. 22. 

115  Monopolkommission, 11. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 36, Tz. 229.  



Kapitel 3 - Fortentwicklung des Universaldienstes  52 

 

 

wegen mangelhafter und ausgefallener Briefzustellung bei der Bundesnetzagentur eingin-

gen.116 

82. Ergänzt wird das derzeit bestehende System durch Bußgeldtatbestände. Das Postgesetz 

sieht hierzu im Wesentlichen zwei Konstellationen vor, an die Ordnungswidrigkeitstatbestände 

im Universaldienstbereich anknüpfen. 

83. Erstens kann ein Bußgeld verhängt werden, wenn die Deutsche Post AG bisher angebotene 

Universaldienstleistungen nicht mehr, nicht mehr in vollem Umfang oder zu ungünstigeren als 

den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen anbietet, ohne dies der Bundesnetzagentur sechs 

Monate vorher mitzuteilen (§ 49 Abs. 1 Nr. 4 lit. b i. V. m. § 56 PostG). Bislang erfüllt die Deut-

sche Post AG mit ihren Dienstleistungen die Anforderungen der PUDVL, 117 abgesehen von ein-

zelnen fehlenden Filialen118. Hinsichtlich der Laufzeiten liegt dies jedoch auch daran, dass die 

Anforderungen lediglich im Jahresmittel und bundesweit eingehalten werden müssen (vgl. § 3 

Nr. 3 Satz 1 PUDLV). Dies bedeutet, dass die Vorgaben in einzelnen Regionen und/oder tempo-

rär deutlich unterschritten werden können, ohne dass technisch gesehen ein Verstoß gegen 

die PUDLV vorliegt. Die derzeitige Ausgestaltung dieses Bußgeldtatbestandes vermag daher im 

Ergebnis der Sicherstellung des Anspruchs an eine postalische Grundversorgung aus Art. 87f 

GG nicht gerecht zu werden, der auch auf eine bundesweite, flächendeckende Versorgung ge-

richtet ist. 

84. Zweitens kann die Bundesnetzagentur Bußgelder verhängen, wenn nach einer Unterver-

sorgungsfeststellung vollziehbare Anordnungen gegenüber Unternehmen ergangen sind und 

gegen diese verstoßen wurde (§ 49 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 13 PostG). Die Bußgeldtatbestände 

der zweiten Konstellation greifen in der Praxis jedoch zeitlich zu spät ein, da die Unterversor-

gung aus Sicht des die Universaldienstleistung erbringenden Unternehmens zunächst folgenlos 

bleibt.  

85. Insgesamt ist festzustellen, dass die verankerten Bußgeldtatbestände lediglich nachgela-

gertes Mittel sind, mit dem nicht auf zukünftige oder erst drohende Verschlechterungen rea-

giert werden kann. Daher, und weil es keine Primärpflicht für ein bestimmtes Unternehmen 

gibt, die Universaldienstleistungen auch zu erbringen, hatte die Bundesnetzagentur im Zuge 

der Ende des Jahres 2022 bestehenden gravierenden Zustellmängel nicht die Möglichkeit, im 

                                                                                 

116  BNetzA, Aufgaben und Prüfungen, https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Post/AufgabenMassnah-
men/start.html, Abruf am 6. Juni 2023. 

117  Siehe zu den Laufzeitvorgaben etwa BNetzA, Tätigkeitsbericht Post 2020/2021, a. a. O., vgl. Fn. 73, S. 86. 

118  heise online, Deutsche Post: Weniger Lücken im Filialnetz, https://www.heise.de/news/Deutsche-Post-Weni-
ger-Luecken-im-Filialnetz-9533330.html, Abruf am 22. November 2023. 
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Wege des Verwaltungszwangs gegen Missstände vorzugehen.119 Es bestand lediglich die Mög-

lichkeit, Anlassprüfungen vorzunehmen.120 Auch der Präsident der Bundesnetzagentur be-

klagte im Oktober 2022, dass die Möglichkeiten seiner Behörde bei verspäteten oder nicht zu-

gestellten Briefen begrenzt seien und forderte weiterreichende Eingriffsbefugnisse.121 Im aktu-

ellen Referentenentwurf sind die dazu notwendigen Rechtsgrundlagen enthalten (siehe dazu 

sogleich Abschnitt 3.2.2).  

 Benennung eines Universaldienstverpflichteten und Erweiterung der Eingriffs- 
und Ermittlungsbefugnisse der Bundesnetzagentur 

86. Wie bereits dargelegt, ist es für die Durchsetzbarkeit der Universaldienstverpflichtungen 

problematisch, dass das Postgesetz derzeit von der Universaldiensterbringung durch den Markt 

ausgeht (§ 11 Abs. 1 PostG) und nicht bestimmte Unternehmen dazu verpflichtet. Eine Ver-

pflichtung ist erst nach dem gestuften Verfahren gemäß den §§ 12 ff. PostG vorgesehen. Die 

EU-Postdiensterichtlinie sieht hingegen in Art. 4 Abs. 2 PDRL die Möglichkeit vor, ein oder meh-

rere Unternehmen als Universaldienstanbieter zu benennen, wobei auch eine Betrauung mit 

einzelnen Dienstleistungen oder für Teile des Hoheitsgebiets möglich ist. In den meisten euro-

päischen Staaten wird die Universaldiensterbringung derzeit durch eine direkte Betrauung ei-

nes Unternehmens sichergestellt.122  

87. Die bisherige bloße Mitteilungspflicht für die Deutsche Post AG sollte in einem künftigen 

Postgesetz dergestalt umformuliert werden, dass sie zur Erbringung des Universaldienstes ver-

pflichtet ist. Dann besteht eine klare Verpflichtung, die gegebenenfalls auch mittels Verwal-

tungszwangs durchgesetzt werden kann (siehe dazu sogleich Tz. 89). Die derzeitige Regelung 

erlaubt dem Regulierer lediglich ein rein nachgelagertes Vorgehen, bei dem in erster Linie das 

Unterlassen der Ankündigung, den Universaldienst nicht zu erbringen, geahndet werden kann. 

In § 16 Abs. 2 PostG-E würden die Adressaten der Universaldienstverpflichtung konkret be-

nannt. § 16 Abs. 2 Nr. 1 PostG-E beträfe die Deutsche Post AG als bisherige Erbringerin der Uni-

versaldienstleistungen unmittelbar.123 

88. Einer klar formulierten Verpflichtung der Deutsche Post AG stünde nicht die Möglichkeit 

entgegen, dass sich das verpflichtete Unternehmen durch fristgerechte Mitteilung von der Ver-

pflichtung lösen kann. Dies ist in § 16 Abs. 3 PostG-E bereits vorgesehen. Im Anschluss an eine 

Lösungserklärung wäre dann, wie bisher, zu prüfen, ob der Deutsche Post AG und/oder ande-

                                                                                 

119  Der Tagesspiegel Online, Wenn der Briefträger nicht mehr klingelt: Tagelanges Warten auf die Post – wie kann 
das sein?, https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/wenn-der-postmann-gar-nicht-klingelt-die-mangel-der-
deutschen-post-ihre-opfer-und-ihre-grunde-9044542.html, Abruf am 2. Juni 2023. 

120  Zu den durchgeführten Anlassprüfungen siehe BNetzA, Aufgaben und Prüfungen, a. a. O., vgl. Fn. 116. 

121  FAZ.NET, Viele verspätete Briefe: Netzagenturchef Müller will Post sanktionieren, https://www.faz.net/aktu-
ell/wirtschaft/viele-verspaetete-briefe-netzagenturchef-mueller-will-post-sanktionieren-18407017.html, Ab-
ruf am 30. November 2023. 

122  Europäische Kommission, Main developments in the postal sector (2017-2021), a. a. O., vgl. Fn. 90, S. 150. 

123  Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Post-
rechts, a. a. O., vgl. Fn. 3, S. 110.  
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ren Unternehmen (erneut) eine Universaldienstverpflichtung auferlegt wird und ob gegebe-

nenfalls Kompensationsleistungen hierfür gezahlt werden müssen (siehe zur Finanzierung Ab-

schnitt 3.3). Die Lösungsfrist müsste so bemessen sein, dass ein Verfahren zur erneuten Aufer-

legung rechtzeitig abgeschlossen werden kann. Die in § 16 Abs. 3 PostG-E vorgesehene Frist 

von sechs Monaten scheint grundsätzlich geeignet, zumal gemäß § 97 PostG-E künftig vorläu-

fige Anordnungen möglich sein sollen.  

89. Außerdem sollten neben den bereits bestehenden Bußgeldtatbeständen Anordnungskom-

petenzen der Bundesnetzagentur geschaffen werden, die insbesondere auch dann einschlägig 

sind, wenn zwar lediglich regionale und temporäre Universaldienstbeeinträchtigungen vorlie-

gen bzw. drohen, diese aber eine gewisse Erheblichkeitsschwelle überschreiten. Dafür wäre es 

auch notwendig, eine Anordnungsbefugnis bereits für den Fall vorzusehen, dass eine Unterver-

sorgung in einem konkreten Fall droht. Eine gegebenenfalls notwendig werdende Anordnung 

der Bundesnetzagentur sollte im Wege der üblichen Mittel der Zwangsvollstreckung durchge-

setzt werden können. Denkbar wäre es, eine mit § 202 TKG vergleichbare Generalklausel in das 

Postgesetz einzufügen, die Eingriffsbefugnisse enthält, falls Unternehmen Verpflichtungen 

nicht erfüllen, die ihnen nach oder aufgrund des Postgesetzes obliegen. Die bislang bestehen-

den postgesetzlichen Eingriffsbefugnisse nach § 44 Satz 2 PostG i. V. m. § 71 TKG-1996 sind 

sehr beschränkt und beziehen sich nur auf ein Tätigwerden von Unternehmen im lizenzpflich-

tigen Briefbereich ohne die dafür erforderliche Lizenz. Im Zuge der Schaffung von Anordnungs-

kompetenzen müsste außerdem dafür gesorgt werden, dass die Auskunfts- und Ermittlungsbe-

fugnisse der Bundesnetzagentur so ausgestaltet sind, dass die Umsetzung der Vorgaben aus 

dem Gesetz bzw. von Einzelfallanordnungen kontrolliert werden kann.  

90. Die Abhilfeanordnung seitens der Bundesnetzagentur könnte dann mittels der Festsetzung 

eines Zwangsgeldes (§ 11 VwVG) erfolgen. Daneben kann die Verletzung einer vollziehbaren 

Anordnung der Bundesnetzagentur auch bußgeldbewehrt werden. Beide Sanktionsmittel 

schließen sich nicht gegenseitig aus.124 Gegen die Verhängung finanzieller Sanktionen spricht 

auch nicht, dass dadurch das Zustelldefizit zunächst nicht behoben wird. Vielmehr soll die Exis-

tenz von Sanktionsmöglichkeiten sicherstellen, dass die betroffenen Unternehmen bereits prä-

ventiv darauf achten, dass die Mittel für die Erfüllung der Universaldienstverpflichtungen nicht 

zu knapp bemessenen sind. Nur auf diese Weise kann verhindert werden, dass eine Nichterfül-

lung angesichts mangelnder Sanktionierbarkeit letztlich billigend in Kauf genommen wird. 

Gleichwohl mag es besondere Situationen geben, die für Unternehmen nicht vorhersehbar sind 

(z.B. die Covid-19-Pandemie). Dies kann ohne Weiteres behördlicherseits berücksichtigt wer-

den, da im Ordnungswidrigkeitsrecht das Opportunitätsprinzip gilt und Maßnahmen der Ver-

waltungsvollstreckung nicht unverhältnismäßig sein dürfen.  

                                                                                 

124  Siehe dazu zuletzt Monopolkommission, 9. Sektorgutachten Bahn: Time to GO: Endlich qualitätswirksam in den 
Wettbewerb!, Tz. 96: Während mit einem Zwangsgeld ein Handeln, Dulden oder Unterlassen erzwungen wer-
den soll und es keinen Strafcharakter aufweist, dient ein Bußgeld der Sanktionierung eines vergangenen Fehl-
verhaltens. Damit stehen beide Instrumente grundsätzlich nebeneinander. Ein Nachteil bei der Sanktionierung 
mittels Zwangsgeldern ist, dass mit der wohl herrschenden Meinung davon auszugehen ist, dass vor einer er-
neuten Festsetzung eines Zwangsgeldes zunächst eine weitere Androhung zu erfolgen hat. Siehe dazu Troidl, 
T., in: Engelhardt, H./App, M./Schlatmann, A., VwVG/VwZG, 12. Aufl., 2021, München, § 11 VwVG, Rn. 1a, 2 
sowie § 13 VwVG, Rn. 4c, 13. 
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91. Der aktuelle Gesetzesentwurf enthält in § 23 PostG-E Eingriffsbefugnisse der Bundesnetz-

agentur für den Fall, dass ein Universaldienstanbieter seine Verpflichtungen nach den Univer-

saldienstvorschriften wiederholt oder schwerwiegend nicht erfüllt. Eine Umsetzung dieses Vor-

schlags würde eine erhebliche Verbesserung der bestehenden Rechtslage darstellen. Darüber 

hinaus empfiehlt die Monopolkommission, dass § 23 PostG-E dahingehend erweitert wird, dass 

eine Eingriffsmöglichkeit auch bei einer drohenden Unterversorgung besteht. Dazu sollte nach 

§ 23 Abs. 1 Satz 1 PostG-E folgender Satz 2 angefügt werden: „Dies gilt auch, wenn eine schwer-

wiegende Verletzung der Verpflichtungen erstmalig droht.“. 

 Universaldiensterbringung durch Wettbewerber ermöglichen 

92. In einem künftigen Postgesetz sollte es grundsätzlich möglich sein, dass andere Unterneh-

men als die Deutsche Post AG für eine Erbringung von Universaldienstleistungen in Betracht 

kommen. Zwar verfügt alleine die Deutsche Post AG über ein Netz, das flächendeckend sämtli-

che Universaldienstleistungen erbringt. Dennoch ist es grundsätzlich denkbar und dementspre-

chend in der EU-Postdiensterichtlinie auch vorgesehen, dass mehrere Unternehmen verschie-

dene Bestandteile des Universaldienstes erbringen oder verschiedene Teile des Hoheitsgebiets 

abdecken (Art. 4 Abs. 2 Satz 2 PDRL).125 In diesem Fall sollten auch andere Unternehmen die 

damit verbundenen Vorteile wie z. B. die Umsatzsteuerbefreiung beanspruchen können. Im 

europäischen Ausland gibt es Praxisbeispiele, welche belegen, dass die Universaldienstleistun-

gen durch mehrere Unternehmen erbracht werden können. Nachdem in Norwegen die Zustell-

tage für Briefsendungen von sechs auf fünf Tage reduziert wurden, ist die sechstägige Zustel-

lung von Zeitungen in ländlichen Regionen ausgeschrieben worden. Dabei haben sowohl Wett-

bewerber als auch der ehemalige Staatsmonopolist Zuschläge erhalten.126  

93. Wenn hinsichtlich einer bestimmten Universaldienstleistung unterschiedliche Unterneh-

men für bestimmte Regionen beauftragt werden, stellen sich viele Fragen der praktischen Aus-

gestaltung, etwa wie eine Ende-zu-Ende-Beförderung erfolgen kann. Daher sollten für diesen 

Fall die notwendigen Anordnungsbefugnisse für die Bundesnetzagentur vorgehalten werden, 

um Unternehmen notfalls zu einer Zusammenarbeit verpflichten zu können.127 Diese kann 

dann aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung und Sachkompetenz im Einzelfall beurteilen, ob 

und in welchem Umfang eine Vergabe bestimmter Universaldienstleistungen in bestimmten 

Regionen an Wettbewerber denkbar ist. Eine derartige Regelung ist in § 13 Abs. 5 PostG sowie 

in § 27 Abs. 4 PostG-E des aktuellen Gesetzesentwurfs für ein neues Postgesetz enthalten. 

                                                                                 

125  Dass dies möglich ist, stellt § 14 Abs. 4 PostG sowie auch § 28 Abs. 3 PostG-E klar. 

126  Europäische Kommission, User Needs in the Postal Sector and Evaluation of the Regulatory Framework, a. a. O., 
vgl. Fn. 81, S. 206.  

127  Dies war auch im damaligen Referentenentwurf vom Mai 2020 in § 20 Abs. 4 PostG-RefE so vorgesehen.  
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3.3 Weiter steigende Kosten notfalls durch öffentliche Mittel statt Umlage-

mechanismus finanzieren 

94. Die Universaldienstkosten werden derzeit vollständig über Erlöse aus Postdienstleistungen 

abgedeckt. Sie werden im Rahmen der Entgeltregulierung durch die Bundesnetzagentur be-

rücksichtigt. Auf dieser Basis hat die Deutsche Post AG bislang freiwillig die Universaldienstleis-

tungen erbracht (vgl. § 56 PostG). Daraus kann geschlossen werden, dass die Universaldienster-

bringung derzeit im unternehmerischen Interesse der Deutsche Post AG liegt. Auch im Briefbe-

reich werden derzeit auskömmliche Renditen erzielt. Mit der flächendeckenden Universal-

diensterbringung geht außerdem ein gewisses Prestige hinsichtlich der Qualität und Verfügbar-

keit einher, mit dem auch in Märkten geworben werden kann, deren Dienstleistungen nicht 

Teil des Universaldienstes sind.  

95. Die Universaldienstkosten sollten aus Sicht der Monopolkommission auch weiterhin über 

die betreffenden Entgelte für Universaldienstleistungen refinanziert werden. Dadurch tragen 

die Nutznießer des Universaldienstes die anfallenden Kosten. Hierfür bedarf es jedoch einer 

verursachungsgerechten Kostenzuordnung. Da die Deutsche Post AG über eine marktbeherr-

schende Stellung verfügt, unterliegen die von ihr erhobenen Entgelte der Entgeltregulierung 

seitens der Bundesnetzagentur. Grundsätzlich sind bei einer Entgeltregulierung die der Deut-

sche Post AG entstehenden Kosten verursachungsgerecht den jeweiligen Produkten zuzurech-

nen. Berücksichtigungsfähig sind hierbei die Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung 

(KeL, § 20 Abs. 2 PostG). Gemäß § 20 Abs. 3 Satz 2 und 3 PostG können über die Kosten der 

effizienten Leistungsbereitstellung (KeL) hinaus insbesondere die Kosten einer flächendecken-

den Versorgung mit Postdienstleistungen geltend gemacht werden. Problematisch ist, dass die 

Zuordnung dieser Kosten nicht verursachungsgerecht erfolgen muss, d. h. auf andere Dienst-

leistungen verteilt werden kann. Das Postgesetz sieht in diesem Fall eine Zuordnung nach Trag-

fähigkeit vor. Dies betrifft den Fall, dass diese Kosten von Dienstleistungen aufgrund von Markt-

gegebenheiten nicht getragen werden können, ohne dass die Wettbewerbsfähigkeit dieser 

Dienstleistungen beeinträchtigt wird.128 An diesem Mechanismus hält der Referentenentwurf 

in § 45 Abs. 4 bis Abs. 7 PostG-E grundsätzlich fest. Die Monopolkommission lehnt eine Kosten-

zuordnung nach dem Tragfähigkeitsgrundsatz nach wie vor ab und empfiehlt weiterhin eine 

verursachungsgerechte Zuordnung.129 Die Umverteilung von Kosten nach Tragfähigkeit ermög-

lich dem marktbeherrschenden Unternehmen legal ausgerechnet bei jenen Dienstleistungen 

                                                                                 

128  Damit besteht ein Unterschied zu den KeL, bei denen eine Umlage nach dem Tragfähigkeitsprinzip nicht möglich 
ist, BNetzA, BK5-21/004, 23. November 2021, Maßgrößenentscheidung 2022, S. 30. Dies ergibt sich aus dem 
Wortlaut von § 20 Abs. 3 Satz 4, der ausdrücklich nur an Aufwendungen nach Satz 2 anknüpft und in dessen 
Zusammenhang die Sätze 5 und 6 zu lesen sind. Auch die Gesetzesbegründung spricht dafür, die das Tragfähig-
keitsprinzip mit der Argumentation rechtfertigt, „weil es sich bei den Aufwendungen nach § 20 Absatz 3 Satz 2 
und 3 [PostG] um Kosten handelt, die andere Anbieter nicht zu tragen haben“, Ausschuss für Wirtschaft und 
Energie, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Strafverfolgung hinsichtlich des Handels mit inkriminier-
ten Gütern unter Nutzung von Postdienstleistern, BT-Drs. 19/26583 vom 10. Februar 2021, S. 17. 

129  Siehe dazu auch Kapitel 2.1 und Kapitel 5.3. 
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eine Quersubvention, bei denen es im Wettbewerb mit Unternehmen steht, die derartige ge-

setzliche Privilegien nicht genießen, obwohl sie konkurrenzfähige Alternativangebote bereit-

stellen. Diese Wettbewerbsverzerrung gilt es zu vermeiden.130  

96. Für den Fall, dass die Deutsche Post AG den Universaldienst nicht mehr aus wirtschaftli-

chem Eigeninteresse erbringen sollte, sehen die §§ 13 ff. PostG die Möglichkeit einer Verpflich-

tung zur Universaldiensterbringung für marktbeherrschende Unternehmen vor (siehe dazu be-

reits oben, Tz.81). Dieser Fall dürfte im Briefbereich erst dann eintreten, wenn die über die 

§§ 20 Abs. 2, 3 PostG ermittelten Kosten aufgrund weiter sinkender Briefmengen so hoch aus-

fallen, dass die resultierenden Entgelte gemäß KeL-Maßstab für Nutzerinnen und Nutzer des 

Universaldienstes nicht mehr als „erschwinglich“ im Sinne des § 6 Abs. 1 PUDLV angesehen 

werden können. Nach § 6 Abs. 1 PUDLV gelten Entgelte als erschwinglich, wenn sie den am 31. 

Dezember 1997 geltenden realen Preis für die durchschnittliche Nachfrage eines Privathaus-

halts nach dieser Universaldienstleistung nicht übersteigt, d. h. dass eine Preissteigerung in 

Höhe der Veränderungsrate des entsprechenden Preisindex zulässig ist.131 Der Verordnungsge-

ber führt hierzu weiterhin erläuternd aus, dass sich die Vorgabe nicht auf Einzelpreise der von 

den Privathaushalten nachgefragten Leistungen, sondern auf das durchschnittliche Preisniveau 

der von der Durchschnittsnachfrage erfassten Briefbeförderungsleistungen bezieht.132 Damit 

bildet § 6 Abs. 1 PUDLV eine Obergrenze für einen auf Basis der KeL ermittelten Preis.133  

97. Diese auf Verordnungsebene vorgegebene Obergrenze entspricht letztlich der politischen 

Entscheidung, an dem Entgeltniveau zum Zeitpunkt der Liberalisierung des Postsektors festzu-

halten.134 Ob dies angesichts des ganz erheblich geänderten Kommunikationsverhaltens eines 

durchschnittlichen Privathaushalts noch zeitgemäß ist, erscheint fraglich.135 Jedenfalls lassen 

                                                                                 

130  So zuletzt Monopolkommission, 12. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 9, Tz. 22. 

131  Bundesregierung, Zustimmungsbedürftige Post-Universaldienstleistungsverordnung (PUDLV), BT-Drs. 14/1696 
vom 30. September 1999, S. 9. 

132  Ebenda. 

133  Bache, V./Koenig, Ch./Meyer, M., in: Groebel, A. u. a. (Hrsg.), Postrecht, a. a. O., vgl. Fn. 69, Kapitel D Rn. 409. 

134  Vgl. von Danwitz, Th., in: Badura, P. u. a. (Hrsg.), Beck’scher PostG-Kommentar, a. a. O., vgl. Fn. 67, Anhang zu 
§ 11 PostG, § 6 PUDLV Rn. 21. 

135  Diese Preisobergrenze soll nach den Vorschlägen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz in 
§ 22 Abs. 1 PostG-E daher neu gefasst werden, da die Ausrichtung der Briefentgelte an Preisen, die vor 25 
Jahren zu Monopolzeiten galten, heute nicht mehr gerechtfertigt sei, Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz, Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Postrechts, a. a. O., vgl. Fn. 3, S. 116. Die Neure-
gelung sieht vor, dass die Preise für Universaldienstleistungen im Briefbereich als erschwinglich gelten, wenn 
die durchschnittlichen Ausgaben pro Privathaushalt für diese Universaldienstleistungen die realen durch-
schnittlichen Ausgaben pro Haushalt im Jahr 2023 für diese Universaldienstleistungen nicht übersteigen. In 
§ 114 Abs. 4 PostG-E ist eine Ausnahmeregelung enthalten, die offenbar dazu dienen soll, in der nächsten Re-
gulierungsperiode das Porto für den Standardbrief nicht über EUR 1 steigen zu lassen, vgl. sz.de, Wieso die Post 
künftig trödeln darf, https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/post-postgesetz-porto-filialen-novelle-briefe-
1.6309227, Abruf am 30. November 2023. Ein Festschreiben auf den Wert von 2023 als Erschwinglichkeits-
grenze erscheint ohne nähere Begründung willkürlich. Sie impliziert, dass die jetzige Ausgabensituation die 
Grenze der Erschwinglichkeit markiert. Das ist angesichts der geringen Kostenbelastung durch Portoentgelte 
aber eher unwahrscheinlich und bedürfte jedenfalls einer fundierten Begründung. 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/post-postgesetz-porto-filialen-novelle-briefe-1.6309227
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/post-postgesetz-porto-filialen-novelle-briefe-1.6309227
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die unions- und verfassungsrechtlichen Vorgaben, die an die Erschwinglichkeit gestellt werden, 

dem Gesetzgeber weite Entscheidungsspielräume. Art. 87f Abs. 1 GG sind zunächst ohnehin 

keine unmittelbaren Aussagen zur Entgelthöhe zu entnehmen. Lediglich Entgelte, die einer 

Vielzahl von Nachfragern den Zugang zu Universaldienstleistungen faktisch versperren würden, 

stünden dem Universaldienstauftrag entgegen, so dass zwischen Leistung und Gegenleistung 

zumindest ein „erträgliches Verhältnis“ herrschen muss.136 Auch dem Unionsrecht sind keine 

näheren Angaben zur „Tragbarkeit“ (Art. 3 Abs. 1 PDRL) bzw. „Erschwinglichkeit“ (Art. 12 Abs. 1 

PDRL) der Universaldienstleistungen zu entnehmen, so dass der nationale Gesetzgeber auch 

hier kaum eingeschränkt wird.137 

98. Zu beachten ist, dass die in § 6 Abs. 1 PUDLV normierte Preisgrenze nicht gilt, wenn eine 

Verpflichtung zur Universaldiensterbringung ausgesprochen wird. Dann wird gemäß § 6 Abs. 2 

PUDLV an die KeL angeknüpft. Sofern die Deutsche Post AG einzelne Universaldienstleistungen 

nicht mehr aus eigenwirtschaftlichem Interesse erbringen würde, z. B. weil das genehmigungs-

fähige Entgelt zur Finanzierung der Kosten nicht ausreicht, würde nach dem derzeit geltenden 

Recht eine Universaldienstverpflichtung nach dem bereits unter dem in Tz. 81 dargelegten Prin-

zip erfolgen. Das Postgesetz bietet die Möglichkeit, dem Unternehmen, das letztendlich ver-

pflichtet wird, diese Universaldienstleistung dennoch zu erbringen, einen Ausgleich für jene 

Kosten zu zahlen, die die Erträge überschreiten. Die Mittel für die Ausgleichszahlung werden 

dabei von jenen Marktteilnehmern erhoben, deren Umsatz im vorangegangen Jahr mehr als 

EUR 500.000 betrug (§§ 15, 16 PostG). Die Höhe der Ausgleichsabgabe zwischen den Unter-

nehmen bemisst sich nach dem Verhältnis ihrer Umsätze (§ 16 Abs. 1 PostG). Problematisch 

hieran sind mehrere Punkte. Erstens müsste der größte Teil der Kosten wiederum durch die 

Deutsche Post AG getragen werden. Die Wettbewerber, die in der Regel einen relativ geringen 

Marktanteil aufweisen, könnten nur relativ geringe finanzielle Beiträge zur Universaldienster-

bringung leisten. Hinzu kommt, dass diesem geringen finanziellen Beitrag ein relativ hoher ad-

ministrativer Aufwand zur Ermittlung der Beitragshöhe, der Einziehung und anschließenden 

Verteilung der Gelder gegenübersteht.138 Zweitens ist seit Inkrafttreten des TKG und des PostG 

in der Literatur höchst umstritten, ob der dort jeweils verankerte Umlagemechanismus über-

haupt verfassungskonform ist und nicht gegen die strengen Vorgaben des Bundesverfassungs-

gerichts zu Sonderabgaben verstößt.139 

99. Statt einer Umlage der Kosten über die Marktteilnehmer sollte daher künftig – sofern die 

Universaldiensterbringung nicht mehr über „erschwingliche Entgelte“ finanziert werden kann 

                                                                                 

136  von Danwitz, Th., in: Badura, P. u. a. (Hrsg.), Beck’scher PostG-Kommentar, a. a. O., vgl. Fn. 67, Anhang zu § 11 
PostG, § 6 PUDLV Rn. 45. Gegen eine „Preisblindheit“ des Art. 87f Abs. 1 GG auch Kühling, J., in: Kahl, W./Wald-
hoff, C./Walter, C. (Hrsg.), Bonner Kommentar zum Grundgesetz, 175. Aktualisierung 2015, Art. 87f Rn. 77.  

137  Reinbothe, J./Hentschel, K./Pochmarski, R, in: Groebel, A. u. a. (Hrsg.), Postrecht, a. a. O., vgl. Fn. 69, Kapitel C 
Rn. 157. 

138  So auch Europäische Kommission, User Needs in the Postal Sector and Evaluation of the Regulatory Framework, 
a. a. O., vgl. Fn. 81, S. XXXII und 334. 

139  Für eine Verfassungswidrigkeit etwa von Danwitz, Th., in: Badura, P. u. a. (Hrsg.), Beck’scher PostG-Kommentar, 
a. a. O., vgl. Fn. 67, § 16 Rn. 28 ff. Siehe zu weiteren Nachweise in der Literatur Koenig, Ch./Meyer, M., in: Gro-
ebel, A. u. a. (Hrsg.), Postrecht, a. a. O., vgl. Fn. 69, Kapitel D Rn. 552. 



Kapitel 3 - Fortentwicklung des Universaldienstes  59 

 

 

– eine Finanzierung aus öffentlichen Mitteln vorgesehen werden. Dies ist nach Art. 7 Abs. 3 lit. a 

PDRL auch unionsrechtlich zulässig. Damit kann vermieden werden, dass ein lediglich geringer 

Beitrag der Wettbewerber über einen aufwändigen Umverteilungsmechanismus verteilt wird, 

dessen Verfassungsmäßigkeit derzeit ohnehin nicht endgültig geklärt ist. Im Referentenentwurf 

wird stattdessen in § 30 PostG-E an der Universaldienstumlage grundsätzlich festgehalten. Je-

doch wird der Kreis an Unternehmen erweitert, die bei einer erforderlich werdenden Aus-

gleichszahlung an das verpflichtete Unternehmen zur Teilnahme am Umlageverfahren ver-

pflichtet würden. Sind nach bisheriger Rechtslage nur Lizenznehmer, d. h. Anbieter von Brief-

dienstleistungen bis 1.000 g, zahlungspflichtig, so sollen künftig sämtliche Postdienstleister, 

d. h. auch Paketdienstleister einbezogen werden können.140 Durch diese Erweiterung des Krei-

ses der Verpflichteten würden die Zweifel der Monopolkommission an der Verfassungsge-

mäßheit der Umlage verstärkt. Die in diesem Fall wohl einschlägige Sonderabgabenrechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts verlangt u. a. eine Gruppenhomogenität der Belasteten. 

Dass eine solche Gruppenhomogenität vorliegt, wird in der Literatur bereits bei der Einbezie-

hung der derzeitigen Lizenznehmer im Briefbereich bezweifelt.141 Dem Referentenentwurf las-

sen sich keine Erwägungen hinsichtlich der Verfassungskonformität des veränderten Umlage-

mechanismus entnehmen. Die Monopolkommission empfiehlt, entweder auf diesen Mecha-

nismus zu verzichten oder ihn zumindest eingehend auf seine Verfassungskonformität hinsicht-

lich der Sonderabgabenrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu prüfen, sofern dies 

noch nicht geschehen sein sollte.  

100. Generell ist jedoch zu betonen, dass auch künftig kein Bedarf an einer Finanzierung durch 

die öffentliche Hand bestehen wird, wenn durch eine moderate Reduktion und Anpassung der 

Universaldienstvorgaben, die eine Grund- und nicht eine Maximalversorgung gewährleisten 

sollen, eine Kostenreduktion erreicht werden kann. Angesichts der ohnehin abnehmenden Be-

deutung von Briefen für die Privathaushalte ist kaum zu erwarten, dass die von ihnen zu tra-

genden Kosten eine verfassungs- und unionsrechtlich vorgegebene Erschwinglichkeitsgrenze 

überschreiten werden. Im Jahr 2019 gaben Privathaushalte für Postdienstleistungen, d. h. für 

den Brief- und Paketversand, insgesamt durchschnittlich nur EUR 4 im Monat aus.142 Lediglich 

wenn seitens des Gesetzgebers weiterhin Standards vorgegeben werden, die deutlich über den 

Charakter einer Grundversorgung hinausgehen, besteht die Gefahr einer Finanzierungslücke, 

bei der es sachgerecht wäre, wenn die dadurch entstehenden Mehrkosten durch öffentliche 

Mittel getragen werden und nicht durch die Universaldienstnutzerinnen und -nutzer oder -ver-

pflichteten.  

101. Sofern künftig dennoch eine Universaldienstfinanzierung aus öffentlichen Mitteln not-

wendig werden sollte, ist vor allem darauf zu achten, dass Anreize zu einer Kosteneinsparung 

                                                                                 

140  Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Post-
rechts, a. a. O., vgl. Fn. 3, S. 122. 

141  von Danwitz, Th. in: Badura, P. u. a. (Hrsg.), Beck’scher PostG-Kommentar, a. a. O., vgl. Fn. 67, § 16 Rn. 30 ff. 

142  Statistisches Bundesamt, Privathaushalte geben monatlich 65 Euro für Post und Telekommunikation aus, 
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/12/PD20_480_639.html, Abruf am 22. Novem-
ber 2023. 
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erhalten bleiben. So sollte die Erbringung von Universaldienstleistungen, wann immer zweck-

mäßig, ausgeschrieben werden (vgl. Art. 7 Abs. 2 PDRL), wobei auch eine teilweise Erbringung 

(einzelne Dienstleistungen und/oder Gebiete) in Betracht zu ziehen ist. Dazu müsste die Bun-

desnetzagentur mit geeigneten Kontrollbefugnissen und Sanktionsmitteln ausgestattet werden 

(siehe dazu bereits oben, Tz. 93). Außerdem müssten die Kosten, wie bisher, auf ihre Effizienz 

geprüft werden. Hierzu enthalten Art. 7 und Art. 14 sowie Anhang I PDRL unionsrechtliche Vor-

gaben, die bei der Ausgestaltung des Mechanismus einzuhalten sind. 

3.4 Abbau von Arbeitsplätzen durch Universaldienstanpassung nicht zu befürchten 

102. Vonseiten der Gewerkschaften wurde die Befürchtung geäußert, dass eine Absenkung 

der Universaldienstvorgaben zu einem Abbau von Arbeitsplätzen bei der Deutsche Post AG 

führt.143 Dies ist sehr unwahrscheinlich. Wie im Marktüberblick bereits erwähnt,144 werden 

rund 94 Prozent der Briefsendungen von Geschäftskunden versandt. Es handelt sich z. B. um 

Werbe- und Geschäftspost. Diese Sendungen sind nicht dem Universaldienst zuzuordnen. Folg-

lich unterliegt der weit überwiegende Teil der Sendungen, die von Briefträgern zugestellt wer-

den, nicht den Vorgaben der Universaldienstverordnung. Daher ist weder aufgrund einer Re-

duktion hinsichtlich der Vorgaben für die Laufzeit, noch aufgrund einer Reduktion hinsichtlich 

der Vorgaben für die Anzahl der Zustelltage eine Stellenreduktion bei der Deutsche Post AG zu 

erwarten. Dies gilt umso mehr, weil von Unternehmen des Postwesens allgemein prognostiziert 

wird, dass die Sendungsmengen im Bereich Kurier-, Express- und Paketdienste zukünftig stei-

gen werden. Dadurch dürfte der Personalbedarf im Postsektor weiter zunehmen. 

103. Hinsichtlich der Automatisierung von Filialen ist ebenfalls kein spürbarer Beschäftigungs-

effekt zu erwarten. Wie Abbildung 3.4 zeigt, sind die meisten stationären Einrichtungen der 

Deutsche Post AG sog. Postagenturen. Hierbei handelt es sich üblicherweise um Gewerbetrei-

bende, deren Kerngeschäft nicht das Anbieten von Postdienstleistungen ist, sondern die 

Schreibwarenläden, Tankstellen und ähnliche Geschäfte betreiben.145 Daher ist auch hier ein 

spürbarer Effekt auf die Zahl der Beschäftigten unwahrscheinlich.  

                                                                                 

143  Verdi, Für ein gutes Postgesetz, 2023, https://www.verdi.de/themen/politik-wirtschaft/++co++b1928986-
5d3b-11ee-ab80-001a4a160129, Abruf am 16. Oktober 2023. 

144  Siehe Tz. 8. 

145 Tagesschau.de, Geschäft der Postagenturen Briefe und Pakete lohnen sich nicht, 2023, https://www.tages-
schau.de/wirtschaft/post-agenturen-filialen-briefgeschaeft-101.html, Abruf am 16. Oktober 2023. 

https://www.verdi.de/themen/politik-wirtschaft/++co++b1928986-5d3b-11ee-ab80-001a4a160129
https://www.verdi.de/themen/politik-wirtschaft/++co++b1928986-5d3b-11ee-ab80-001a4a160129
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/post-agenturen-filialen-briefgeschaeft-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/post-agenturen-filialen-briefgeschaeft-101.html
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Abbildung 3.4: Anteil der mit Eigenpersonal der Deutsche Post AG betriebenen stationären 

Einrichtungen in der ersten Jahreshälfte 2023 

 

Quelle: BNetzA, Tätigkeitsbericht Post 2022/2023, a. a. O., S. 71; Eigene Darstellung. 

3.5 Fazit und Empfehlungen 

104. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die technischen und gesellschaftlichen Rah-

menbedingungen für die postalische Kommunikation fundamental fortentwickelt, ohne dass 

die in der PUDLV enthaltenen Universaldienstvorgaben angepasst worden sind. Daher emp-

fiehlt die Monopolkommission, bei der Novellierung des Postgesetzes eine umfassende Neu-

bewertung der Universaldienstvorgaben vorzunehmen. Dem Gesetzgeber steht bei der Anpas-

sung dieser Vorgaben aus unions- und verfassungsrechtlicher Sicht ein weiter Ausgestaltungs-

spielraum zu.  

105. Auch wenn Universaldienstsendungen im Briefbereich nur einen sehr geringen Teil der 

Sendungsmenge ausmachen und die Digitalisierung der Gesellschaft insgesamt voranschreitet, 

ist die postalische Grundversorgung für die Bevölkerung weiterhin grundsätzlich von Bedeu-

tung. Diese Grundversorgung muss sowohl im städtisch geprägten Bereich, wo aufgrund der 

Dichte des Netzes eher eine rentable Versorgung der Bevölkerung möglich ist, als auch im länd-

lichen Bereich erhalten bleiben, um einheitliche Lebensverhältnisse im gesamten Bundesgebiet 

zu wahren. Da die angebotenen Universaldienstleistungen trotz sinkender Sendungsmengen 

für die Nutzerinnen und Nutzer erschwinglich bleiben sollen, sind Einsparungspotenziale zu he-

ben, wo immer dies mit dem gesellschaftlichen Anspruch an eine postalische Grundversorgung 

vereinbar ist.  

106. Hinsichtlich der in der Post-Universaldienstleistungsverordnung enthaltenen Vorgaben zu 

stationären Einrichtungen (Briefkästen und Filialen) empfiehlt die Monopolkommission, dass 

der Gesetzgeber klarstellt, dass automatisierte Lösungen (Post- und Paketstationen) einen Bei-

trag bei der Sicherstellung des Universaldienstes leisten können. Die Monopolkommission 
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empfiehlt hinsichtlich konkreter automatisierter Lösungen die Aufnahme eine Erprobungsklau-

sel in das Postgesetz. Auf diesem Wege können Erfahrungen zur Akzeptanz derartiger Systeme 

in einzelnen Regionen für einen zunächst begrenzten Zeitraum gesammelt werden. Die im ak-

tuellen Entwurf für ein neues Postgesetz enthaltenen Regelungen, die der Bundesnetzagentur 

Abweichungen von den Infrastrukturvorgaben und die Erprobung neuer Modelle der Postver-

sorgung ermöglichen würden, sind vor diesem Hintergrund sehr zu begrüßen. 

107. Die Monopolkommission empfiehlt außerdem, die derzeitige Regelung hinsichtlich der 

Laufzeitvorgaben für Briefe einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Aus Sicht der Mono-

polkommission wäre eine Lösung denkbar, bei der – wie bisher – Universaldienstleistungen im 

Briefbereich angeboten werden, bei der die Sendung in der Regel am nächsten Tag zugestellt 

wird. Zusätzlich könnten jedoch weitere Universaldienstleistungen in die PUDLV aufgenommen 

werden, die weniger strenge Laufzeitanforderungen einhalten müssen. Diese Lösung hätte den 

Vorteil, dass für die Nutzerinnen und Nutzer des Universaldienstes der bislang gewohnte Qua-

litätsstandard weiterhin verfügbar bleibt. Sie können selbst entscheiden, ob die Zustellge-

schwindigkeit für sie von Bedeutung ist oder ob sie eine langsamere Zustellung für einen güns-

tigeren Preis bevorzugen. Dies wäre insbesondere für Nutzerinnen und Nutzer vorteilhaft, die 

postalische Kommunikationsmittel noch stärker nutzen. Sie können in ihrer alltäglichen Kom-

munikation auf günstige und langsamere Dienstleistungen zurückgreifen und, wenn die Zustell-

geschwindigkeit im Einzelfall wichtig ist, etwa wenn für eine Kündigung ein Schriftformerfor-

dernis vorgesehen ist, die derzeit bereits bestehenden teuren und schnelleren Dienstleistungen 

nutzen. Bei der zukünftigen Fortentwicklung des Universaldienstes könnte dann anhand spezi-

fischer Sendungsmengen evaluiert werden, ob das Vorhalten von Universaldienstleistungen 

mit kurzen Laufzeiten als Teil der Grundversorgung dauerhaft notwendig ist. Im Referentenent-

wurf ist hingegen eine Anhebung der Brieflaufzeiten bei einer gesteigerten Verbindlichkeit, 

nicht jedoch das Vorhalten einer „schnellen“ Dienstleistung im Universaldienstbereich vorge-

sehen. Auch dieser Ansatz scheint aus Sicht der Monopolkommission jedoch gut dazu geeignet 

zu sein, um Kosten zu senken und Bedarfe der Nutzerinnen und Nutzer zu berücksichtigen. 

108. Weiteres Kosteneinsparungspotenzial böte die Reduzierung der Zustelltage im Briefbe-

reich von sechs auf fünf Tage. Zu berücksichtigen wären insbesondere mögliche Rückwirkungen 

auf den Bereich der Pressepost. Hier könnten die Universaldienstvorgaben gegebenenfalls je-

doch weiterhin eine Zustellung an sechs Tagen vorsehen. Die Erbringung des sechsten Zustell-

tages für Presseerzeugnisse könnte bei Bedarf – wie in Norwegen – regional ausgeschrieben 

und, wenn notwendig, gezielt gefördert werden. Eine Reduktion der Zustellfrequenz ist im der-

zeitigen Entwurf für ein neues Postgesetz nicht vorgesehen. Die Monopolkommission empfiehlt 

dennoch, wie bereits in vorangegangenen Gutachten,146 regelmäßig zu prüfen, ob die Reduk-

tion der Zustelltage bei Briefsendungen von sechs auf fünf Tage mit dem gesellschaftlichen An-

spruch an eine postalische Grundversorgung vereinbar ist.  

109. Die Monopolkommission empfiehlt außerdem, die über die unionsrechtlichen Vorgaben 

hinausgehenden Universaldienstleistungen der Nachnahme- und Eilzustellungen auf ihre Not-

wendigkeit zu prüfen. Insbesondere die Streichung der Eilzustellung scheint sinnvoll, da diese 

                                                                                 

146  Monopolkommission, 11. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 36, Tz. 219. 
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bereits jetzt nicht mehr in der gesetzlich festgelegten Form auf dem Markt angeboten wird. 

Entsprechend begrüßt die Monopolkommission, dass der aktuelle Referentenentwurf Nach-

nahme- und Eilzustellungen nicht mehr als Universaldienstleistungen vorsieht.  

110. Da davon auszugehen ist, dass sich die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer des Uni-

versaldienstes mit der fortschreitenden Digitalisierung weiter ändern werden, empfiehlt die 

Monopolkommission, an der bisherigen Verankerung der Universaldienstvorgaben in einer 

Rechtsverordnung festzuhalten und Details nicht im Gesetz selbst zu regeln. Außerdem sollte, 

wie im Telekommunikationssektor, die Möglichkeit einer Ermächtigungsübertragung an die 

Bundesnetzagentur unter Beibehaltung der Beteiligungsrechte von Bundestag und Bundesrat 

vorgesehen werden. Im Rahmen der Fortschreibung der Universaldienstvorgaben sollte die 

Bundesnetzagentur regelmäßig Befragungen durchführen, um einen veränderten Bedarf an 

Universaldienstleistungen feststellen zu können. Diese Empfehlung geht zwar über die Vor-

schläge im aktuellen Referentenentwurf hinaus, gleichwohl ist positiv zu beurteilen, dass der 

Bundesnetzagentur gemäß dieses Entwurfs Spielräume eröffnet werden sollen, um im Einzelfall 

bedarfsgerechte Lösungen in Zusammenarbeit mit den kommunalen Gebietskörperschaften zu 

finden. Zudem begrüßt die Monopolkommission, dass in § 25 PostG-E vorgesehen ist, den Uni-

versaldienst regelmäßig durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz evaluie-

ren zu lassen.  

111. Da mit der Erbringung des Universaldienstes (finanzielle) Vorteile einhergehen, ist sicher-

zustellen, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Universaldienstleistungen tatsächlich erbracht 

werden. Derzeit sind die Handlungsmöglichkeiten der Bundesnetzagentur bei lediglich regio-

nalen oder zeitlich beschränkten Defiziten der Universaldiensterbringung eingeschränkt. Die 

Monopolkommission empfiehlt, der Bundesnetzagentur bessere Durchsetzungsmöglichkeiten 

zu verschaffen. Dazu sollte erstens die derzeitige Verpflichtung der Deutsche Post AG, eine zu-

künftige Nicht-Erbringung des Universaldienstes anzukündigen, umformuliert werden. Die 

Deutsche Post AG sollte stattdessen zur Erbringung des Universaldienstes verpflichtet sein. 

Dem stünde nicht die Möglichkeit entgegen, dass sich das verpflichtete Unternehmen durch 

fristgerechte Mitteilung von der Verpflichtung lösen kann. Im Anschluss an eine Lösungserklä-

rung wäre dann, wie bisher, zu prüfen, ob der Deutsche Post AG und/oder anderen Unterneh-

men (erneut) eine Universaldienstverpflichtung auferlegt wird und ob gegebenenfalls Kompen-

sationsleistungen hierfür gezahlt werden müssen. Zweitens sollten neben den bereits beste-

henden Bußgeldtatbeständen Anordnungskompetenzen der Bundesnetzagentur geschaffen 

werden, die auch dann einschlägig sind, wenn regionale und temporäre Universaldienstbeein-

trächtigungen vorliegen bzw. drohen. Diese Anordnungskompetenzen sollten im Wege der 

Zwangsvollstreckung durchgesetzt werden können. Im Zuge der Schaffung von Anordnungs-

kompetenzen müsste außerdem dafür gesorgt werden, dass die Auskunfts- und Ermittlungsbe-

fugnisse der Bundesnetzagentur so ausgestaltet sind, dass die Umsetzung der Vorgaben aus 

dem Gesetz bzw. von Einzelfallanordnungen kontrolliert werden kann. Die Monopolkommis-

sion begrüßt, dass im aktuellen Referentenentwurf derartige Änderungen an der Gesetzeslage 

vorgesehen sind.  
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112. Auch in einem künftigen Postgesetz sollte es möglich sein, dass andere Unternehmen als 

die Deutsche Post AG für eine Erbringung von Universaldienstleistungen in Betracht kommen. 

Daher sollten – wie im aktuellen Referentenentwurf vorgesehen – für diesen Fall die notwen-

digen Anordnungsbefugnisse für die Bundesnetzagentur vorgehalten werden,147 um z. B. eine 

gemeinsame Erbringung von Universaldienstleistungen durch mehrere Verpflichtete nicht von 

vornherein völlig auszuschließen. 

113. Die Monopolkommission empfiehlt, dass die Universaldienstkosten auch weiterhin über 

die betreffenden Entgelte für Universaldienstleistungen refinanziert werden. Die Monopol-

kommission lehnt die derzeit mögliche Kostenzuordnung nach dem Tragfähigkeitsgrundsatz 

nach wie vor ab und empfiehlt stattdessen eine verursachungsgerechte Zuordnung. Diese Emp-

fehlung wird nach jetzigem Stand leider nicht in der geplanten Novellierung des Postgesetzes 

umgesetzt.  

114. Das derzeit bestehende System der Finanzierung über die Entgelte stößt erst dann an 

seine Grenzen, wenn aufgrund weiter sinkender Briefmengen Kostensteigerungen eintreten, 

die dazu führen, dass die Entgelte für Nutzerinnen und Nutzer des Universaldienstes nicht mehr 

erschwinglich sind. Wenn die Universaldiensterbringung in der Folge unrentabel wird, wäre die 

Verpflichtung eines Unternehmens zur Erbringung der betreffenden Dienstleistung erforder-

lich. In der Folge bestünde ein Anspruch auf Ausgleichszahlungen, die von den Marktteilneh-

mern anteilig nach Vorjahresumsatz zu tragen sind. Der administrative Aufwand dieses Umla-

gesystems ist verglichen mit den tatsächlich verteilten finanziellen Mitteln voraussichtlich rela-

tiv hoch. Zudem ist umstritten, ob dieser Umlagemechanismus überhaupt finanzverfassungs-

rechtlich zulässig ist. Die derzeit geplanten Änderungen an der Universaldienstumlage verstär-

ken die Zweifel an der Verfassungskonformität eher noch. Daher empfiehlt die Monopolkom-

mission für den Fall, dass eine Finanzierung aus den Entgelten künftig nicht mehr möglich sein 

sollte, eine Finanzierung von Universaldienstleistungen aus öffentlichen Mitteln im Postgesetz 

vorzusehen. Zumindest sollte eine eingehende Prüfung des Umlagemechanismus auf seine Ver-

fassungskonformität erfolgen, sofern dies nicht bereits geschehen ist. Die von der Monopol-

kommission vorgeschlagene Finanzierung aus öffentlichen Mitteln oder der im Referentenent-

wurf enthaltene Umlagemechanismus dürften in der Praxis jedoch ohnehin nur dann zur An-

wendung kommen, wenn aus politischen Erwägungen bei der Ausgestaltung des Universal-

dienstes über den grundgesetzlich verankerten Grundversorgungsauftrag hinausgegangen 

wird und seitens des Gesetzgebers Standards vorgegeben werden, die nicht dem Charakter 

einer Grundversorgung entsprechen.  

                                                                                 

147  Dies war auch im Referentenentwurf für ein neues Postgesetz vom Mai 2020 in § 20 Abs. 4 PostG-RefE bereits 
so vorgesehen.  
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Kapitel 4  

Schutz der Beschäftigten auf den Postmärkten 

115. Im Jahr 2022 wurden 381.115 Personen in den Märkten des Postwesens beschäftigt.148 

Die Arbeitsbedingungen in diesem Sektor erfahren aufgrund der hohen Beschäftigtenzahl re-

gelmäßig eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit. In den Medien finden sich immer wieder 

Berichte über sehr schlechte Arbeitsbedingungen.149 Im Fokus stehen dabei insbesondere Ver-

stöße gegen arbeits- und sozialrechtliche Vorgaben bei Subunternehmen, die von den großen 

Paketdienstleistern mit Paketzustellungen beauftragt werden. Auch in der Politik wird das 

Thema immer wieder aufgegriffen.150 Deutschland verfügt über hohe gesetzliche Standards bei 

dem Schutz von Beschäftigten. Diese Standards müssen aus Sicht der Monopolkommission zum 

Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wirksam durchgesetzt werden. Außerdem 

gilt, dass Unternehmen, die Kosten sparen, indem sie gesetzliche Bestimmungen nicht einhal-

ten, neben den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern indirekt auch ihre Wettbewerber und 

damit den Wettbewerb insgesamt schädigen. Die Monopolkommission begrüßt dementspre-

                                                                                 

148 BNetzA, Tätigkeitsbericht Post 2022/2023, a. a. O., S. 28. 

149  Deutschlandfunk, Flüchtlinge aus der Ukraine – Hilfe bei Ausbeutung am Arbeitsplatz, 2023, 
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-aus-der-ukraine-hilfe-bei-ausbeutung-am-arbeitsplatz-dlf-
7205683f-100.html, Abruf am 23. August 2023; sr.de, Völklinger Amazon-Fahrer: großer Druck und Lohnprelle-
rei, 2023 https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/politik_wirtschaft/paketlieferdienste_paketboten_un-
ter_druck_100.html, Abruf am 23. August 2023; rbb24.de, Im Netz der Subunternehmen, 2022, 
https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/wirtschaft/2022/11/hoppegarten-paketboten-amazon-subunterneh-
men-arbeitsbedingungen-.html, Abruf am 23. August 2023; welt.de, Schlafen oder essen zwischen den Schich-
ten? Beides zusammen ging nicht, 2021, https://www.welt.de/wirtschaft/plus234715236/Paketbranche-Aus-
beutung-trotz-neuen-Gesetzes.html, Abruf am 23. August 2023; dw.com, Der Kampf polnischer Paketzusteller, 
2021, https://www.dw.com/de/wie-polnische-paketboten-in-deutschland-um-ihre-rechte-kämpfen/a-
57711873, Abruf am 23. August 2023; sueddeutsche.de, Hohe Gewichte und Eile: Zusteller sind öfter krank, 
2020, https://www.sueddeutsche.de/karriere/arbeit-mainz-hohe-gewichte-und-eile-zusteller-sind-oefter-
krank-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-201217-99-734005, Abruf am 23. August 2023. 

150  bundestag.de, Antrag für Verbot von Fremdpersonal in der Paketdienstbranche beraten, 2023, 
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw39-de-paketdienstbranche-967332, Abruf am 30. 
November 2023; Bundesrat, Entschließung des Bundesrates zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei der 
Zustellung von Paketen, BR-Drs. 117/23 vom 12. Mai 2023; golem.de, Bundeskanzler Scholz sieht faire Löhne 
in der Postbranche, 2023, https://www.golem.de/news/briefe-und-pakete-bundeskanzler-scholz-sieht-faire-
loehne-in-der-postbranche-2306-175249.html, Abruf am 23. August 2023; paketda.de, Subunternehmer in der 
Paketbranche: Politik dagegen, Paketdienste dafür, 2023, https://www.paketda.de/news-subunternehmer-pa-
ketbranche.html, Abruf am 22. Februar 2023; rp-online.de Deutsche Post in Grevenbroich: Mit 100 Paketen 
und einem Bundestagspolitiker durch 41517 Gindorf, 2023, https://rp-online.de/nrw/staedte/greven-
broich/post-in-grevenbroich-mit-rinkert-und-100-paketen-durch-gindorf_aid-92973497, Abruf am 23. August 
2023; emsvechtewelle.de, Dr. Daniela de Ridder will sich für ein zukunftsfähiges Postgesetz einsetzen, 
https://www.emsvechtewelle.de/dr-daniela-de-ridder-will-sich-fuer-ein-zukunftsfaehiges-postgesetz-einset-
zen/, Abruf am 23. August 2023; fnp.de, Brief-Rückgang hat Folgen, 2023, https://www.fnp.de/lokales/wette-
raukreis/friedberg/brief-rueckgang-hat-folgen-92264145.html, Abruf am 23. August 2023; wochenblatt-
news.de, Engelhardt besucht Briefzentrum der Post in Weingarten, 2023, https://www.wochenblatt-
news.de/region-ravensburg/weingarten/engelhardt-besucht-briefzentrum-der-post-in-weingarten/, Abruf am 
23. August 2023. 

https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-aus-der-ukraine-hilfe-bei-ausbeutung-am-arbeitsplatz-dlf-7205683f-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-aus-der-ukraine-hilfe-bei-ausbeutung-am-arbeitsplatz-dlf-7205683f-100.html
https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/politik_wirtschaft/paketlieferdienste_paketboten_unter_druck_100.html
https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/politik_wirtschaft/paketlieferdienste_paketboten_unter_druck_100.html
https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/wirtschaft/2022/11/hoppegarten-paketboten-amazon-subunternehmen-arbeitsbedingungen-.html
https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/wirtschaft/2022/11/hoppegarten-paketboten-amazon-subunternehmen-arbeitsbedingungen-.html
https://www.dw.com/de/wie-polnische-paketboten-in-deutschland-um-ihre-rechte-kämpfen/a-57711873
https://www.dw.com/de/wie-polnische-paketboten-in-deutschland-um-ihre-rechte-kämpfen/a-57711873
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw39-de-paketdienstbranche-967332
https://www.golem.de/news/briefe-und-pakete-bundeskanzler-scholz-sieht-faire-loehne-in-der-postbranche-2306-175249.html
https://www.golem.de/news/briefe-und-pakete-bundeskanzler-scholz-sieht-faire-loehne-in-der-postbranche-2306-175249.html
https://rp-online.de/nrw/staedte/grevenbroich/post-in-grevenbroich-mit-rinkert-und-100-paketen-durch-gindorf_aid-92973497
https://rp-online.de/nrw/staedte/grevenbroich/post-in-grevenbroich-mit-rinkert-und-100-paketen-durch-gindorf_aid-92973497
https://www.fnp.de/lokales/wetteraukreis/friedberg/brief-rueckgang-hat-folgen-92264145.html
https://www.fnp.de/lokales/wetteraukreis/friedberg/brief-rueckgang-hat-folgen-92264145.html
https://www.wochenblatt-news.de/region-ravensburg/weingarten/engelhardt-besucht-briefzentrum-der-post-in-weingarten/
https://www.wochenblatt-news.de/region-ravensburg/weingarten/engelhardt-besucht-briefzentrum-der-post-in-weingarten/


Kapitel 4 - Schutz der Beschäftigten auf den Postmärkten  66 

 

 

chend, dass sich das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen der Novel-

lierung des Postgesetzes auch mit der wirksamen Durchsetzung von Vorschriften zum Schutz 

der Beschäftigten im Postbereich befasst.151 

116. Auf den Postmärkten gelten bereits verschiedene Regelungen, die unter anderem dem 

Schutz der Beschäftigten dienen sollen. Im Briefbereich benötigen Unternehmen, die Briefsen-

dungen unter 1.000 Gramm befördern, gemäß § 5 Abs. 1 PostG eine Lizenz. Diese Lizenz ist 

unter anderem an die Zuverlässigkeit des Lizenznehmers geknüpft (§ 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 

PostG).152 Der Begriff der Zuverlässigkeit stammt aus dem Gewerberecht.153 Die Annahme der 

Unzuverlässigkeit kann z. B. durch das Nicht-Abführen von Beiträgen an die gesetzlichen Sozi-

alversicherungsträger gerechtfertigt werden,154 sowie generell durch Straftaten und Ordnungs-

widrigkeiten, die einen Bezug zum Gewerbe aufweisen.155 Laut Bundesnetzagentur wurden in 

der Praxis Lizenzen jedoch eher durch den Verzicht auf die Rechte und Pflichten aus der Lizenz 

und durch das Erlöschen des Lizenznehmers unwirksam.156 Widerrufe aufgrund fehlender Zu-

verlässigkeit kamen selten vor und wurden auf die Verletzung von Mitwirkungspflichten durch 

den Lizenznehmer gestützt.157 

117. Eine weitere Regelung, die zu einer Tätigkeitsuntersagung wegen Unzuverlässigkeit füh-

ren kann, ist § 35 Abs. 1 GewO. Diese Regelung ermöglicht es der für ein Unternehmen zustän-

digen Gewerbeaufsichtsbehörde, die Ausübung des Gewerbes zu untersagen, wenn Tatsachen 

vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden oder einer mit der Leitung des 

Gewerbebetriebes beauftragten Person in Bezug auf dieses Gewerbe dartun, sofern die Unter-

sagung zum Schutze der Allgemeinheit oder der im Betrieb Beschäftigten erforderlich ist. Auf 

Basis dieser Regelung wurde bereits Unternehmerinnen und Unternehmern im Bereich der Ku-

rier-, Express- und Paketdienste (KEP-Dienste) die Ausübung des Gewerbes untersagt.158 Zu-

sätzlich wurden in diesem Bereich mit dem Inkrafttreten des Paketboten-Schutz-Gesetzes im 

                                                                                 

151  Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Post-
rechts, a. a. O., vgl. Fn. 3, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Eckpunkte des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Klimaschutz für eine Novelle des Postgesetzes, a. a. O., vgl. Fn. 96, S. 5. 

152  Außerdem ist die Lizenz an die sog. „Sozialklausel“ geknüpft (§ 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PostG). Danach ist eine 
Lizenz zu versagen, wenn der Lizenznehmer die wesentlichen Arbeitsbedingungen, die im lizensierten Bereich 
üblich sind, nicht unerheblich unterschreitet. Diese Klausel ist nach Ansicht der Monopolkommission faktisch 
wirkungslos und sollte gestrichen werden, Monopolkommission, 9. Sektorgutachten Post (ehemaliges Sonder-
gutachten 74): Postwendende Reform – Jetzt!, Baden-Baden 2016, Tz. 233; Monopolkommission, 7. Sektorgut-
achten Post (Ehemaliges Sondergutachten 62): Dem Wettbewerb Chancen eröffnen, Baden-Baden 2012, 
Tz. 113; 6. Sektorgutachten Post (Ehemaliges Sondergutachten 57): Auf Wettbewerbskurs gehen, Baden-Baden 
2010, Tz. 10; 5. Sektorgutachten Post (Ehemaliges Sondergutachten 51): Wettbewerbsentwicklung bei der Post 
2007: Monopolkampf mit allen Mitteln, Baden-Baden 2008, Tz. 135 ff. 

153  Badura, P., in: Badura, P. u. a. (Hrsg.), Beck’scher PostG-Kommentar, a. a. O., vgl. Fn. 67, § 6 Rn. 22. 

154  Ennuschat, J., in: Ennuschat J. u. a. (Hrsg.), GewO, 9. Auflage, München, 2020, § 35 Rn. 59 ff. 

155  Ebenda, Rn. 37 ff. 

156  Aussage der Bundesnetzagentur gegenüber der Monopolkommission. 

157  Aussage der Bundesnetzagentur gegenüber der Monopolkommission. 

158  Siehe z. B. VG München, M 16 K 18.5467, 20. Februar 2020, juris. 
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November 2019 verschärfte sektorspezifische Regelungen eingeführt.159 Diese umfassen eine 

Nachunternehmenshaftung für Sozialversicherungsbeiträge und gelten vorerst bis zum Jahr 

2025 (Artikel 5 S. 2 i. V. m. Artikel 2 Paketboten-Schutz-Gesetz). 

118. In den nachfolgenden Abschnitten wird zunächst skizziert, wo möglichweise Defizite bei 

der Durchsetzung von Rechten der Beschäftigten im Postwesen existieren (Kapitel 4.1). An-

schließend wird diskutiert, welche Maßnahmen geeignet und erforderlich sind, um etwaige 

Probleme zu adressieren (Kapitel 4.2 und 4.3).  

4.1 Daten zu Verstößen gegen Rechte der Beschäftigten auf den Postmärkten 

119. Auf ein sektorspezifisches Durchsetzungsdefizit arbeits- und sozialrechtlicher Vorgaben 

kann geschlossen werden, wenn in einem Sektor entweder a) die Zahl der entsprechenden Ver-

stöße besonders hoch ist oder b) häufig spezifische Verstöße auftreten, die in anderen Sektoren 

unüblich sind. In den letzten Jahren stand z. B. die Fleischindustrie im Fokus des Gesetzgebers. 

Dort wurde wiederholt eine hohe Anzahl von Zuwiderhandlungen gegen arbeits- und sozial-

rechtliche Vorgaben festgestellt.160 Außerdem wurden in diesem Sektor relativ spezifische Ver-

stöße beobachtet, wie z. B. gravierende Mängel im Bereich des technischen Arbeitsschutzes 

oder das Einbehalten von Lohn zur Finanzierung der persönlichen Schutzausrüstung von Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmern.161 Als Reaktion auf diese Probleme hat der Gesetzgeber 

in diesem Sektor spezifische gesetzliche Regelungen getroffen.162 

120. Die Ermittlung bei Verstößen in den Bereichen illegale Beschäftigung, Schwarzarbeit und 

Sozialleistungsbetrug fällt unter anderem in den Aufgabenbereich der Finanzkontrolle Schwarz-

arbeit (FKS) des Zolls. Die dabei anfallenden bundesweiten Daten scheinen am geeignetsten für 

eine Analyse der Häufigkeit und Spezifizität von Verstößen in den Bereichen Brief- und KEP-

Dienste. 

 Kaum Verstöße gegen Rechte der Beschäftigten im Briefbereich 

121. In Tabelle 4.1 sind die von der FKS eingeleiteten Strafverfahren sowie die von der FKS 

eingeleiteten oder übernommenen Ordnungswidrigkeitsverfahren im Briefbereich aufgeführt. 

Die Fallzahlen in diesem Bereich sind gering. Der Anteil an der Gesamtanzahl der Verfahren 

über alle Wirtschaftssektoren hinweg, die von der FKS eingeleitet oder übernommen wurden, 

                                                                                 

159  Gesetz zur Einführung einer Nachunternehmerhaftung in der Kurier-, Express- und Paketbranche zum Schutz 
der Beschäftigten (Paketboten-Schutz-Gesetz) vom 15. November 2019, BGBl I Nr. 40 vom 22. November 2019, 
1602. 

160  Siehe Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Vollzugs im Arbeitsschutz (Arbeitsschutz-
kontrollgesetz), BT-Drs. 19/21978, S. 2. 

161  Ebenda. 

162  Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft (GSA Fleisch) vom 17. Juli 2017, BGBl. I 
Nr. 49 vom 24. Juli 2017, 2541, 2572, zuletzt geändert durch Artikel 3a des Gesetzes zur Verbesserung des 
Vollzugs im Arbeitsschutz (Arbeitsschutzkontrollgesetz) vom 22. Dezember 2020, BGBl. I Nr. 67 vom 30. Dezem-
ber 2020, 3334. 
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beträgt deutlich unter einem Prozent. Es lässt sich, mit Ausnahme der auffällig erhöhten Fall-

zahlen im Jahr 2021, auch kein Trend erkennen, der auf eine in Zukunft steigende Fallzahl hin-

deutet.  

Tabelle 4.1: Eingeleitete Ermittlungsverfahren im Briefbereich – Anzahl und Anteil an 

Ermittlungsverfahren insgesamt 

Jahr Strafverfahren Ordnungswidrigkeitsver-

fahren 

Arbeitgeberprüfungen 

 Anzahl1 Anteil2 Anzahl1 Anteil2 Anzahl1 

2015 354 0,3% 24 0,1% 43 

2016 334 0,3% 29 0,1% 49 

2017 361 0,3% 38 0,1% 61 

2018 350 0,3% 34 0,1% 188 

2019 306 0,3% 75 0,2% 145 

2020 353 0,3% 57 0,2% 91 

2021 471 0,4% 74 0,2% 82 

2022 418 0,4 % 84 0,2 % 67 

Quellen: 1 Bundesregierung, Entwicklung der Löhne und Arbeitsbedingungen in der Brief- und Paketzustellungs-

branche, BT-Drs. 20/299, S. 17 und Entwicklung der Löhne und Arbeitsbedingungen in der Briefzustellung, Bun-

desregierung, BT-Drs. 20/5389, S. 6; Angaben des Zolls gegenüber der Monopolkommission. 2 Eigene Berechnung 

auf Basis: Entwicklung der Löhne und Arbeitsbedingungen in der Brief- und Paketzustellungsbranche, Bundesre-

gierung, BT-Drs. 20/299, S. 17 und Entwicklung der Löhne und Arbeitsbedingungen in der Briefzustellung, Bundes-

regierung, BT-Drs. 20/5389, S. 6 sowie Generalzolldirektion, Jahresstatistik 2022, 2023, 

https://www.zoll.de/SharedDocs/Broschueren/DE/Die-Zollverwaltung/jahresstatistik_2022.html, Abruf am 

22. November 2023, S. 16 f.; Generalzolldirektion, Jahresstatistik 2021, 2022, https://www.zoll.de/Shared-

Docs/Broschueren/DE/Die-Zollverwaltung/jahresstatistik_2021.html, Abruf am 9. März 2023, S. 19; Generalzolldi-

rektion, Jahresstatistik 2020, 2021, https://www.zoll.de/SharedDocs/Broschueren/DE/Die-Zollverwaltung/jahres-

statistik_2020.html, Abruf am 9. März 2023, S. 18 und Generalzolldirektion, Jahresstatistik 2017, 2018, 

https://www.zoll.de/SharedDocs/Broschueren/DE/Die-Zollverwaltung/jahresstatistik_2020.html, Abruf am 

9. März 2023, S. 18; Angaben des Zolls gegenüber der Monopolkommission. 

122. Aus diesen geringen Fallzahlen lässt sich kein akuter Handlungsbedarf im Briefbereich ab-

leiten. Die Zahlen könnten vielmehr als ein Indiz gewertet werden, dass arbeits- und sozial-

rechtliche Vorgaben im Briefbereich in der Regel eingehalten werden und kein branchenspezi-

fisches Durchsetzungsdefizit existiert. Dafür spricht auch, dass in den Jahren 2018 und 2019 

vergleichsweise häufig Arbeitgeberprüfungen stattgefunden haben, ohne dass die Zahl der ein-

geleiteten Verfahren nennenswert gestiegen ist. Zwar wird generell nur ein Teil der Verfahren 

aufgrund von Erkenntnissen aus vorangegangenen Arbeitgeberprüfungen eingeleitet. Auch an-

dere Erkenntnisquellen, wie konkrete Hinweise, kommen als Basis infrage. Gleichwohl wäre 

nach Einschätzung der Monopolkommission bei einer hohen Dichte der Verstöße eine höhere 

https://www.zoll.de/SharedDocs/Broschueren/DE/Die-Zollverwaltung/jahresstatistik_2021.html
https://www.zoll.de/SharedDocs/Broschueren/DE/Die-Zollverwaltung/jahresstatistik_2021.html
https://www.zoll.de/SharedDocs/Broschueren/DE/Die-Zollverwaltung/jahresstatistik_2020.html
https://www.zoll.de/SharedDocs/Broschueren/DE/Die-Zollverwaltung/jahresstatistik_2020.html
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Aufdeckungsquote durch mehr Arbeitgeberkontrollen zu erwarten gewesen. Im Jahr 2018 hat, 

im Vergleich zum Vorjahr, eine Verdreifachung der Arbeitgeberprüfungen nicht zu mehr Straf- 

oder Ordnungswidrigkeitsverfahren geführt. Im Jahr 2019 war zwar die Zahl der Ordnungswid-

rigkeitsverfahren erhöht, jedoch war die Zahl der Strafverfahren vergleichsweise niedrig. 

123. Der Monopolkommission ist außerdem nicht bekannt, dass es im Briefbereich gehäuft zu 

spezifischen Verstößen kommt, die in anderen Sektoren unüblich sind. Auch hieraus lässt sich 

folglich kein Handlungsbedarf ableiten.  

124. Gleichwohl sieht der aktuelle Entwurf für ein neues Postgesetz vor, dass sämtliche Post-

dienstleister, d. h. auch Briefdienstleister, die Eintragung in ein Anbieterverzeichnis bei der 

Bundesnetzagentur beantragen müssen. Die Anforderung an eine Eintragung in das Anbieter-

verzeichnis enthalten insbesondere in § 6 PostG-E einen umfassenden Katalog, anhand dessen 

die Bundesnetzagentur künftig die Zuverlässigkeit von Anbietern beurteilen würde. Im Wesent-

lichen zielt die Norm auf rechtskräftig festgestellte Verstöße gegen Vorschriften des Arbeits- 

und Sozialrechts in Form von Verurteilungen und Bußgeldentscheidungen. Auf Basis der oben 

dargestellten Daten aus dem Briefbereich sieht die Monopolkommission in diesem Bereich 

keine Notwendigkeit für solche verschärften Prüfungen.  

 Unzureichende Datenlage bei Verstößen im Bereich der KEP-Dienste 

125. Der Bereich der KEP-Dienste wird von der FKS nicht gesondert statistisch erfasst. Bei einer 

entsprechenden Anfrage der vormaligen Bundestagsfraktion DIE LINKE unter anderem zu den 

Arbeitsbedingungen in der Paketzustellbranche hat die Bundesregierung daher nur auf Zahlen 

zum Sektor „Speditions-, Transport- und damit verbundenem Logistikgewerbe“ verwiesen.163 

Die KEP-Dienste gehören zu diesem breit gefassten Sektor, der laut Bundesregierung „sehr he-

terogen zusammengesetzt“ ist.164 Die Bundesregierung konstatiert selbst, dass die statistischen 

Daten daher „nur bedingt für einen Rückschluss auf die Paketzustellungsbranche geeignet“ 

seien. 165 

126. Speziell auf den KEP-Bereich bezogen sich drei bundesweite Schwerpunktprüfungen der 

FKS in den Jahren 2019, 2020 und 2023.166 Zu diesen Schwerpunktprüfungen sind jedoch nur 

wenig aussagekräftige (Zwischen-)Berichte öffentlich verfügbar. Der einzige der Monopolkom-

mission bekannte öffentlich verfügbare aussagekräftige Bericht zu einer Schwerpunktprüfung 

stammt aus dem Jahr 2014. Damals hatte nicht die FKS, sondern das Arbeitsschutzdezernat des 

                                                                                 

163  Bundesregierung, Entwicklung der Löhne und Arbeitsbedingungen in der Brief- und Paketzustellungsbranche, 
BT-Drs. 20/299. 

164  Ebenda, S. 4.  

165  Ebenda.  

166  Generalzolldirektion, Zoll deckt Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung auf, 2019, https://www.pressepor-
tal.de/blaulicht/pm/120080/4193894, Abruf am 1. Februar 2023.; Generalzolldirektion, Zoll deckt Schwarzar-
beit und illegale Beschäftigung auf, 2020, https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Schwarzar-
beitsbekaempfung/2020/y71_sp_kurier_gzd.html, Abruf am 1. Februar 2023; Generalzolldirektion, Zoll nimmt 
Paketdienstleister ins Visier - erste Zwischenbilanz, 2023, https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilun-
gen/DE/Schwarzarbeitsbekaempfung/2023/x67_sp_paket_kurierdienste_gzd.html. 

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/120080/4193894
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/120080/4193894
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Schwarzarbeitsbekaempfung/2020/y71_sp_kurier_gzd.html
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Schwarzarbeitsbekaempfung/2020/y71_sp_kurier_gzd.html
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Landes Nordrhein-Westfalen 22 Paketverteilzentren großer Postdienstleistungsunternehmen 

geprüft.167 Dabei wurde „bei knapp 60 % der überprüften Unternehmen die Notwendigkeit 

weitergehender behördlicher Betriebskontrollen zur Abstellung der ermittelten Verstöße fest-

gestellt“.168 Da diese Untersuchung jedoch fast ein Jahrzehnt zurückliegt, erlaubt sie keine 

Rückschlüsse auf die aktuelle Situation. 

127. Allgemein muss laut Zoll im Bereich KEP-Dienste unterschieden werden zwischen Unter-

nehmen mit fest angestellten Beschäftigten und Unternehmen, die praktisch ausschließlich mit 

Nachunternehmen arbeiten.169 Bezogen auf die Letzteren komme es häufiger zu Mindestlohn-

verstößen sowie Verstößen gegen sozialversicherungsrechtliche Pflichten, insbesondere die 

Pflicht zur korrekten Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen.170 Als weitere Verstöße im KEP-

Bereich nennt der Zoll die Scheinselbstständigkeit, die Verschleierung von Schwarzlohnzahlun-

gen über sog. Abdeckungsrechnungen und gefälschte Identitätsnachweise, die eine falsche Na-

tionalität angeben, um eine erlaubnisfreie Erwerbstätigkeit zu ermöglichen.171 Alle genannten 

Verstöße seien jedoch grundsätzlich keine Besonderheit des KEP-Bereichs, sondern auch in an-

deren Branchen anzutreffen.172 Sektorspezifisch scheinen Fälle zu sein, in denen Hilfsarbeiten 

wie z. B. das Beladen oder Säubern des Fahrzeugs nicht als Arbeitszeit erfasst werden.173 Daten 

über die Häufigkeit liegen jedoch nicht vor. 

128. Anhand der derzeit verfügbaren Daten lässt sich weder die Höhe der Fallzahlen im KEP-

Bereich noch die Entwicklung der Fallzahlen seit Inkrafttreten des Paketboten-Schutz-Gesetzes 

im November 2019 verlässlich beurteilen.174 Die Evaluierung dieses Gesetzes durch die Bun-

desregierung soll bis zum 31. Dezember 2023 erfolgen.175 Die Ergebnisse lagen der Monopol-

kommission zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Gutachtens noch nicht vor. Derzeit sind folg-

lich keine auf den KEP-Bereich bezogenen Zahlen öffentlich verfügbar. Auch die Wirkung des 

im Juli des Jahres 2020 vom Bundesverband Paket und Expresslogistik e. V. eingeführten 

                                                                                 

167  Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Sicherer Transport von Tür 
zu Tür. Schwerpunktaktion zur Überwachung von Paket- und Kurierdiensten, 2014, S. 1, 
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/arbeitsschutz_projekte_2014_paketdienste.pdf, 
Abruf am 2. Februar 2023. 

168  Ebenda, S. 3. 

169  Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Nachunternehmerhaftung in der Kurier-, Ex-
press- und Paketbranche zum Schutz der Beschäftigten, BT-Drs. 19/13958, S. 1; Angaben des Zolls gegenüber 
der Monopolkommission. 

170  Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Nachunternehmerhaftung in der Kurier-, Ex-
press- und Paketbranche zum Schutz der Beschäftigten, BT-Drs. 19/13958, S. 1; Angaben des Zolls gegenüber 
der Monopolkommission. 

171  Angaben des Zolls gegenüber der Monopolkommission. 

172  Angaben des Zolls gegenüber der Monopolkommission. 

173  Hauptzollamt München, HZA-M: Münchner Zoll kontrolliert Post-, Paket- und Expressdienstleister, 2021, 
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121256/4879280, Abruf am 1. Februar 2023. 

174  Paketboten-Schutz-Gesetzes, a. a. O., vgl. Fn. 159.  

175  § 28e Abs. 3h SGB IV. 
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Prüfsiegels „PQ-KEP“ kann daher nicht beurteilt werden.176 Eine Verschärfung der bestehenden 

sektorspezifischen Regelungen im KEP-Bereich wäre nur dann angezeigt, wenn die Fallzahlen 

auf hohem Niveau verblieben sind und die mit dem Paketboten-Schutz-Gesetz in Kraft getrete-

nen Regelungen folglich keine ausreichende Wirkung zeigen. 

129. Gleichwohl beträfe die im aktuellen Entwurf für ein neues Postgesetz vorgesehene ver-

schärfte Kontrolle bei der Eintragung eines Postdienstleisters in das neu vorgesehene Anbie-

terverzeichnis bereits jetzt auch die Unternehmen des KEP-Bereichs. 

4.2 Evaluierung des Paketboten-Schutz-Gesetzes abwarten 

130. Mit dem im November 2019 in Kraft getretenen Paketboten-Schutz-Gesetz wurde das 

Vierte Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) geändert und unter anderem eine die KEP-Branche be-

treffende Nachunternehmenshaftung für Sozialversicherungsbeiträge eingeführt. 

§ 28e Abs. 3g Satz 1 i. V. m. Abs. 3a SGB IV sieht mit Bezug auf den Gesamtsozialversicherungs-

beitrag vor, dass ein Unternehmen des Speditions-, Transport- und damit verbundenen Lo-

gistikgewerbes, das im Bereich KEP-Dienste tätig ist und ein anderes Unternehmen mit der Be-

förderung von Paketen beauftragt, für die Erfüllung der Zahlungspflicht dieses Unternehmens 

oder eines von diesem Unternehmens beauftragten Verleihers wie ein selbstschuldnerischer 

Bürge haftet.  

131.  Der KEP-Dienstleister kann sich gemäß § 28e Abs. 3g Satz 1 i. V. m. Abs. 3b Satz 1 SGB IV 

von der Haftung befreien, indem er nachweist, dass er ohne eigenes Verschulden davon aus-

gehen konnte, dass das Nachunternehmen oder ein von ihm beauftragter Verleiher seine Zah-

lungspflicht erfüllt. Gemäß § 28e Abs. 3g Satz 1 i. V. m. Abs. 3b Satz 2 SGB IV genügt es hierfür, 

dass der KEP-Dienstleister Fachkunde, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit durch eine 

Präqualifikation des Nachunternehmens oder des von diesem beauftragten Verleihers nach-

weist. Die Anforderungen an die Präqualifikation werden z. B. von Unternehmen erfüllt, die im 

amtlichen Verzeichnis präqualifizierter Unternehmen für den Liefer- und Dienstleistungsbe-

reich eingetragen sind.177 Für die Eintragung in dieses Verzeichnis müssen Unternehmen ihre 

Eignung für öffentliche Aufträge gegenüber Industrie- und Handelskammern bzw. den von 

ihnen getragenen Auftragsberatungsstellen nachgewiesen haben.178 Alternativ sieht 

§ 28e Abs. 3g Satz 1 i. V. m. Abs. 3f SGB IV eine Haftungsbefreiung auch dann vor, wenn lücken-

lose Unbedenklichkeitsbescheinigungen der zuständigen Einzugsstellen für Sozialversiche-

rungsabgaben für das Nachunternehmen oder den von diesem beauftragten Verleiher erbracht 

werden. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigungen enthalten Angaben über die ordnungsge-

mäße Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge und die Zahl der gemeldeten Beschäftigten. 

                                                                                 

176  Bundesverband Paket und Expresslogistik e. V. (BIEK), Präqualifizierung auf den Weg gebracht: Paketbranche 
führt Prüfsiegel ein, 2020 https://biek.de/presse/meldung/paketbranche-führt-prüfsiegel-ein.html, Abruf am 
23. August 2023. 

177  Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Nachunternehmerhaftung in der Kurier-, Ex-
press- und Paketbranche zum Schutz der Beschäftigten, a. a. O., vgl. Fn. 169, S. 10. 

178  Deutsche Industrie- und Handelskammer, Amtliches Verzeichnis präqualifizierter Unternehmen für den Liefer- 
und Dienstleistungsbereich, https://www.amtliches-verzeichnis.ihk.de, Abruf am 1. Februar 2023. 

https://biek.de/presse/meldung/paketbranche-führt-prüfsiegel-ein.html
https://www.amtliches-verzeichnis.ihk.de/


Kapitel 4 - Schutz der Beschäftigten auf den Postmärkten  72 

 

 

132. Gemäß § 28e Abs. 3h SGB IV berichtet die Bundesregierung bis zum 31. Dezember 2023 

über die Wirksamkeit der genannten Normen und zwar insbesondere im Hinblick auf die Rege-

lungen zur Haftungsfreistellung. Die Ergebnisse dieser Evaluation sind der Monopolkommission 

zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Gutachtens nicht bekannt. Der Gesetzgeber sollte mindes-

tens diese Untersuchung zugrunde legen, um zu entscheiden, ob weitere branchenspezifische 

Regelungen notwendig sind. Dies betrifft insbesondere die bereits erwähnte weitergehende 

Prüfung von Postdienstleistern hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit, die derzeit bereits im Entwurf 

für ein neues Postgesetz enthalten ist.  

133. Darüber hinaus sollte zukünftig eine Datenbasis geschaffen werden, die dafür geeignet 

ist, die Situation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im KEP-Bereich zu beurteilen. Die 

KEP-Dienste sind neben der Bauwirtschaft und der Fleischwirtschaft eine von drei Branchen, in 

denen eine Nachunternehmenshaftung gilt.179 Sowohl für die Bauwirtschaft als auch für die 

Fleischwirtschaft erhebt der Zoll spezifische Fallzahlen.180 Auf Grundlage dieser Fallzahlen kön-

nen Wirksamkeit und Notwendigkeit sektorspezifischer Regelungen in diesen Branchen fun-

diert beurteilt werden. Bei den KEP-Diensten ist dies nicht möglich, solange der Zoll keine sek-

torspezifischen Daten erfasst. 

4.3 Mögliche neue Regelungen für KEP-Dienste sollten den Wettbewerb nicht be-

hindern 

134. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass das im KEP-Bereich übliche Beauftragen von 

Subunternehmen die Gefahr von Verstöße zulasten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mern erhöht. Zugleich sollte berücksichtigt werden, dass Postdienstleister durch die Beauftra-

gung von Subunternehmen Effizienzvorteile erzielen können. Ein lokal aktives Subunternehmen 

kann Sendungen verschiedener Postdienstleister bündeln und so z. B. in ländlichen Regionen 

die Zustelldichte erhöhen und in urbanen Regionen zur Entlastung der Innenstädte beitra-

gen.181 Eine solche Lösung kann auch ökologisch nachhaltiger sein, wenn Fahrtwege insgesamt 

verkürzt werden.182 Außerdem kann sie zur Entschärfung regionaler Personalprobleme beitra-

gen, wenn insgesamt weniger Paketboten benötigt werden.183 Aussagen von Marktteilneh-

mern zufolge sind Subunternehmen durch ihre regionale Vernetzung zudem häufig besser in 

der Lage, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu akquirieren. 

135. Besonders beachtet werden sollte, dass die Möglichkeit, Subunternehmen zu beauftra-

gen, die Stabilität bestehender und zukünftiger deutschlandweiter Zustellnetze erhöht. Wie die 

                                                                                 

179  Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Nachunternehmerhaftung in der Kurier-, Ex-
press- und Paketbranche zum Schutz der Beschäftigten, a. a. O., vgl. Fn. 169, S. 7. 

180  Bundesregierung, Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie heute, BT-Drs. 19/32204, S  8; Bundesregierung, 
Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des Mindestlohns in Deutschland, BT-Drs. 20/3232, S. 8. 

181  Kooperationsmodelle mit lokalen Dienstleistern werden z. B. von Hermes praktiziert. BdKEP, Hermes will sich 
Verbundzustellung mit lokalen Zustellunternehmen öffnen, 2019, https://bdkep.de/bdkep-blog/details/her-
mes-will-sich-verbundzustellung-mit-lokalen-zustellunternehmen-öffnen.html, Abruf am 23. Februar 2023. 

182  BdKEP, Hermes will sich Verbundzustellung mit lokalen Zustellunternehmen öffnen, a.a.O., vgl. Fn. 181. 

183  Ebenda. 

https://bdkep.de/bdkep-blog/details/hermes-will-sich-verbundzustellung-mit-lokalen-zustellunternehmen-öffnen.html
https://bdkep.de/bdkep-blog/details/hermes-will-sich-verbundzustellung-mit-lokalen-zustellunternehmen-öffnen.html
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Situation im Briefbereich zeigt, wo nur die Deutsche Post AG über ein solches Netz verfügt, 

stellt die Unterhaltung eines lückenlosen nationalen Zustellnetzes für Postdienstleister eine er-

hebliche Herausforderung dar. Insbesondere in entlegenen ländlichen Regionen besteht die 

Gefahr, dass die Zustelldichte zu gering ist, um firmeneigene Fahrer rentabel beschäftigen zu 

können. Zugleich sind Postdienstleister, die über kein deutschlandweites Zustellnetz verfügen, 

nur bedingt wettbewerbsfähig. In solchen Fällen sollten Postdienstleister, d. h. auch Paket-

dienstleister, ihr nationales Netz und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten können, indem 

sie ein regionales Subunternehmen beauftragen, das in der fraglichen Region die notwendige 

Zustelldichte erzielt, indem er die Zustellung mehrerer Postdienstleister bündelt. Dadurch wird 

nicht nur die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs gestärkt. Eine solche Lösung trägt auch zur 

Versorgungssicherheit im ländlichen Raum bei, indem erschwingliche Postdienstleistungen 

mehrerer Anbieter verfügbar bleiben. 

136. Entsprechend kritisch sind Überlegungen zu bewerten, Paketdienstleistern die Beauftra-

gung von Subunternehmen generell zu untersagen.184 Eine vergleichbare Regelung existiert in 

der Fleischwirtschaft, wo gemäß § 6a Abs. 2 des Gesetzes zur Sicherung von Arbeitnehmer-

rechten in der Fleischwirtschaft (GSA Fleisch) ein Unternehmen in den Bereichen Schlachtung 

und Fleischverarbeitung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur im Rahmen von mit ihm 

oder ihr bestehenden Arbeitsverhältnissen tätig werden lassen darf. Die Gefahr, dass eine sol-

che Regelung im KEP-Bereich alternative nationale Zustellnetze destabilisieren könnte, sollte 

nach Einschätzung der Monopolkommission beachtet werden. Noch wichtiger ist, dass eine 

solche Regelung eine hohe Markteintrittsbarriere schaffen würde, da ein potenzieller neuer 

Wettbewerber eine deutschlandweite Zustellung möglicherweise nur noch dann anbieten 

könnte, wenn er bereits in allen Regionen über ein hauseigenes, voll funktionsfähiges Zustell-

netz verfügt. Es ist daher positiv zu bewerten, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Klimaschutz in seinem aktuellen Entwurf für eine Postgesetznovelle keine Untersagung der Be-

auftragung von Subunternehmen im KEP-Bereich vorsieht.  

137. Generell sollten die Hürden für die Beauftragung von Subunternehmen aus den genann-

ten Gründen nicht höher sein als aus sozialpolitischen Gründen unbedingt notwendig. Für den 

Fall, dass im KEP-Bereich auch weiterhin gehäuft Verstöße gegen arbeits- und sozialrechtliche 

Vorgaben festgestellt werden, sollten Maßnahmen bevorzugt werden, die solche Hürden ver-

meiden. Fraglich ist daher auch, inwieweit es zielführend wäre, die Freistellungsbedingungen 

für die im KEP-Bereich geltende Nachunternehmenshaftung zu verschärfen. In § 28e Abs. 3h 

SGB IV legt der Gesetzgeber besonderen Wert auf die Evaluation dieser Regelungen zur Haf-

tungsfreistellung und deutet damit an, dass hier möglicherweise zukünftig Anpassungen erfol-

gen könnten. Eine weitere Verschärfung dieser Freistellungsbedingungen birgt ebenfalls vor 

                                                                                 

184  Eine solche Forderung erheben der Bundesrat, die vormalige Fraktion DIE Linke und ver.di. Bundesrat, Ent-
schließung des Bundesrates zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei der Zustellung von Paketen, BR-
Drs. 117/23 vom 12. Mai 2023; bundestag.de, Antrag für Verbot von Fremdpersonal in der Paketdienstbranche 
beraten, 2023, https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw39-de-paketdienstbranche-
967332, Abruf am 30. November 2023; Ver.di, Stellungnahme der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft 
(ver.di) zu den vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz am 1. Juni 2022 vorgelegten Themen-
Papier zur Postgesetz-Novelle, 2023, https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Stellungnahmen/Stel-
lungnahmen-Novelle-PostG/verdi_2022.pdf?__blob=publicationFile&v=4, S. 2. 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw39-de-paketdienstbranche-967332
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw39-de-paketdienstbranche-967332
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Stellungnahmen/Stellungnahmen-Novelle-PostG/verdi_2022.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Stellungnahmen/Stellungnahmen-Novelle-PostG/verdi_2022.pdf?__blob=publicationFile&v=4


Kapitel 4 - Schutz der Beschäftigten auf den Postmärkten  74 

 

 

allem die Gefahr, Marktzutrittsbarrieren aufzubauen, wenn die Beauftragung von Subunter-

nehmen mit hohen Risiken oder hohem bürokratischen Aufwand verbunden ist. 

138. Nach Ansicht der Monopolkommission sind Maßnahmen, die den Fokus auf eine bessere 

Kontrolle der Einhaltung von Rechten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer legen, besser 

geeignet. Dazu kann insbesondere auch eine verstärkte „interne“ Kontrolle durch die Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer selbst gehören. Das Beispiel des Berliner Beratungszentrums 

für Migration und gute Arbeit (BEMA) zeigt, dass die Aufklärung von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern über ihre Rechte wirksam dazu beitragen kann, dass diese ihre Rechte durch-

setzen und Verstöße gegen arbeits- und sozialrechtliche Vorgaben wirksamer bekämpft wer-

den können.185 Denkbar wäre z. B., dass KEP-Dienstleister dazu verpflichtet werden, die in die-

sem Bereich tätigen Angestellten bzgl. ihrer Rechte in einer für sie verständlichen Sprache zu 

unterweisen. In der Praxis könnte eine solche Unterweisung z. B. aufwandsarm durch Schu-

lungsvideos erfolgen. Vergleichbare Regelungen existieren bereits in Bezug auf die Arbeitssi-

cherheit (§ 12 BetrSichV)186. Für die Arbeit als Paketbote ist in der Regel keine Berufsausbildung 

notwendig, in der Rechte zum Schutz der Beschäftigten Teil der Ausbildungsinhalte sein könn-

ten. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer im KEP-Bereich ihre Rechte umfassend kennen. Entsprechend könnte die Durchsetzung 

arbeits- und sozialrechtlicher Vorgaben durch eine verpflichtende Aufklärung gestärkt werden, 

die dazu beiträgt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer um die Rechte wissen, welche 

sie gegenüber ihrem Arbeitgeber geltend machen können. 

139. Die Aufklärung über die Rechte der Beschäftigten sollte durch eine niedrigschwellige 

Möglichkeit für Beschäftigte flankiert werden, Verstöße an Behörden zu melden. Hierfür wäre 

ein gut auffindbares mehrsprachiges zentrales Hinweisgebersystem notwendig, das deutsch-

landweit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern insbesondere die anonyme Meldung arbeits- 

und sozialrechtlicher Verstöße ermöglicht. Ein solches System könnte die Aufdeckungsrate er-

höhen. Eine höhere Aufdeckungsrate würde Gesetzesverstöße für Arbeitgeber unattraktiver 

machen, weil das Risiko steigt, dass Bußgelder oder strafrechtliche Sanktionen verhängt wer-

den. 

140. Derzeit können Hinweise z. B. auf der Website zoll.de über ein Kontaktformular abgege-

ben werden. In diesem Formular werden als erstes – wenn auch nicht verpflichtend – der Name 

des Hinweisgebers und seine Kontaktdaten abgefragt.187 Anonyme bilaterale Kontakte schei-

nen generell nicht vorgesehen zu sein. Ergeben sich bezüglich der Angaben eines anonymen 

Hinweisgebers Rückfragen aufseiten des Zolls, gibt es folglich keine Möglichkeit der Kontakt-

aufnahme. Zudem ist das Formular gänzlich unstrukturiert. Es besteht aus einem Textfeld, in 

                                                                                 

185  BEMA, BEMA ruft am 7. Oktober, dem Welttag für menschenwürdige Arbeit, zum Aktionstag gegen Ausbeutung 
in der Paketbranche auf, 2019, https://bema.berlin/presse/bema-ruft-am-welttag-fur-menschenwurdige-ar-
beit-zum-aktionstag-gegen-ausbeutung-in-der-paketbranche-auf/, Abruf am 23. August 2023. 

186  Betriebssicherheitsverordnung vom 3. Februar 2015 (BGBl. I S. 49), die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146) geändert worden ist. 

187  Generalzolldirektion, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Zoll online, https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Mel-
dung_FKS/kontakt_node.html, Abruf am 1. März 2023. 

https://bema.berlin/presse/bema-ruft-am-welttag-fur-menschenwurdige-arbeit-zum-aktionstag-gegen-ausbeutung-in-der-paketbranche-auf/
https://bema.berlin/presse/bema-ruft-am-welttag-fur-menschenwurdige-arbeit-zum-aktionstag-gegen-ausbeutung-in-der-paketbranche-auf/
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/kontakt_node.html
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/kontakt_node.html
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dem der Hinweisgeber 5000 Zeichen zur Schilderung des Sachverhalts zur Verfügung hat. Of-

fenkundig wichtige Informationen, wie die Identität der beschuldigten Firma oder Person, wer-

den nicht explizit abgefragt. Auch das Hochladen von Dokumenten ist nicht möglich. Diese Lü-

cken steigern das Risiko, dass Hinweise unbrauchbar sind und machen offenkundig, dass er-

hebliches Optimierungspotenzial existiert.  

141. Im Mai 2023 hat der Gesetzgeber außerdem ein Gesetz beschlossen, das vorsieht, den 

Schutz für hinweisgebende Personen unter anderem bei Verstößen gegen Vorschriften, die 

dem Schutz der Rechte von Beschäftigten dienen, zu erhöhen (§ 1 HinSchG).188 Im Zuge dessen 

wurde eine externe Meldestelle des Bundes eingerichtet (§§ 19 ff. HinSchG).189 Auch die Mög-

lichkeit, Meldungen anonym einzureichen, sieht das System vor (§ 27 HinSchG). Die Möglich-

keit, das Angebot mehrsprachig zu nutzen, besteht hingegen derzeit nach Kenntnis der Mono-

polkommission noch nicht. Auch die Auffindbarkeit ist derzeit noch verbesserungsbedürftig. Ein 

Verweis z. B. von der Website der Generalzolldirektion fehlt. Mit Blick auf Verstöße gegen ar-

beits- und sozialrechtliche Vorgaben erscheint es sinnvoll, diesen Meldekanal insbesondere 

auch für fremdsprachige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leichter zugänglich zu gestal-

ten und generell aktiver zu bewerben. 

142. Wenig sinnvoll ist es aus Sicht der Monopolkommission hingegen, dass wie im Entwurf 

für ein neues Postgesetz vorgesehen, in Konkurrenz zur Meldestelle des Bundes noch eine zu-

sätzliche Beschwerdestelle bei der Bundesnetzagentur eingerichtet wird (§ 75 PostG-E). Es ist 

nicht zu erwarten, dass der Aufbau eines weiteren Kanals, über den Verstöße gemeldet werden 

können, zur Sichtbarkeit solcher Angebote für Hinweisgeber beiträgt. Vielmehr besteht die Ge-

fahr, dass potenzielle Hinweisgeber auf der Suche nach dem „richtigen“ Ansprechpartner ver-

unsichert werden. Zudem sollte der Auftrag der Bundesnetzagentur, die Märkte des Postwe-

sens zu regulieren, nicht dadurch verwässert werden, dass sie Aufgaben übernimmt, die weit 

über die Regulierung von Märkten hinausgehen und für die bereits andere Behörden mit ent-

sprechender Expertise existieren. 

143. Neben einer Stärkung der „internen“ Kontrolle durch die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer ist grundsätzlich auch denkbar, dass Unternehmen, die im Postwesen tätig sind oder 

werden wollen, verstärkt „extern“ auf ihre Zuverlässigkeit hinsichtlich der Einhaltung arbeits- 

und sozialrechtlicher Vorgaben geprüft werden. Fraglich ist, welche Institution am besten ge-

eignet ist, um eine solche Prüfung vorzunehmen. Der aktuelle Postgesetzentwurf sieht hierfür 

die Bundesnetzagentur vor (§§ 5 bis 11 PostG-E). Wie zu Beginn des Kapitels bereits erwähnt, 

unterliegen Postdienstleister, die Briefsendungen, deren Einzelgewicht nicht mehr als 1.000 

Gramm beträgt, gewerbsmäßig befördern, derzeit bereits einer Lizenzpflicht (§ 5 Abs. 1 PostG). 

Diese Lizenz ist an die Zuverlässigkeit des Lizenznehmers geknüpft (§ 6 Abs. 3 Nr. 1 PostG), wo-

bei die Annahme der Unzuverlässigkeit z. B. durch das Nicht-Abführen von Beiträgen an die 
                                                                                 

188  Gesetz für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen sowie zur Umsetzung der Richtlinie zum Schutz 
von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (Hinweisgeberschutzgesetz – HinSchG) vom 31. Mai 
2023, BGBl. I Nr. 140 vom 2. Juni 2023, 1. 

189  Bundesamt für Justiz, Externe Meldestelle des Bundes beim Bundesamt für Justiz, https://www.bundesjustiz-
amt.de/DE/MeldestelledesBundes/MeldestelledesBundes_node.html, Abruf am 24. August 2023. 

https://www.bundesjustizamt.de/DE/MeldestelledesBundes/MeldestelledesBundes_node.html
https://www.bundesjustizamt.de/DE/MeldestelledesBundes/MeldestelledesBundes_node.html
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gesetzlichen Sozialversicherungsträger begründet werden kann190 sowie generell durch Straf-

taten und Ordnungswidrigkeiten, die einen Bezug zum Gewerbe aufweisen.191 Der aktuelle Ent-

wurf für ein neues Postgesetz ersetzt die Lizenzpflicht durch die Eintragung in ein Anbieterver-

zeichnis (§ 5 PostG-E) und konkretisiert die Voraussetzungen, die bei Aufnahme einer einschlä-

gigen Tätigkeit zu erfüllen sind. Insbesondere § 6 PostG-E enthält einen umfassenden Katalog 

von Kriterien, anhand derer die Bundesnetzagentur künftig die Zuverlässigkeit von Anbietern 

beurteilen würde. Im Wesentlichen zielt die Norm auf rechtskräftig festgestellte Verstöße ge-

gen Vorschriften des Sozial- und Arbeitsrechts in Form von Verurteilungen und Bußgeldent-

scheidungen. Wie zuvor bereits erwähnt, sieht der Entwurf außerdem vor, dass alle Postdienst-

leister in das Anbieterverzeichnis eingetragen und entsprechend den Vorgaben geprüft wer-

den. Die damit verbundene Prüfung der Zuverlässigkeit durch die Bundesnetzagentur würde 

folglich erstmals auch den KEP-Bereich betreffen, wo Unternehmen derzeit nur einer Anzeige- 

und keiner Lizenzpflicht unterliegen, so dass ein Versagen oder ein Aufheben der Lizenz als 

Postdienstleister durch die Bundesnetzagentur aufgrund mangelnder Zuverlässigkeit nicht 

möglich ist.  

144. Es ist indes nicht zu erwarten, dass die Zahl der Verstöße durch eine „externe“ Kontrolle 

in erster Linie dadurch gesenkt würde, dass Unternehmen keine Tätigkeit als Postdienstleister 

aufnehmen können, weil sie die Kriterien nicht erfüllen. In der Praxis ist zu erwarten, dass Um-

gehungsstrategien existieren, die eine Aufnahme der Tätigkeit dennoch ermöglichen. Eine „ex-

ternen“ Kontrolle würde ihre maximale Wirkung auf die Zahl der Verstöße vor allem dann ent-

falten, wenn Unternehmen, die bereits Postdienstleistungen erbringen, berücksichtigen, dass 

im Falle der Aufdeckung von sozial- und arbeitsrechtlichen Verstößen eine Fortführung ihrer 

Tätigkeit gefährdet ist. Dafür bedarf es eines aus unternehmerischer Sicht glaubhaften Risikos, 

dass die Erlaubnis als Folge von Verstößen entzogen wird. Mit Bezug auf die Bundesnetzagentur 

als mögliche prüfende Instanz ist zu erwähnen, dass diese im Briefbereich bisher wenige Lizen-

zen und diese aufgrund der Verletzung von Mitwirkungspflichten durch den Lizenznehmer wi-

derrufen hat.192 Ein glaubhaftes unternehmerisches Risiko existiert hier folglich bisher nicht. In 

der Vergangenheit hat die Monopolkommission die Lizenzpflicht oder vergleichbare Regelun-

gen kritisch gesehen.193 Eine Lizenzpflicht generiert insbesondere beim Marktzutritt bürokrati-

schen Aufwand, der vermieden werden sollte, wenn es für die Lizenzpflicht keine hinreichende 

Notwendigkeit gibt. Die intensivere Prüfung der Zuverlässigkeit mit Blick auf die Einhaltung ar-

beits- und sozialrechtlicher Vorgaben könnte eine solche Notwendigkeit darstellen. Dafür be-

dürfte es jedoch einer maßgeblichen Änderung der Regulierungspraxis der Bundesnetzagentur, 

die geeignet ist, die Risikoeinschätzung von Unternehmen hinsichtlich der Auswirkung von auf-

gedeckten Verstößen maßgeblich zu beeinflussen. Der aktuelle Gesetzesentwurf sieht daher 

folgerichtig explizit eine Überprüfung eingetragener Anbieter vor (§ 8 PostG-E). 

                                                                                 

190  Vgl. Ennuschat, J., in: Ennuschat, J. u. a., GewO, a. a. O., vgl. Fn. 154, § 35 Rn. 59 ff.  

191  Vgl. ebenda, Rn. 37 ff. 

192  Angaben der Bundesnetzagentur gegenüber der Monopolkommission. 

193  Siehe Monopolkommission, 11. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 36, Tz. 134 ff. 
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145. Dennoch sollte beachtet werden, dass die Gewerbeaufsichtsbehörden möglicherweise 

die besser geeigneten Institutionen für eine verstärkte „externe“ Kontrolle sind.194 Dies gilt, wie 

bereits erwähnt insbesondere, weil der Auftrag der Bundesnetzagentur, die Märkte des Post-

wesen zu regulieren, nicht dadurch verwässert werden sollte, dass sie Aufgaben übernimmt, 

die weit über die Regulierung von Märkten hinausgehen und für die bereits andere Behörden 

mit entsprechender Expertise existieren. Die Gewerbeaufsichtsbehörden verfügen mit § 35 

GewO bereits jetzt195 über ein erprobtes Instrumentarium, um insbesondere Verstöße gegen 

arbeits- und sozialrechtliche Vorgaben im KEP-Bereich zu ahnden. § 35 Abs. 1 Satz 1 GewO 

sieht vor, dass die Ausübung eines Gewerbes von der zuständigen Behörde ganz oder teilweise 

zu untersagen ist, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des Gewerbetrei-

benden oder einer mit der Leitung des Gewerbebetriebes beauftragten Person in Bezug auf 

dieses Gewerbe dartun, sofern die Untersagung zum Schutze der Allgemeinheit oder der im 

Betrieb Beschäftigten erforderlich ist. Eine Untersagung hat in Fällen, die Paketdienstleister be-

trafen, bereits stattgefunden196 und die Regelung erscheint daher grundsätzlich geeignet, ei-

nen entsprechenden Befolgungsdruck auf die Unternehmen auszuüben. Dieser Befolgungs-

druck könnte im KEP-Bereich gezielt weiter erhöht werden, indem z. B. häufiger als bisher Prü-

fungen durch den Zoll oder durch die Gewerbeaufsichten bei KEP-Dienstleistern vor Ort statt-

finden. Des Weiteren sieht die Gewerbeordnung für einige Gewerbezweige strengere Regula-

rien vor. In § 38 GewO werden überwachungsbedürftige Gewerbezweige benannt, bei denen 

die zuständige Gewerbeaufsichtsbehörde verpflichtet ist, unverzüglich nach Erstattung der Ge-

werbeanmeldung oder der Gewerbeummeldung die Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden 

zu überprüfen. In § 38 GewO aufgeführte Gewerbezweige sind derzeit unter anderem Ge-

brauchtwagenhändler (§ 38 Abs. 1 Nr. 1 lit. b GewO), Vermittlungen von Eheschließungen, 

Partnerschaften und Bekanntschaften (§ 38 Abs. 1 Nr.  3 GewO), Reisebüros (§ 38 Abs. 1 Nr. 4 

GewO) und Schlüsseldienste (§ 38 Abs. 1 Nr. 5 GewO). Hier könnten gegebenenfalls KEP-

Dienstleister aufgenommen werden. Für andere überwachungsbedürftige Gewerbe sieht die 

Gewerbeordnung sogar eine Erlaubnispflicht vor. Dies betrifft z. B. das Bewachungsgewerbe 

(§ 34a GewO) oder Finanzanlagenvermittler (§ 34f GewO). Auch hier wäre eine Aufnahme von 

KEP-Dienstleistern grundsätzlich denkbar. 

4.4 Fazit und Empfehlungen 

146. Aus Sicht der Monopolkommission ist die Wahrung der gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowohl aus sozialpolitischer als auch wett-

bewerblicher Sicht von hoher Bedeutung. Die gesetzlichen Standards müssen wirksam durch-

gesetzt werden. Nur auf diese Weise ist ein fairer Wettbewerb gewährleistet. 

                                                                                 

194  Die Monopolkommission hatte eine Überwachung von Arbeitsbedingungen durch die Bundesnetzagentur be-
reits früher kritisch gesehen, Monopolkommission, 6. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 152, Tz. 10.  

195  Sofern – wie im Referentenentwurf vorgesehen – eine umfassende Prüfung auf Zuverlässigkeit bereits durch 
die Bundesnetzagentur erfolgt, dürfte § 35 GewO durch die dann als spezialgesetzlich anzusehenden Vorschrif-
ten des Postgesetzes verdrängt werden, vgl. § 35 Abs. 8 GewO.  

196  Siehe z. B. VG München, M 16 K 18.5467, 20. Februar 2020, juris. 



Kapitel 4 - Schutz der Beschäftigten auf den Postmärkten  78 

 

 

147. Im Briefbereich ist die Zahl der Verstöße gegen arbeits- und sozialrechtliche Vorgaben 

aktuell gering. Im KEP-Bereich lassen die öffentlich zugänglichen Daten kein Urteil über die ak-

tuelle Situation zu. Derzeit erfasst der Zoll den KEP-Bereich nicht als eigenen Wirtschaftssektor. 

Für fundierte Entscheidungen über die Notwendigkeit zusätzlicher gesetzlicher Regelungen im 

KEP-Bereich, die dem Schutz von Beschäftigten dienen, ist eine entsprechende Datenbasis drin-

gend erforderlich.  

148. Die Monopolkommission empfiehlt, dass der KEP-Bereich in den Statistiken des Zolls ge-

sondert aufgeführt wird und nicht wie bisher als Teil des Sektors Speditions-, Transport-, und 

damit verbundenem Logistikgewerbe. In der Branche gab es zumindest in der Vergangenheit 

ein hohes Potenzial für Verstöße gegen arbeits- und sozialrechtliche Normen. Zukünftige Ent-

wicklungen sollten daher auf Basis einer soliden Datengrundlage beurteilt werden können. 

149. Die in der KEP-Branche übliche Beauftragung von Subunternehmen erhöht tendenziell die 

Gefahr von Verstößen zulasten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Zugleich ist zu be-

denken, dass die Bündelung von Sendungen verschiedener Postdienstleister durch lokale Sub-

unternehmen in urbanen Regionen zur Entlastung der Innenstädte und in ländlichen Regionen 

zur Erhöhung der Zustellungsdichte, d. h. Verminderung der Fahrtwege, beitragen kann. Solche 

effizienten Bündelungen sind nicht nur aus ökologischer Sicht vorteilhaft. Sie tragen auch dazu 

bei, die Situation in Regionen mit Arbeitskräftemangel zu entschärfen. Mit Blick auf ländliche 

Regionen ist außerdem zu beachten, dass Postdienstleister möglicherweise nicht überall die 

notwendigen Sendungsmengen erreichen, damit sich die Unterhaltung eines firmeneigenen 

Zustellnetzes rentiert. In solchen Fällen können sie eine deutschlandweite Zustellung nur reali-

sieren, indem sie Subunternehmen beauftragen, die ihrerseits Sendungsströme mehrerer Post-

dienstleister bündeln. Eine deutschlandweite Zustellung ist für die Wettbewerbsfähigkeit von 

Postdienstleistern essenziell. Außerdem bleiben auf diese Weise die Angebote mehrerer An-

bieter auch in ländlichen Regionen verfügbar. Dies stärkt die Teilhabe dieser Regionen und den 

Wettbewerb. Regelungen, die die Beauftragung von Subunternehmen behindern, könnten den 

bestehenden Wettbewerb schwächen und für zukünftige Wettbewerber Markteintrittsbarrie-

ren schaffen. Daher begrüßt die Monopolkommission, dass das Bundesministerium für Wirt-

schaft und Klimaschutz in seinem aktuellen Entwurf für ein neues Postgesetz keine Untersa-

gung der Beauftragung von Subunternehmen im KEP-Bereich vorsehen hat. 

150. Besser geeignet sind nach Auffassung der Monopolkommission Maßnahmen, welche die 

Aufdeckungsrate bei Verstößen erhöhen. Dafür sollte insbesondere die „interne“ Kontrolle 

durch die Beschäftigten selbst verbessert werden, indem sie bei der Wahrnehmung ihrer 

Rechte gestärkt werden. Projekte wie das Berliner Beratungszentrum für Migration und Arbeit 

zeigen, dass ein erster wichtiger Schritt darin bestehen kann, die Beschäftigten über ihre Rechte 

aufzuklären. Paketdienstleister könnten hierzu gesetzlich verpflichtet werden. In der Praxis 

könnte die Aufklärung aufwandsarm, z. B. durch kurze Onlineschulungen, erfolgen und auch 

mehrsprachig angeboten werden. Solche Aufklärungspflichten existieren bereits im Bereich des 

Arbeitsschutzes. Flankiert werden müsste eine solche Maßnahme in einem zweiten Schritt 

durch eine verbesserte leicht zugängliche bundesweite Möglichkeit, auf Verstöße gegen ar-

beits- und sozialrechtliche Vorgaben online anonym hinzuweisen. Das Onlineportal der zentra-
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len externen Meldestelle des Bundes beim Bundesamt für Justiz ist hierfür grundsätzlich geeig-

net. Das Portal steht derzeit jedoch noch nicht mehrsprachig zur Verfügung. Außerdem müsste 

es aktiv beworben werden. Der Aufbau einer zusätzlichen Beschwerdestelle bei der Bundes-

netzagentur, wie ihn der aktuelle Entwurf für ein neues Postgesetz vorsieht, scheint indes we-

nig sinnvoll. Es ist zu befürchten, dass potenzielle Hinweisgeber auf der Suche nach dem „rich-

tigen“ Ansprechpartner verunsichert würden. Zudem würde der originäre Auftrag der Bundes-

netzagentur, Märkte des Postwesens zu regulieren, verwässert.  

151. Über das Stärken der „internen“ Kontrolle durch Beschäftigte hinaus könnte auch die „ex-

terne“ Kontrolle durch die zuständigen Aufsichtsbehörden verbessert werden. Hier käme z. B. 

eine vertiefte Kontrolle bei der Gewerbeanmeldung von KEP-Dienstleistern durch die Gewer-

beaufsichten infrage. Gegen eine Kontrolle durch die Bundesnetzagentur, wie ihn der aktuelle 

Entwurf für ein neues Postgesetz vorsieht, spricht erneut, dass der originäre Auftrag der Bun-

desnetzagentur, Märkte des Postwesens zu regulieren, nicht durch darüber hinausgehende 

Aufträge verwässert werden sollte und zwar insbesondere, wenn andere Behörden bereits 

über geeignete Expertise verfügen. 

152. Die Monopolkommission empfiehlt, für den Fall, dass es im KEP-Bereich auch in Zukunft 

vermehrt zu Verstößen gegen arbeits- und sozialrechtliche Vorgaben kommt, nur solche Maß-

nahmen zu ergreifen, die eine effiziente Bündelung von Sendungsmengen verschiedener bun-

desweit aktiver Paketdienstleister durch lokal tätige Subunternehmen nicht behindern. 
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Kapitel 5  

Würdigung der Amtspraxis 

5.1 Anwendung der Preis-Kosten-Scheren-Prüfung durch die Bundesnetzagentur 

153. Im März 2021 hat der Gesetzgeber im Rahmen einer kleinen Gesetzesnovelle die Preis-

Kosten-Schere als Vermutungstatbestand für eine missbräuchliche Preisgestaltung in § 20 

Abs. 4 PostG aufgenommen.197 Die Einführung eines Preis-Kosten-Schere-Tatbestandes war 

von der Monopolkommission empfohlen worden.198 Damit wurde die Entgeltregulierung im 

Postsektor um ein Instrument ergänzt, mit dem eine missbräuchliche Preisgestaltung des 

marktbeherrschenden Unternehmens effektiv verhindert werden kann, auch wenn, wie in Ka-

pitel 2.2 bereits thematisiert, in der Praxis Probleme bei der Durchsetzung existieren, die der 

Gesetzgeber in einer Postgesetznovelle berücksichtigen sollte.  

 Die Preis-Kosten-Scheren-Prüfung ist ein wichtiges Instrument zur Wettbe-
werbsförderung 

154. Die Wettbewerber im Briefbereich verfolgen im Wesentlichen zwei verschiedene Ge-

schäftsmodelle: Zum einen gibt es sog. Konsolidierer. Diese verzichten gänzlich auf ein eigenes 

Zustellnetz. Sie holen Briefe bei Endkundinnen und Endkunden ab, frankieren diese und sortie-

ren sie vor, um sie dann über den sog. Teilleistungszugang direkt an einem Briefzentrum der 

Deutsche Post AG (entweder dem Briefzentrum Abgang (BZA) oder dem Briefzentrum Eingang 

(BZE)) einzuliefern (siehe Abbildung 5.1). 

Abbildung 5.1: Wertschöpfungskette für Teilleistungssendungen 

 

Quelle: Bundesnetzagentur, Tätigkeitsbericht Post 2018/2019, a. a. O., vgl. Fn. 57, S. 58; eigene Darstellung. 

155. Ein zweites Geschäftsmodell ist das der sog. Mischanbieter. Diese verfügen – regelmäßig 

in Kooperation mit weiteren Mischanbietern – über ein eigenes Zustellnetz. Sie sind nur auf 

den Teilleistungszugang der Deutsche Post AG angewiesen, wenn Sendungen in Gebieten zu-

gestellt werden müssen, die ihr eigenes Zustellnetz nicht abdeckt. 

                                                                                 

197  Gesetz zur Verbesserung der Strafverfolgung hinsichtlich des Handels mit inkriminierten Gütern unter Nutzung 
von Postdienstleistern sowie zur Änderung weiterer Vorschriften, a. a. O., vgl. Fn. 35. 

198  Siehe Monopolkommission, 11. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 36, Tz. 201 f. 
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156. Abbildung 5.2 skizziert die Situation bei Vorliegen einer Preis-Kosten-Schere. Diese liegt 

gemäß § 20 Abs. 4 PostG vor, wenn die Spanne zwischen (a) dem Entgelt, das ein marktbeherr-

schender Lizenznehmer Wettbewerbern für eine Zugangsleistung nach § 28 PostG in Rechnung 

stellt, und (b) dem Entgelt, das er für eine Endkundenleistung verlangt, die weitere Wertschöp-

fungsstufen umfasst, nicht ausreicht, um einem effizienten Unternehmen die Erzielung einer 

angemessenen Gewinnmarge auf dessen Eigenanteil an der Wertschöpfung zu ermöglichen.  

Abbildung 5.2: Spanne zwischen Entgelt für Zugangsleistung und Endkundenleistung 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

157. Die Bedeutung des neuen Vermutungstatbestandes für den Wettbewerb im Briefbereich 

wird klar, wenn man berücksichtigt, dass es Gebiete gibt, in denen ausschließlich die Deutsche 

Post AG über ein Briefzustellnetz verfügt. Alle Wettbewerber im Briefbereich sind folglich, wol-

len sie ihren Kundinnen und Kunden eine flächendeckende Zustellung anbieten, mindestens 

teilweise darauf angewiesen, Briefe durch die Deutsche Post AG zustellen zu lassen.199  

158. An die Deutsche Post AG zahlen die Konsolidierer pro Brief das für den Universaldienst 

genehmigte Standardentgelt abzüglich diverser Rabatte. Auf diese Weise ergibt sich das sog. 

Teilleistungsentgelt. Die Höhe des Teilleistungsentgeltes richtet sich primär nach der Anzahl 

der Briefe pro Einlieferung. Tabelle 1 illustriert die Teilleistungsentgelte pro Brief beispielhaft 

für die Dienstleistung Standardbrief (bis 20 g). Je mehr dieser Briefe gemeinsam vorsortiert 

eingeliefert werden, umso niedriger fällt das Teilleistungsentgelt aus. Faktisch wird also ein 

Mengenrabatt gewährt. Den durch diesen Mengenrabatt erzielten Preisvorteil reichen die Kon-

solidierer – abzüglich ihrer Marge – an ihre Kundinnen und Kunden weiter. 

                                                                                 

199  BNetzA, Tätigkeitsbericht Post 2020/2021, a. a. O., vgl. Fn. 73, S. 48. Siehe zum Teilleistungszugang auch um-
fassend und illustrativ BNetzA, Bedingungen und Entgelte für Großversender und Konsolidierer im Briefmarkt, 
Bonn, 2022. 
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Tabelle 5.1: Mengenrabatte 2023 bei Inanspruchnahme des Teilleistungszugangs am BZA 

am Beispiel des Standardbriefs 

Sendungsmenge 

pro Einlieferung 

Mengenrabatt 

auf 85 Cent 

Resultierendes  

Teilleistungsentgelt 

ab 5.000 Stk. 

bis 10.000 Stk. 
28 % 61,20 Cent 

ab 10.001 Stk. 30 % 59,50 Cent 

ab 15.001 Stk. 34 % 56,10 Cent 

ab 20.001 Stk. 37 % 53,55 Cent 

ab 25.001 Stk. 41 % 50,15 Cent 

Quelle: Bundesnetzagentur, Bericht Bedingungen und Entgelte für Großversender und Konsolidierer im Brief-

markt, https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Post/Unternehmen_Insti-

tutionen/Teilleistungen/BerichtEntgeltTeilleistungen2023.pdf?__blob=publicationFile&v=2, Abruf am 30. No-

vember 2023, S. 12. 

159. Zu beachten ist, dass nicht nur Wettbewerber der Deutsche Post AG als Konsolidierer auf 

dem Markt aktiv sind. Der größte Konsolidierer und zugleich größte Nachfrager des Teilleis-

tungszugangs ist die Deutsche Post Inhaus Services GmbH (DPIHS), eine Konzerntochter der 

Deutsche Post AG, die sich als solche die marktbeherrschende Stellung der Deutsche Post AG 

zurechnen lassen muss. 200 

160. Auch Mischanbieter zahlen die um Rabatte geminderten Teilleistungsentgelte für sor-

tierte und frankierte Sendungsmengen. Die durchschnittlichen Kosten pro Zustellung einer 

Briefsendung ergeben sich für diese Mischanbieter folglich aus einer Mischkalkulation, welche 

die Kosten des eigenen Briefzustellnetzes und die Höhe der Teilleistungsentgelte umfasst. 

161. Für beide Geschäftsmodelle gilt grundsätzlich: Ist der Abstand zwischen den Teilleistungs-

entgelten und den Endkundenentgelten der Deutsche Post AG oder ihrer Tochtergesellschaf-

ten zu gering, können effiziente Wettbewerber ihren Kundinnen und Kunden keine wettbe-

werbsfähigen Entgelte bieten, ohne auf eine angemessene Gewinnmarge zu verzichten. Sie 

werden mittelfristig aus dem Markt gedrängt. In einem solchen Fall liegt eine Preis-Kosten-

Schere vor.  

162. Eine Situation, in der Wettbewerber, die den Teilleistungszugang nutzen, mit einer Preis-

Kosten-Schere konfrontiert sind, kann durch das marktbeherrschende Unternehmen prinzipiell 

auf zweierlei Arten erzeugt werden. Entweder indem es sein Teilleistungsentgelt zu hoch oder 

                                                                                 

200  Als Konzernunternehmen muss sich die DPIHS die Marktbeherrschung des Mutterkonzerns im Bereich der li-
zenzpflichtigen Briefdienstleistungen bis 1000 g zurechnen lassen. BNetzA, BK5-22/006, 29. Juni 2022, Konsul-
tation der bisherigen Ergebnisse zum Vorliegen einer PKS 2, https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschluss-
kammern/1_GZ/BK5-GZ/2022/BK5-22-0006/BK5-22-0006_Marktkonsultation.html?nn=269546, Abruf am 
27. Juni 2023, S. 9 f. 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK5-GZ/2022/BK5-22-0006/BK5-22-0006_Marktkonsultation.html?nn=269546
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK5-GZ/2022/BK5-22-0006/BK5-22-0006_Marktkonsultation.html?nn=269546
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indem es seine Endkundenentgelte zu niedrig festsetzt. In der Praxis kann mit dem Vermu-

tungstatbestand der Preis-Kosten-Schere insbesondere Fällen begegnet werden, in denen das 

Tochterunternehmen des marktbeherrschenden Unternehmens ausgewählten Großkunden 

missbräuchlich niedrige Endkundenentgelte für die von ihm erbrachten Konsolidierungsdienst-

leistungen bietet. Der Abstand zwischen dem Teilleistungsentgelt und dem Endkundenentgelt 

ist in diesem Fall zu gering, als dass vergleichbare effiziente Wettbewerber ähnliche Konsolidie-

rungsdienstleistungen erbringen könnten, ohne auf eine angemessene Gewinnmarge zu ver-

zichten. Mit einer solchen Strategie kann das marktbeherrschende Unternehmen über sein 

Tochterunternehmen in einer Region den Wettbewerbern einzelne Großversender als Kunden 

strategisch entziehen. Großversender erzeugen einen Großteil der Briefsendungen in Deutsch-

land. Die Deutsche Post AG gibt an, dass 500 Großversender (ca. 1 Prozent aller Geschäftskun-

den) etwa die Hälfte des Sendungsvolumens in Deutschland generieren.201 Einzelne Großver-

sender können daher ausschlaggebend dafür sein, ob es sich für einen Wettbewerber rentiert, 

in einer Region eine Infrastruktur für die Abholung und Konsolidierung zu unterhalten. 

163. Die neue Regelung vereinfacht unter anderem in solchen Fällen bei Vorliegen der Tatbe-

standsmerkmale einer Preis-Kosten-Schere einen Eingriff durch die Bundesnetzagentur.202 

Wird gemäß § 20 Abs. 4 PostG eine missbräuchliche Wettbewerbsbeeinträchtigung im Sinne 

des § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PostG vermutet, weil ein Endkundenentgelt sehr niedrig und damit 

der Abstand zu den Teilleistungsentgelten sehr gering ist, liegt es an dem Unternehmen, die 

Vermutung zu widerlegen, dass es sich bei der nachgewiesenen Preis-Kosten-Schere nicht um 

eine missbräuchlichen Wettbewerbsbeeinträchtigung handelt bzw. eine sachliche Rechtferti-

gung vorliegt (§ 20 Abs. 3 Satz 1 PostG am Ende).  

164. Die Bundesnetzagentur prüft nach eigenen Angaben fortlaufend die mehr als 4000 Kun-

denverträge der DPIHS.203 Dabei befasst sie sich mit den Entgelten und individuellen Vertrags-

bedingungen.204 Im Rahmen des Verfahrens BK5-22-006 hat die Bundesnetzagentur eine Do-

kumentation zum geplanten Vorgehen bei Vorliegen einer Preis-Kosten-Schere veröffentlicht 

und um Stellungnahmen gebeten.205 Im Zuge dessen hat auch die Monopolkommission Stel-

lung genommen. Sie hat sich dabei insbesondere mit der Frage befasst, wie der Maßstab zu 

bestimmen ist, mit dem festgestellt wird, ob es einem effizienten Unternehmen möglich ist, 

eine angemessene Gewinnmarge auf dessen Eigenanteil an der Wertschöpfung zu erzielen. Am 

18. Oktober 2023 hat die zuständige Beschlusskammer der Bundesnetzagentur entschieden, in 

                                                                                 

201  Copenhagen Economics, Förderung des Wettbewerbs auf schrumpfenden Postmärkten – wirtschaftliche Über-
legungen und Entwicklungen in anderen Ländern, a.a.O., vgl. Fn. 82. 

202  Bei der Durchsetzung durch die Bundesnetzagentur bestehen in der Praxis einige Probleme, die legislativ gelöst 
werden müssen und daher in Kapitel 2.2 thematisiert werden. 

203  Bundesregierung, Neuordnung des Postmarktes, BT-Drs. 20/6630, 2023, S. 11. 

204  Ebenda. 

205  BNetzA, BK5-22/006, a. a. O., vgl. Fn. 200. 
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zwölf Fällen jeweils ein Verfahren der nachträglichen Überprüfung nicht genehmigungsbedürf-

tiger Entgelte gegen die DPIHS einzuleiten.206 Die Kammer begründete die Einleitung der Ver-

fahren damit, dass ihr aufgrund der von der Betroffenen vorgelegten Daten Tatsachen vorlä-

gen, die bezüglich der betroffenen Entgelte die Annahme eines Verstoßes gegen den Maßstab 

des § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PostG (missbräuchliche Preisabschläge) sowie gegen den Maßstab 

des § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 4 (Preis-Kosten-Schere) rechtfertigen.207 Zuvor hatte 

die DPIHS förmliche Verfahrenseinleitungen durch Entgelterhöhungen abgewendet.208  

 Geeigneten Maßstab für Preis-Kosten-Scheren-Prüfung wählen 

165. Die Prüfung einer Preis-Kosten-Schere im Sinne des § 20 Abs. 4 PostG setzt voraus, dass 

die Bundesnetzagentur ermittelt, welche Gewinnmarge für ein „effiziente[s] Unternehmen" als 

angemessen angesehen werden kann. Dazu muss bestimmt werden, was ein „effiziente[s] Un-

ternehmen“ im Sinne des Gesetzes ist. Grundsätzlich sind drei Maßstäbe denkbar:  

a) Der sog. „Equally Efficient Operator“ (EEO). Der Maßstab der Prüfung ist ein effizientes 

Unternehmen, das über mit dem marktbeherrschenden Unternehmen vergleichbare 

Charakteristika verfügt.209 Hierzu gehören auch Verbund- und Größenvorteile. 

b) Der sog. „Adjusted Equally Efficient Operator“ (AEEO). Der Maßstab der Prüfung ist auch 

hier ein effizientes Unternehmen, das über mit dem marktbeherrschenden Unterneh-

men vergleichbare Charakteristika verfügt.210 Ausgenommen sind Verbund- und Grö-

ßenvorteile, die ein effizienter Wettbewerber nicht nachbilden kann.211 Beispielsweise 

sollte nicht angenommen werden, dass ein effizienter Wettbewerber Größenvorteile 

erzielen kann, die eine Unternehmensgröße erfordern, die einem Marktanteil von über 

40 Prozent und damit einer vermuteten Marktbeherrschung entsprechen würde. 

                                                                                 

206  BNetzA, BK5-23-020 bis BK5-23-031, 18. November 2023, Überprüfung der erhobenen Entgelte für Konsolidie-
rungsleistungen hinsichtlich der Einhaltung der Entgeltmaßstäbe des § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und des § 20 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 4 PostG, https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK5-
GZ/2023/BK5-23-0020/Verfahrenseinleitung_BK5-23-0020_bis_BK5-23-0031.html?nn=269546, Abruf am 
25. Oktober 2023. 

207  Siehe z. B. BNetzA, BK5-23/020, 18. Oktober 2023, S. 6. 

208  Bundesregierung, Neuordnung des Postmarktes, BT-Drs. 20/6630, 2023, S. 11. 

209  BEREC, Guidance on the regulatory accounting approach to the economic replicability test, BoR (14) 190, 
https://www.berec.europa.eu/sites/default/files/files/document_regis-
ter_store/2014/12/BoR_%2814%29_190_BEREC_RA_Guidance_on_ex-ante_margin_squeeze_tests_2014-
12-05_f.pdf, Abruf am 27. Juni 2023, S. 18. 

210  Ebenda. 

211  Norwegian Communications Authority, Principles for use of margin squeeze tests for local access to Telenor’s 
fibre access network in Market 3a (VULA fibre), https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/fi-
les/documents/gopro/M3a%20Annex%209%20MST%20Principles_0.pdf, Abruf am  27. Juni 2023, S. 4. 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK5-GZ/2023/BK5-23-0020/Verfahrenseinleitung_BK5-23-0020_bis_BK5-23-0031.html?nn=269546
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK5-GZ/2023/BK5-23-0020/Verfahrenseinleitung_BK5-23-0020_bis_BK5-23-0031.html?nn=269546
https://www.berec.europa.eu/sites/default/files/files/document_register_store/2014/12/BoR_%2814%29_190_BEREC_RA_Guidance_on_ex-ante_margin_squeeze_tests_2014-12-05_f.pdf
https://www.berec.europa.eu/sites/default/files/files/document_register_store/2014/12/BoR_%2814%29_190_BEREC_RA_Guidance_on_ex-ante_margin_squeeze_tests_2014-12-05_f.pdf
https://www.berec.europa.eu/sites/default/files/files/document_register_store/2014/12/BoR_%2814%29_190_BEREC_RA_Guidance_on_ex-ante_margin_squeeze_tests_2014-12-05_f.pdf
https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/gopro/M3a%20Annex%209%20MST%20Principles_0.pdf
https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/gopro/M3a%20Annex%209%20MST%20Principles_0.pdf
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c) Der so. „Reasonable Efficient Operator“ (REO). Der Maßstab der Prüfung ist ein effizi-

entes Unternehmen, das über die typischen Charakteristika der Wettbewerber des 

marktbeherrschenden Unternehmens verfügt.212 

166. Im Telekommunikationsbereich, der dem Postbereich im Hinblick auf das Regulierungs-

recht nahesteht, empfiehlt das von den nationalen Regulierungsbehörden der Europäischen 

Union besetzte Gremium Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) 

die Maßstäbe AEEO und REO, wenn in höheren Wertschöpfungsstufen Wettbewerbern ein 

Marktzutritt ermöglicht werden soll.213 Besteht hingegen die Gefahr der Marktverschließung, 

d. h. der Verdrängung von etablierten Wettbewerbern, sei der EEO-Maßstab geeignet.214 

167. Hintergrund dieser Empfehlung ist, dass die Maßstäbe AEEO und REO dazu führen kön-

nen, dass das marktbeherrschende Unternehmen durch die Regulierung einen zusätzlichen 

Aufschlag auf seine Entgelte verlangen muss, wenn es über Verbund- oder Größenvorteile ver-

fügt, über die die Wettbewerber nicht verfügen. Dies wird in Abbildung 5.3 illustriert. Die Ent-

gelte würden dann durch den zusätzlichen Aufschlag über den Kosten der effizienten Leistungs-

bereitstellung (KeL) liegen. Dies würde Kundinnen und Kunden direkt belasten und das grund-

legende Ziel konterkarieren, dass Wettbewerb zu niedrigeren Preisen führen soll. Hinzu kommt, 

dass die Gefahr bestünde, dass sich Wettbewerber am Markt etablieren, die über ineffiziente 

Strukturen hinsichtlich ihrer Verbund- und Größenvorteile verfügen. Mit hohen Entgelten sind 

in der Regel außerdem hohe Gewinne für das marktbeherrschende Unternehmen verbunden. 

Dies birgt die Gefahr, dass dieses Unternehmen so erlangte Mittel zur Quersubventionierung 

von Produkten in anderen potenziell wettbewerblichen Märkten nutzten kann. Daneben sollte 

auch beachtet werden, dass die derzeitige gesetzliche Ausgestaltung der Maßstäbe zur Er-

mittlung der KeL nach § 20 PostG auch ohne einen zusätzlichen Aufschlag bereits zu über-

höhten Briefentgelten führt. Die Monopolkommission hat hierauf mehrfach hingewiesen.215 

Ein zusätzlicher Aufschlag würde dieses vom Gesetzgeber verursachte Problem weiter ver-

schärfen. 

                                                                                 

212  BEREC, Guidance on the regulatory accounting approach to the economic replicability test, a. a. O., vgl. Fn. 209, 
S. 18. 

213  Ebenda. 

214  Ebenda. 

215  Siehe unter anderem Monopolkommission, 12. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 9, Tz. 18 ff. 
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Abbildung 5.3: Entgelterhöhung zur Nivellierung der Skalen- und Größenvorteile 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

168. Aus den genannten Gründen sollten die Maßstäbe AEEO und REO nur temporär in Markt-

öffnungsphasen Anwendung finden oder in Phasen, in denen das marktbeherrschende Unter-

nehmen (noch) über Verbund- und Größenvorteile verfügt, die von Wettbewerbern nicht ab-

gebildet werden können. In dem Verfahren Post Danmark II, in dem vom Europäischen Ge-

richtshof (EuGH) der REO-Maßstab zugrunde gelegt wurde, verfügte der ehemalige Staatskon-

zern z. B. über eine Exklusivlizenz im Briefbereich.216 Dadurch war es den Wettbewerbern in 

den geöffneten Teilen des Postwesens unmöglich, bestimmte Verbundvorteile nachzubilden. 

Eine solche Exklusivlizenz besteht in Deutschland jedoch seit dem Jahr 2008 nicht mehr. Der 

Markt für Briefdienstleistungen ist seit 2008 liberalisiert. Es existieren Wettbewerber im Brief-

bereich, die sich – wenn auch mit geringen Marktanteilen – langfristig etabliert haben. Denkbar 

wäre hingegen, dass Größenvorteile existieren, die eine Unternehmensgröße erfordern, die ei-

nem Marktanteil von über 40 Prozent und damit einer vermuteten Marktbeherrschung ent-

spricht. Eine solche Unternehmensgröße läge in der Regel über der eines effizienten Unterneh-

mens, das im Wettbewerb steht.  

169. Die Monopolkommission hat bereits in ihrer Stellungnahme empfohlen, dass die Bundes-

netzagentur auf etablierten Postmärkten in der Regel den EEO-Maßstab zugrunde legen sollte, 

der sich an einem Unternehmen orientiert, das ebenso effizient ist wie das marktbeherr-

schende Unternehmen, d. h. über dessen Verbund- und Größenvorteile verfügt. Von diesem 

Maßstab sollte auf etablierten Postmärkten nur dann abgewichen werden, wenn bestimmte 

Verbund- und Größenvorteile von Wettbewerbern nicht nachgebildet werden können. Die 

Bundesnetzagentur hat diese Empfehlung in ihrem „Erfahrungsbericht Preis-Kosten-Schere“ 

aufgegriffen und ein Gutachten in Auftrag gegeben, in dem ausgehend von den Kostendaten 

der zur marktbeherrschenden Deutsche Post AG gehörenden DPIHS die Modellierung eines hy-

pothetisch effizienten Wettbewerbers konzipiert werden soll. 

                                                                                 

216  EuGH, C-23/14, 6. Oktober 2015, Post Danmark II, ECLI:EU:C:2015:651, Rn. 59 ff. 
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170. Ein gesondert zu betrachtender Größenvorteil der DPIHS ist, dass das Rabattsystem am 

Teilleistungszugang der Deutsche Post AG derzeit so ausgestaltet ist, dass die DPIHS im Durch-

schnitt niedrigere Vorleistungsentgelte als ihre Wettbewerber zahlt.217 Dies wird in Kapitel 

5.2.3 detailliert thematisiert. Einem möglichen Missbrauch im Bereich der Vorleistungsent-

gelte, der zu niedrigen Kosten bei einem Tochterunternehmen der Deutsche Post AG führt, 

sollte jedoch keinesfalls durch einen regulatorischen Preisaufschlag bei den Endkundenentgel-

ten begegnet werden.  

171. Gesondert zu betrachten sind Postmärkte, die sich in der Entstehung befinden und in die 

Wettbewerber erst noch eintreten müssen oder gerade eingetreten sind. Hier können die Maß-

stäbe AEEO und REO geeignet sein, um Wettbewerbern den Marktzutritt zu ermöglichen. Ein 

AEEO- bzw. REO-Maßstab könnte z. B. relevant werden, wenn eine Postgesetznovelle, wie von 

der Monopolkommission vorgeschlagen und in § 55 PostG-E derzeit auch vorgesehen,218 einen 

Teilleistungszugang für die steigenden Mengen von Warensendungen vorsieht. Bei Warensen-

dungen handelt es sich um Briefsendungen, die üblicherweise günstige und leichte Waren ent-

halten und über das Briefnetz versandt werden, weil sie zu leicht oder zu klein für Paketsortier-

maschinen sind. In diesem Fall könnte die Förderung von Markzutritten angezeigt sein.  

 Fazit und Empfehlungen 

172. Mit der Preis-Kosten-Scheren-Prüfung wurde ein Instrument in das Postgesetz aufgenom-

men, das geeignet ist, um den Wettbewerb vor missbräuchlichem Verhalten des marktbeherr-

schenden Unternehmens zu schützen. Mit diesem Instrument kann verhindert werden, dass 

das marktbeherrschende Unternehmen über Tochterunternehmen Wettbewerber in einzelnen 

Regionen vom Markt verdrängt, indem es ihnen durch missbräuchlich niedrige Endkundenent-

gelte Großkunden entzieht, die für die Rentabilität wesentlich sind. In der Regulierungspraxis 

existiert für die Bundesnetzagentur noch eine Hürde hinsichtlich der Möglichkeit, missbräuch-

liche Verträge für nichtig zu erklären. Die Monopolkommission macht hierzu in Kapitel 2.2 le-

gislative Empfehlungen. 

173. Als geeigneten Maßstab für die Preis-Kosten-Scheren-Prüfung empfiehlt die Monopol-

kommission ein effizientes Unternehmen, das über Verbund- und Größenvorteile des marktbe-

herrschenden Unternehmens verfügt. Auf dieser Basis können Vorteile identifiziert werden, die 

unter den Bedingungen eines funktionierenden Wettbewerbs nicht nachbildbar wären. Bei-

spielsweise sollte nicht angenommen werden, dass ein effizienter Wettbewerber Größenvor-

teile erzielt, die eine Unternehmensgröße erfordern, die einem Marktanteil von über 40 Pro-

zent und damit einer vermuteten Marktbeherrschung entsprechen würde. Liegen solche Vor-

teile vor, wäre dies zu berücksichtigen. Aus der Preis-Kosten-Scheren-Prüfung sollte sich jedoch 

kein Aufschlag ergeben, durch den die Entgelte über jenen lägen, die sich im Wettbewerb zwi-

schen effizienten Unternehmen ergeben würden. Die derzeit im Postgesetz festgeschriebenen 

                                                                                 

217  BNetzA, BK5-22/006, a. a. O., vgl. Fn. 200, S. 11. 

218  Siehe Kapitel 2.3. 
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Entgeltmaßstäbe erlauben es der Deutsche Post AG bereits jetzt, überhöhte Entgelte von ihren 

Kundinnen und Kunden zu verlangen.219  

174. Die Monopolkommission stellt gleichwohl fest, dass das derzeitige Mengenrabattsystem 

am Teilleistungszugang dazu führt, dass die DPIHS, ein Tochterunternehmen der Deutsche Post 

AG, vergleichsweise niedrigere durchschnittliche Teilleistungsentgelte erzielt.220 Dies wird in 

Kapitel 5.2.3 detailliert beschrieben. Probleme, durch niedrige Kosten eines Tochterunterneh-

mens der Deutsche Post AG, die sich aus einer möglicherweise missbräuchlichen Gestaltung 

des Rabattsystems bei den Vorleistungsentgelten ergeben, sollten nicht über einen Aufschlag 

bei den Endkundenentgelten auf Basis einer Preis-Kosten-Scheren-Prüfung behoben werden. 

5.2 Wettbewerbsfördernde Ausgestaltung des Teilleistungszugangs prüfen 

175. Die Bundesnetzagentur hat im Rahmen ihrer Preis-Kosten-Scheren-Prüfung Unterneh-

men untersucht, die den Teilleistungszugang nutzen. Diese Untersuchung betraf sowohl die 

DPIHS, ein Tochterunternehmen der Deutsche Post AG, als auch verschiedene Wettbewerber. 

Dabei stellte die Bundesnetzagentur fest, dass die DPIHS von einer „enge(n) Verzahnung der 

operativen Prozesse mit denen des Mutterkonzerns“ profitiert und dass sie „Vorteile auch in 

Gestalt vergleichsweise niedrigerer durchschnittlicher Teilleistungsentgelte“ genießt.221  

176. Der Teilleistungszugang bei der Deutsche Post AG gemäß § 28 PostG ist ein zentrales Ele-

ment der Wettbewerbsförderung im Briefbereich. Keiner der Wettbewerber der Deutsche Post 

AG verfügt über ein flächendeckendes Zustellnetz. Sie können daher eine deutschlandweite 

Zustellung nur anbieten, indem sie mindestens Teile ihrer Sendungsmengen durch die Deut-

sche Post AG zustellen lassen. Umso wichtiger ist es, dass der Teilleistungszugang wettbewerbs-

fördernd ausgestaltet ist. Das bedeutet vor allem, dass Wettbewerber bei der Inanspruch-

nahme nicht gegenüber Tochterunternehmen der Deutsche Post AG benachteiligt sein sollten. 

Bei einer Beeinträchtigung bzw. Behinderung der Wettbewerbsmöglichkeiten anderer Post-

dienstleister bzw. Unternehmen am Teilleistungszugang ohne sachliche Rechtfertigung sehen 

§ 32 Abs. 1 Satz 2 PostG bzw. § 7 Post-Entgeltregulierungsverordnung (PEntgV) Eingriffsmög-

lichkeiten seitens der Bundesnetzagentur vor.222 Zwar ist umstritten, ob das dem allgemeinen 

Wettbewerbsrecht entstammende Diskriminierungsverbot des Marktbeherrschers auch im 

Verhältnis zu seinen Tochterunternehmen gilt.223 Jedoch spricht, selbst wenn man an dieser 

tradierten Auffassung im allgemeinen Wettbewerbsrecht noch festhalten möchte, einiges da-

gegen, dies auch im Regulierungsrecht so zu sehen. Das Postregulierungsrecht ist darauf aus-

                                                                                 

219  Siehe Kapitel 2.1. 

220  BNetzA, BK5-22/006, a. a. O., vgl. Fn. 200, S. 11. 

221  Ebenda. 

222  Das Verhältnis der beiden Normen zueinander ist nicht völlig klar, siehe dazu Koenig, Ch./Lemberg, N., in: Gro-
ebel, A. u. a. (Hrsg.), Postrecht, a. a. O., vgl. Fn. 69, Kapitel D Rn. 879 m. w. N.  

223  Dies verneint unter Verweis auf das allgemeine Wettbewerbsrecht Sedemund, J., in: Badura, P. u. a. (Hrsg.), 
Beck’scher PostG-Kommentar, a. a. O., vgl. Fn. 67, § 20 Rn. 108. A. A. Koenig, Ch./Lemberg, N., in: Groebel, A. 
u. a. (Hrsg.), Postrecht, a. a. O., vgl. Fn. 69, Kapitel D Rn. 884. 
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gerichtet, ehemalige Staatsmonopole abzubauen und Wettbewerb zu fördern. Angesichts die-

ser Zielsetzung und verbunden mit der Tatsache, dass die marktmächtige Stellung der Deutsche 

Post AG auf ihre Geschichte als Staatsmonopolist zurückzuführen ist, ist es auch Sicht der Mo-

nopolkommission geboten, beim Diskriminierungsverbot strengere Maßstäbe anzulegen, um 

der Verantwortung des Unternehmens für den Restwettbewerb gerecht zu werden. 

 Vergabe der Zeitslots für Einlieferungen am Teilleistungszugang 

177. Benachteiligungen der Wettbewerber am Teilleistungszugang können in vielerlei Gestalt 

auftreten. Eine hohe Gefahr besteht bei der Vergabe von Einlieferungszeitslots an den einzel-

nen Briefzentren der Deutsche Post AG. Die Deutsche Post AG vergibt an jedem einzelnen Brief-

zentrum Einlieferungszeitslots an die Nutzer des Teilleistungszugangs. Ein später Einlieferungs-

zeitslot stellt für den betreffenden Nutzer des Teilleistungszugangs einen Vorteil dar. Insbeson-

dere Konsolidierer und Mischanbieter erlangen durch späte Einlieferungszeitslots einen Wett-

bewerbsvorteil.224 Sie können im Vergleich zu Wettbewerbern ihren Kunden eine spätere Ab-

holung bei gleicher Laufzeit anbieten und zwar ohne höhere Kosten. Dieser komparative Vorteil 

wird zusätzlich verstärkt, wenn es dadurch gelingt, eine höhere Anzahl von Kunden zu akquirie-

ren und in der Folge ein höheres Sendungsvolumen pro Einlieferung am Teilleistungszugang zu 

erzielen. Wie Tabelle 5.1 zeigt, ist die Höhe der Teilleistungsentgelte an die Einlieferungsmenge 

gekoppelt. Folglich bezahlt ein Konsolidierer bzw. Mischanbieter mit höherem Sendungsvolu-

men weniger Entgelt pro Sendung, wenn es ihm gelingt, eine höhere Rabattstufe zu erreichen. 

178. Wettbewerber äußern gegenüber der Monopolkommission immer wieder den Verdacht, 

dass die DPIHS als Tochterunternehmen der Deutsche Post AG häufiger von späten Einliefe-

rungszeitslots profitiert als andere Nutzer des Teilleistungszugangs. Aus Sicht der Monopol-

kommission ist es plausibel, dass kontinuierlich die Gefahr besteht, dass Tochterunternehmen 

bei der Vergabe an den einzelnen Briefzentren bevorzugt werden. Bereits in ihrem letzten Gut-

achten hat die Monopolkommission daher empfohlen, dass die Vergabe der Einlieferungszeits-

lots regelmäßig durch die Bundesnetzagentur geprüft wird.225 Eine solche Prüfung ist nach Aus-

kunft der Bundesnetzagentur ohne einen besonderen Anlass (z. B. einer Beschwerde) nicht 

möglich, weil gegenüber dem marktbeherrschenden Unternehmen keine hinreichenden allge-

meinen Auskunftsrechte bestehen.226 Die Monopolkommission empfiehlt dennoch, dass die 

Bundesnetzagentur weiterhin versucht, an die notwendigen Daten zu gelangen. Zudem sollte 

sie auch weiterhin entsprechenden Hinweisen aus dem Markt nachgehen. 

 Transparenz der Laufzeiten für Produkte am Teilleistungszugang  

179. Die Monopolkommission hatte in ihrem letzten Gutachten außerdem das Thema trans-

parente Laufzeiten für eingelieferte Sendungen am Teilleistungszugang aufgegriffen und mehr 
                                                                                 

224  In der Literatur wird etwa eine unzulässige Diskriminierung für den Fall angenommen, dass für Konsolidierer 
und Großkunden unterschiedliche Anlieferungszeiten gelten, Koenig, Ch./Lemberg, N., in: in: Groebel, A. u. a. 
(Hrsg.), Postrecht, a. a. O., vgl. Fn. 69, Kapitel D Rn. 883. 

225  Monopolkommission, 12. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 9, Tz. 57 ff. 

226  Aussage der Bundesnetzagentur gegenüber der Monopolkommission. 
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Transparenz empfohlen.227 Die Transparenz für Nutzer des Teilleistungszugangs, d. h. auch für 

die Wettbewerber der Deutsche Post AG, hat sich insofern erhöht, als dass nun der kostenlose 

Service „Verfolgen Brief Teilleistungen“ von der Deutsche Post AG eingeführt wurde.228 Dieser 

erlaubt es den Nutzern des Teilleistungszugangs nachzuvollziehen, an welchem Tag ein Brief 

am Briefzentrum Eingang (BZE) bearbeitet wurde. Das BZE ist das Briefzentrum, in dessen Nähe 

sich der Empfänger bzw. die Empfängerin der Briefsendung befindet und von dem aus die re-

gionale Zustellung erfolgt (siehe Abbildung 5.2). Damit ist für Versender transparenter, wann 

eine Briefsendung (vermutlich) zugestellt wird. Die Uhrzeit der Bearbeitung im BZE wird nicht 

dokumentiert. Laut Deutsche Post AG beschreibt der angegebene Bearbeitungstag „den Zeit-

raum von 7.00 Uhr bis 6.59 Uhr und entspricht der Lesung im Zielbriefzentrum.“229 Inwieweit 

vom Bearbeitungstag verlässlich auf den tatsächlichen Zustelltag geschlossen werden kann, ins-

besondere, wenn die Bearbeitung möglicherweise erst am Ende eines Bearbeitungstages er-

folgt, ist unklar. 

180. Die Deutsche Post AG hatte bisher für Teilleistungssendungen die Laufzeit „E+1“ angebo-

ten. Dies bedeutet, dass in der Regel Sendungen einen Tag nach Einlieferung am Briefzentrum 

zugestellt werden. Verschiedene Marktteilnehmer haben die Monopolkommission darauf hin-

gewiesen, dass die Deutsche Post AG hinsichtlich der Laufzeiten von am Teilleistungszugang 

eingelieferten Briefen darauf verweist, dass diese vergleichbar seien mit den Laufzeiten der 

Briefe, die dem Universaldienst zuzuordnen sind. Für Briefe, die dem Universaldienst zuzuord-

nen sind, schreibt der Gesetzgeber vor, dass durchschnittlich mindestens 80 Prozent der Brief-

sendungen am ersten auf den Einlieferungstag folgenden Werktag zugestellt werden müssen. 

Die hierzu regelmäßig von der Deutsche Post AG in Auftrag gegebenen Messungen haben in 

der Vergangenheit stets ergeben, dass diese Vorgabe erfüllt wurde. Gleichzeitig haben unab-

hängige Messungen des Deutschen Verbandes für Post, Informationstechnologie und Telekom-

munikation (DVPT) gezeigt, dass bei der Nutzung des Teilleistungszugangs die Laufzeit für ein-

zelne Großversender sehr heterogen ausfallen kann.230 Abhängig vom Standort des Großver-

senders und der Empfängerinnen und Empfänger sowie von der Jahreszeit kann es sein, dass 

„E+1“ in Einzelfällen bedeutet, dass weniger als 80 Prozent der Sendungen durch die Deutsche 

Post AG direkt am nächsten Tag zugestellt werden.231 Die Laufzeitmessung 2021/2022 des 

DVPT hat ergeben, dass bei einem der untersuchten Großversender, der direkt an Briefzentren 

einlieferte, nur 71,2 Prozent der Briefsendungen am nächsten Tag zugestellt wurden.232 Legt 

                                                                                 

227  Monopolkommission, 12. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 9, Tz. 44 ff. 

228  Deutsche Post AG, Verfolgen Brief Teilleistungen, https://www.deutschepost.de/de/s/sendungsverfolgung/ver-
folgen-brief-teilleistungen.html, Abruf am 22.06.2023. 

229  Deutsche Post AG, Verfolgen Brief Teilleistungen, https://www.deutschepost.de/de/s/sendungsverfolgung/ver-
folgen-brief-teilleistungen.html unter Welche Informationen erhalte ich über den Service "Verfolgen Brief Teil-
leistungen"?, Abruf am 22.06.2023. 

230  Angaben des DVPT gegenüber der Monopolkommission. 

231  Angaben des DVPT gegenüber der Monopolkommission. 

232  Angaben des DVPT gegenüber der Monopolkommission. 

https://www.deutschepost.de/de/s/sendungsverfolgung/verfolgen-brief-teilleistungen.html
https://www.deutschepost.de/de/s/sendungsverfolgung/verfolgen-brief-teilleistungen.html
https://www.deutschepost.de/de/s/sendungsverfolgung/verfolgen-brief-teilleistungen.html
https://www.deutschepost.de/de/s/sendungsverfolgung/verfolgen-brief-teilleistungen.html
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man diesen Umstand zugrunde, ist für den einzelnen Teilleistungsnachfrager nur schwer nach-

vollziehbar, bis wann mit der Zustellung seiner Sendungen tatsächlich zu rechnen ist. Es ist im 

Einzelfall durchaus möglich, dass diese für einen bedeutenden Anteil der Sendungen erst zwei 

Tage oder später nach Einlieferung erfolgt.  

181. Zu Beginn des Jahres 2023 hat die Deutsche Post AG nun zusätzlich einen sog. Laufzeitra-

batt für Teilleistungen eingeführt. Bei Inanspruchnahme der „flexible[n] Laufzeit E+1 bis 2“ wird 

ein zusätzlicher Rabatt von drei Prozent gewährt. Nach Angaben der Deutsche Post AG gehen 

„ca. 50%“ dieser Sendungen „noch am gleichen Tag in die Zustellung“.233 Dies entspreche 

E+1.234 Der andere Teil werde „in der Regel am Folgetag zugestellt (E+2)“.235 Diese Formulie-

rungen wurde von Marktteilnehmern als vage wahrgenommen. Mehrfach wurde gegenüber 

der Monopolkommission geäußert, dass unklar sei, welcher faktische Unterschied bei Inan-

spruchnahme der langsameren Laufzeit „E+1 bis 2“ zu erwarten sei. Technisch scheint hinter 

„E+1 bis 2“ die sog. „A/B-Zustellung“ zu stehen. Dabei werden die Zustellbezirke in A- und B-

Bezirke aufgeteilt und wechselnd jeweils nur noch jeden zweiten Tag von einem Zusteller be-

dient, sofern nicht sowieso eine Sendung vorliegt, die E+1 zugestellt werden muss.236 Der Emp-

fänger bzw. die Empfängerin wird dann folglich nicht mehr an jedem, aber mindestens an je-

dem zweiten Tag bedient. Die faktischen Auswirkungen dieses Systems auf die Laufzeit sind für 

Außenstehende nur schwer zu beurteilen. Sie hängen insbesondere auch davon ab, wie häufig 

Sendungen vorliegen, die an Tagen zugestellt werden müssen, in denen der Zustellbezirk des 

Empfängers bzw. der Empfängerin eigentlich nicht bedient würde. Unklar ist auch der Einfluss 

auf Zustellbezirke, in denen eine Verbundzustellung von Briefen und Paketen erfolgt. Der neue 

Service „Verfolgen Brief Teilleistungen“ kann die Intransparenz nicht auflösen, weil nur die Be-

arbeitung der Briefsendung im BZE, nicht jedoch die Zustellung im Zustellbezirk erfasst wird. 

182. Die Monopolkommission stellt daher fest, dass im Bereich des Teilleistungszugangs wei-

terhin Indizien existieren, die auf wettbewerbliche Probleme hinsichtlich der Transparenz von 

Brieflaufzeiten hindeuten. Die Wettbewerber der Deutsche Post AG können eine deutschland-

weite Zustellung von Briefsendungen nur anbieten, indem sie mindestens teilweise den Teil-

leistungszugang der Deutsche Post AG verwenden. Sie werden daher möglicherweise in ihren 

Wettbewerbsmöglichkeiten beeinträchtigt, wenn sie ihren Kunden gegenüber keine hinrei-

chend klaren Qualitätsangaben hinsichtlich der Laufzeit von Briefen machen können. 

                                                                                 

233  Deutsche Post AG, Teilleistungsportfolio Brief, https://www.deutschepost.de/de/b/brief_postkarte/teilleistun-
gen_brief.html, Abruf am 26. Oktober 2023. 

234  Ebenda. 

235  Ebenda. 

236  welt.de, Notfall-Plan der Post – das bedeutet die „A-B-Zustellung“ für Sie, 2022, https://www.welt.de/wirt-
schaft/article236635991/Corona-Notfall-Plan-der-Post-das-bedeutet-die-A-B-Zustellung-fuer-Sie.html, Abruf 
am 22. Mai 2022. 

https://www.deutschepost.de/de/b/brief_postkarte/teilleistungen_brief.html
https://www.deutschepost.de/de/b/brief_postkarte/teilleistungen_brief.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article236635991/Corona-Notfall-Plan-der-Post-das-bedeutet-die-A-B-Zustellung-fuer-Sie.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article236635991/Corona-Notfall-Plan-der-Post-das-bedeutet-die-A-B-Zustellung-fuer-Sie.html
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 Ausgestaltung des Mengenrabattsystems am Teilleistungszugang 

183. Wie bereits erwähnt, hat die Bundesnetzagentur im Rahmen ihrer Preis-Kosten-Scheren-

Prüfung festgestellt, dass die DPIHS als Tochterunternehmen der Deutsche Post AG auch ver-

gleichsweise niedrigere durchschnittliche Teilleistungsentgelte erzielt.237 Dies resultiere aus 

dem Anteil des Sendungsaufkommens, für den die DPIHS die maximale Rückerstattung, d. h. 

den maximalen Teilleistungsrabatt, erhält. 

184. Der Teilleistungszugang ist ein Instrument der Wettbewerbsförderung, die zu den Zielen 

des Postgesetzes gehört (§ 1 PostG). Dennoch erhält in der Praxis ein Tochterunternehmen der 

Deutsche Post AG anteilig häufiger als andere Nachfrager des Teilleistungszugangs den Maxi-

malrabatt. Rabatte des marktbeherrschenden Unternehmens dürfen nicht missbräuchlich aus-

gestaltet sein. Ein Missbrauch kann insbesondere dann vorliegen, wenn die Bedingungen zur 

Erlangung des Rabatts nur von ausgewählten Kunden erfüllt werden können, ohne dass dies 

sachlich gerechtfertigt ist (§ 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PostG). Ein solcher Fall könnte vorliegen, 

wenn die Schwellenwerte für die Mengenrabatte so gesetzt sind, dass nur bestimmte Kunden, 

wie das eigene Tochterunternehmen profitieren und die Schwellensetzung überwiegend nach 

strategischen Gesichtspunkten, unabhängig von Kostenkriterien, erfolgt ist.238 Um zu prüfen, 

ob der Teilleistungszugang missbräuchlich ausgestaltet ist, bedarf es daher mehr als einer rei-

nen Beurteilung von Entgelten auf Basis der Kosten. Selbst wenn die Entgelte der Höhe nach 

den KeL entsprechen, gilt es zusätzlich zu beachten, dass das marktbeherrschende Unterneh-

men Mengenrabatte gewährt und nicht nur über Gestaltungsspielraum hinsichtlich der Anzahl 

der (Mengen-)Rabattstufen, sondern auch hinsichtlich der Schwellenwertsetzung für die ein-

zelnen Rabattstufen verfügt.239 Dieser Gestaltungsspielraum kann potenziell missbräuchlich 

ausgenutzt werden.240  

185. Bedenkt man, dass der Teilleistungszugang ein Instrument zur Förderung des Wettbe-

werbs ist, liegt es nahe, dass es effizienten Wettbewerbern mindestens hypothetisch möglich 

sein sollte, ebenso häufig hohe Rabatte zu erzielen, wie ein Tochterunternehmen des Markt-

beherrschers. Ist dies nicht der Fall, sind Wettbewerber in ihren Wettbewerbsmöglichkeiten 

beeinträchtigt. Bei einer Beeinträchtigung bzw. Behinderung der Wettbewerbsmöglichkeiten 

anderer Postdienstleister bzw. Unternehmen am Teilleistungszugang ohne sachliche Rechtfer-

tigung sehen § 32 Abs. 1 Satz 2 PostG bzw. § 7 Post-Entgeltregulierungsverordnung (PEntgV) 

Eingriffsmöglichkeiten seitens der Bundesnetzagentur vor.241 

186. Der Fokus einer Prüfung der Gestaltung der Rabattstufen sollte insbesondere auf der Ein-

lieferungsmenge liegen, die mindestens notwendig ist, um den Maximalrabatt zu erreichen. Ist 

                                                                                 

237  BNetzA, BK5-22/006, a. a. O., vgl. Fn. 200, S. 11. 

238  Monopolkommission, 11. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 152, Tz. 116. 

239  Tabelle 5.1 zeigt die derzeitigen Mengenrabattstufen beispielhaft anhand des Teilleistungsentgeltes für den 
Standardbrief (bis 20g ) auf. 

240  Koenig, Ch./Lemberg, N., in: Groebel, A. u. a. (Hrsg.), Postrecht, a. a. O., vgl. Fn. 69, Kapitel D Rn. 888. 

241  Das Verhältnis der beiden Normen zueinander ist nicht völlig klar, siehe dazu ebenda, Rn. 879 m. w. N.  
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diese so hoch, dass ein effizienter Wettbewerber sie seltener erreicht als das Tochterunterneh-

men des marktbeherrschenden Unternehmens, dann wäre von der Bundesnetzagentur eine 

Anpassung des Rabattsystems zu erwirken. Die Anpassung sollte dazu führen, dass das markt-

beherrschende Unternehmen und seine Konzerntöchter im geringeren Maße als bisher und 

die Wettbewerber im höheren Maße als bisher von Mengenrabatten profitieren.  

Abbildung 5.4: Mögliche Anpassung der Teilleistungsentgelte 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

187. Denkbar wäre z. B., dass die notwendige Einlieferungsmenge für das Erreichen der maxi-

malen Rabattstufe abgesenkt wird. Dies wäre innerhalb der Rabattstufe wahrscheinlich mit ei-

ner Kostensteigerung pro Einlieferung auf Seiten der Deutsche Post AG verbunden. Folglich 

müsste das Entgelt in dieser Rabattstufe steigen, damit es dennoch weiterhin den KeL ent-

spricht. Im Ergebnis würde das Tochterunternehmen des marktbeherrschenden Unterneh-

mens durchschnittlich ein höheres Teilleistungsentgelt zahlen, wie Abbildung 5.4 zeigt. Zugleich 

würden Wettbewerber jedoch häufiger den Maximalrabatt erzielen. Im Durchschnitt fällt das 

von ihnen gezahlte Teilleistungsentgelt daher, wie in Abbildung 5.4 illustriert, niedriger aus.  

188. Daneben sollte vor dem Hintergrund der allgemein sinkenden Sendungsmengen242 jene 

Einlieferungsmenge, die mindestens notwendig ist, um den Teilleistungszugang überhaupt nut-

zen zu können, regelmäßig dahingehend geprüft werden, ob es effizienten Wettbewerbern 

auch in dünn besiedelten Gebieten möglich ist, diese zu erreichen. Andernfalls könnte dies da-

rauf hindeuten, dass das marktbeherrschende Unternehmen in dünn besiedelten Gebieten den 

Wettbewerb dadurch verdrängt, dass dieser den Teilleistungszugang nicht nutzen kann. Auch 

                                                                                 

242  Siehe Tz. 6. 
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dies könnte als missbräuchliche Ausgestaltung des Teilleistungszugangs im Sinne des § 32 

Abs. 1 Satz 2 PostG bzw. § 7 PEntgV angesehen werden.  

189. Die vereinzelt gegenüber der Monopolkommission geäußerte Sorge, Änderungen der Ra-

battschwellen am Teilleistungszugang könnten dazu führen, dass effiziente Mischanbieter ihr 

eigenes Zustellnetz in einzelnen Regionen aufgeben und nur noch als reine Konsolidierer agie-

ren, teilt die Monopolkommission nicht. Solange die Teilleistungsentgelte so ausgestaltet sind, 

dass sie den KeL entsprechen, muss es einem effizienten Wettbewerber per Definition möglich 

sein, einen angemessenen Gewinn zu erzielen, wenn er die Zustellung selbst erbringt.243 Viel-

mehr bergen gerade zu hohe Rabattschwellen die Gefahr der Sogwirkung, weil Mischanbieter 

einen Anreiz haben können, Briefmengen bei der Deutsche Post AG einzuliefern, um Rabatt-

schwellen zu erreichen, statt sie in ihr eigenes Zustellnetz einzuspeisen.244 

190. Auch die Sorge, dass Großversender vermehrt direkt den Teilleistungszugang nutzen 

könnten, statt die Dienstleistungen von Konsolidierern in Anspruch zu nehmen, ist aus Sicht der 

Monopolkommission nicht sachgerecht.245 Die Eigenerbringung einer Wertschöpfungsstufe 

stellt grundsätzlich auch eine Form von relevantem Wettbewerb dar. Baut ein Großversender 

eine Infrastruktur auf, um selbst Briefe zu sortieren, zu frankieren und am Teilleistungszugang 

der Deutsche Post AG einzuliefern, ist er faktisch sogar ein potenzieller neuer Wettbewerber 

auf dieser Wertschöpfungsstufe, der seine Infrastruktur für Dritte öffnen kann, sobald ihm dies 

lukrativ erscheint. Profitieren Großversender von einer Anpassung des Rabattsystems, steht 

dies einer Wettbewerbsförderung folglich nicht entgegen, sondern erleichtert im Gegenteil den 

Markteintritt neuer effizienter Akteure. 

 Fazit und Empfehlungen 

191. Der Teilleistungszugang ist ein zentrales Element der Wettbewerbsförderung im Postge-

setz. Da neben der Deutsche Post AG kein Wettbewerber im Briefbereich über ein flächende-

ckendes Zustellnetz verfügt, sind die Wettbewerber auf den Teilleistungszugang angewiesen, 

wenn sie wettbewerbsfähig sein wollen, indem sie die deutschlandweite Zustellung von Briefen 

anbieten. Umso wichtiger ist es, dass der Teilleistungszugang transparent und diskriminierungs-

frei ausgestaltet ist. Insbesondere sollte gewährleistet werden, dass die Deutsche Post AG ihren 

eigenen Tochterunternehmen keine Vorteile verschafft. 

192. Die Monopolkommission hat auf dieser Basis drei Aspekte identifiziert, die im Rahmen 

der Regulierung berücksichtigt werden sollten. Erstens empfiehlt die Monopolkommission, 

dass, soweit nach derzeit geltendem gesetzlichen Rahmen möglich, durch Prüfungen sicherge-

stellt wird, dass Tochterunternehmen der Deutsche Post AG, die den Teilleistungszugang nut-

zen, keine Vorteile bei der Vergabe von Einlieferungszeitslots an den einzelnen Briefzentren 

genießen. Zweitens empfiehlt die Monopolkommission, dass geprüft wird, ob die Deutsche 

                                                                                 

243  Zumal der derzeitige KeL-Maßstab zu überhöhten Entgelten führt. Siehe dazu Kapitel 2.1.  

244  Monopolkommission, 11. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 152, Tz. 117. 

245  Bzgl. der Nutzungsstruktur des Teilleistungszugangs der Deutsche Post AG siehe Tz. 11. 
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Post AG die Wettbewerbsmöglichkeiten von Unternehmen, die den Teilleistungszugang nut-

zen, beeinträchtigt, indem sie keine hinreichend transparenten Angaben246 zu Laufzeiten von 

Teilleistungssendungen macht. Dabei sollte insbesondere geprüft werden, ob für Marktteilneh-

mer die Laufzeit „E+1“ hinreichend von der Laufzeit „E+1 bis 2“ unterscheidbar ist. Drittens 

empfiehlt die Monopolkommission, dass bei der Prüfung der Mengenrabatte am Teilleistungs-

zugang die Förderung des Wettbewerbs stärker in den Fokus gerückt wird. Bei einer Prüfung 

sollte berücksichtigt werden, dass ein missbräuchliches Verhalten auch dann vorliegen kann, 

wenn es effizienten Wettbewerbern nicht möglich ist, im Durchschnitt mindestens ähnlich 

niedrige Teilleistungsentgelte zu erzielen, wie die Tochterunternehmen der Deutsche Post AG. 

5.3 Keine Quersubvention durch Gewinne aus dem Universaldienst zulassen 

193. Am 16. Mai 2023 beantragte die Deutsche Post AG bei der Bundesnetzagentur einen Wi-

derruf der Maßgrößenentscheidung im Rahmen des Price-Cap-Verfahrens oder hilfsweise ein 

Wiederaufgreifen dieses Verfahrens.247 Im Rahmen des Price-Cap-Verfahrens genehmigt die 

Bundesnetzagentur die Entgelte, welche die Deutsche Post AG für die Universaldienstleistun-

gen im Briefbereich verlangt, d. h. für jene Briefdienstleistungen, die insbesondere von Privat-

kundinnen und -kunden genutzt werden. Die aktuelle Entgeltgenehmigung gilt vom 1. Januar 

2022 bis zum 31. Dezember 2024. Die Deutsche Post AG begehrte mit ihrem Antrag eine Erhö-

hung der Entgelte mit Wirkung ab dem 1. Januar 2024, also ein Jahr vor dem Ende der Laufzeit 

der aktuellen Genehmigung. Den Antrag der Deutsche Post AG hat die Bundesnetzagentur in 

einem Beschluss abgelehnt.248 Die derzeitigen Entgelte für die Universaldienstleistungen im 

Briefbereich werden daher voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2024 Bestand haben. 

194. Dem Beschluss der Bundesnetzagentur ist zu entnehmen, dass die Deutsche Post AG mit 

der Erbringung der Universaldienstleistungen im Briefbereich einen Gewinn erzielt, welcher der 

Höhe nach dem im Postgesetz vorgesehenen Maßstab entspricht.249 Die Universaldiensterbrin-

gung ist für die Deutsche Post AG nach Einschätzung der Bundesnetzagentur also trotz hoher 

Inflation und hohem Tarifabschluss im Jahr 2023 keineswegs, wie von der Deutsche Post AG 

öffentlich angedeutet,250 ein Verlustgeschäft, in das sie mehr investiert, als sie verdient.  

195. Die Bundenetzagentur stellt vielmehr fest: „Die von der Antragstellerin vorgetragenen 

Gründe, die eine Preiserhöhung der Price-Cap-Produkte rechtfertigen sollen, resultieren insoweit 

                                                                                 

246  Im Referentenentwurf ist in § 56 Abs. 5 Nr. 1 PostG-E vorgesehen, dass die Bundesnetzagentur festlegen kann, 
in welchem Umfang und in welcher Form Informationen bezüglich des Teilleistungszugangs zur Verfügung zu 
stellen sind.  

247  Deutsche Post AG, Antrag vom 16. Mai 2023, https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskam-
mern/1_GZ/BK5-GZ/2023/BK5-23-0014/BK5-23-0014_Antrag_DP_AG_download.pdf?__blob=publication-
File&v=4, Abruf am 16. August 2023. 

248  BNetzA, BK5-23/014, 7. August 2023. 

249  Ebenda, S. 33. 

250  FAZ.NET, Post-Chef im Interview: „Die Produktion kommt nicht zurück nach Europa“, 2023, 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/deutsche-post-chef-frank-appel-geht-laengste-amtszeit-
im-dax-18856729.html, Abruf am 16. August 2023.  

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK5-GZ/2023/BK5-23-0014/BK5-23-0014_Antrag_DP_AG_download.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK5-GZ/2023/BK5-23-0014/BK5-23-0014_Antrag_DP_AG_download.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK5-GZ/2023/BK5-23-0014/BK5-23-0014_Antrag_DP_AG_download.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/deutsche-post-chef-frank-appel-geht-laengste-amtszeit-im-dax-18856729.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/deutsche-post-chef-frank-appel-geht-laengste-amtszeit-im-dax-18856729.html
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ausschließlich aus Entwicklungen außerhalb des genehmigungspflichtigen Price-Cap-Be-

reichs.“251 Die Deutsche Post AG scheint mit ihrem Antrag also das Ziel verfolgt zu haben, die 

Entgelte für die Universaldienstleistungen im Briefbereich zu erhöhen, um Entgelterhöhungen 

in anderen Märkten zu vermeiden.252 Dadurch wäre das Geschäft der Deutsche Post AG in an-

deren Märkten mit Erlösen aus der Universaldiensterbringung quersubventioniert worden. Wie 

in Kapitel 2.1 bereits erwähnt, ist § 20 PostG entgegen der Empfehlung der Monopolkommis-

sion253 so gestaltet, dass eine solche Quersubventionierung genehmigungsfähig sein kann. Be-

stimmte über die KeL hinausgehende Lasten (§ 20 Abs. 3 Satz 2 PostG) müssen nicht verursa-

chungsgerecht zugeordnet werden, sondern können nach Tragfähigkeit zugeordnet werden 

(§ 20 Abs. 3 Satz 5 PostG). Werden auf dieser Grundlage Kosten z. B. dem Universaldienstbe-

reich statt dem Geschäftskundenbereich zugeordnet, führt dies zu höheren Entgelten im Uni-

versaldienstbereich. Im Geschäftskundenbereich kann eine Entgelterhöhung hingegen vermie-

den werden und zwar zum Schaden der Wettbewerber, die solche Möglichkeiten der Quersub-

ventionierung nicht besitzen. 

196. In ihrem letzten Maßgrößenbeschluss aus dem Jahr 2021 hatte die Bundesnetzagentur 

die Verschiebung von Lasten grundsätzlich in einer vorab festgelegten Höhe zugelassen.254 In 

ihrem aktuellen Beschluss vom 7. August 2023 hat sie einer über den bereits genehmigten Um-

fang hinausgehende Umverteilung von Lasten jedoch nicht zugestimmt. Die Bundesnetzagen-

tur stellt in diesem aktuellen Beschluss zu Recht fest: „Entgegen der Berechnungsannahmen 

der Antragstellerin geht die Beschlusskammer nicht davon aus, dass im Nicht-Price-Cap-Bereich 

die Grenzen der Tragfähigkeit erreicht sind, d. h. weitere Preismaßnahmen nicht mehr durch-

setzbar sind bzw. wenn doch, dann nur mit Verlusten. Hinsichtlich der Erlösfähigkeit sind für die 

Beschlusskammer keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass der Geschäftskundenbereich derart 

preissensitiv ist, dass Preiserhöhungen zu einem überproportionalen Mengenrückgang verbun-

den mit Erlösschmälerungen und EBIT-Rückgängen führen.“255 

197. Aus Sicht der Monopolkommission sollte die Bundesnetzagentur genau diesen Prüfmaß-

stab zukünftig konsequent anwenden. Dies wird in den allermeisten Fällen zu der Einschätzung 

führen müssen, dass eine Umverteilung von Kosten nach Tragfähigkeit nicht begründet ist. Die 

Sendungsmengenanteile der Deutsche Post AG deuten darauf hin, dass sie mindestens in den 

meisten, wenn nicht sogar in allen Märkten des Briefbereichs über eine marktbeherrschende 

                                                                                 

251  BNetzA, BK5-23/014, 7. August 2023, S. 34. 

252  Siehe dazu auch Deutsche Post AG, Antrag vom 16. Mai 2023, a. a. O., vgl. Fn. 247, S. 12 f. 

253  Monopolkommission, Stellungnahme zur Anhörung des Wirtschaftsausschusses des Deutschen Bundestags am 
8. Februar 2021 zu dem Gesetzentwurf des Bundesrates zur Verbesserung der Strafverfolgung hinsichtlich des 
Handels mit inkriminierten Gütern unter Nutzung von Postdienstleistern sowie dem Änderungsantrag 
19(9)933(neu)) der Fraktionen der CDU/CSU und SPD, 2021, https://www.bundestag.de/re-
source/blob/820578/61841cb3844d70750da146a708a096dd/19-9-943_Stellungnahme_Kuehling_Vorsitzen-
der-der-Monopolkommission__PostG-Novelle_Anhoerung_08-02-21-data.pdf, Abruf am 16. August 2023, S. 3. 

254  BNetzA, BK5-21/004, 23. November 2021, Maßgrößenentscheidung 2022, S. 93 ff. 

255  BNetzA, BK5-23/014, 7. August 2023, S. 34. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/820578/61841cb3844d70750da146a708a096dd/19-9-943_Stellungnahme_Kuehling_Vorsitzender-der-Monopolkommission__PostG-Novelle_Anhoerung_08-02-21-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/820578/61841cb3844d70750da146a708a096dd/19-9-943_Stellungnahme_Kuehling_Vorsitzender-der-Monopolkommission__PostG-Novelle_Anhoerung_08-02-21-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/820578/61841cb3844d70750da146a708a096dd/19-9-943_Stellungnahme_Kuehling_Vorsitzender-der-Monopolkommission__PostG-Novelle_Anhoerung_08-02-21-data.pdf
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Stellung verfügt. Eine solche Stellung ist dadurch gekennzeichnet, dass das marktbeherr-

schende Unternehmen über besondere Handlungsspielräume verfügt, d. h. insbesondere auch 

hohe Entgelte nehmen kann, ohne in bedeutendem Maße Nachfrageeinbrüche z. B. durch eine 

Kundenabwanderung zu Wettbewerbern zu erleiden.256 Im Briefbereich sind die Marktgege-

benheiten in den allermeisten Fällen folglich so, dass die von der Deutsche Post AG angebote-

nen Dienstleistungen sämtliche von ihnen verursachten Aufwendungen in voller Höhe tragen 

können.  

198. Dies könnte selbst Dienstleistungen wie adressierte, teiladressierte und unadressierte 

Werbesendungen betreffen. In einer aktuellen Entscheidung vom März 2023 stellt das Bundes-

kartellamt fest, dass im Werbebereich mehrere sachliche Märkte abzugrenzen sind.257 Da die 

werbenden Unternehmen in der Regel mehrere Werbemedien parallel nutzten, ist die Konkur-

renz zwischen verschiedenen Werbemedien eingeschränkt.258 So können Werbesendungen 

z. B. komplementär zu TV-Werbung und Onlinewerbung genutzt werden. Es sollte daher nicht 

ohne nähere Untersuchung ausgeschlossen werden, dass die Deutsche Post AG mit ihren 

Dienstleistungen im Bereich Werbesendungen eine marktbeherrschende Position innehat.259 

Ist dies der Fall, wäre die Tragfähigkeit auch hier zu bejahen. 

199. Da die derzeitige Entgeltgenehmigung für Universaldienstleistungen im Briefbereich am 

31. Dezember 2024 ausläuft, wird die Bundesnetzagentur voraussichtlich im Jahr 2024 ein 

neues Maßgrößenverfahren eröffnen, das die Basis für eine ab dem 1. Januar 2025 gültige Ent-

geltgenehmigung bilden wird. Die Monopolkommission stellt mit Blick auf dieses und zukünf-

tige Verfahren fest, dass Aufwendungen verursachungsgerecht zugeordnet werden müssen, 

wenn sie durch die jeweiligen Geschäftsbereiche getragen werden können (§ 20 Abs. 3 Satz 4 

und 5 PostG). Die Monopolkommission ist nach wie vor der Auffassung, dass die Möglichkeit 

einer Kostenzuordnung nach dem Tragfähigkeitsgrundsatz in dem Postgesetz gestrichen wer-

den sollte.260 Soweit der Gesetzgeber dieser Forderung nicht nachkommt, empfiehlt die  Mo-

nopolkommission für die Anwendungspraxis, die Tragfähigkeit insbesondere dann anzuneh-

men, wenn es hinreichend wahrscheinlich ist, dass die Deutsche Post AG in dem betreffenden 

Markt über eine marktbeherrschende Stellung verfügt. Es erscheint kaum denkbar, dass in ei-

nem Markt, in dem ein Unternehmen über eine marktbeherrschende Stellung verfügt, Aufwen-

dungen bei einer verursachungsgerechten Zuordnung aufgrund der Marktgegebenheiten nicht 

getragen werden können. Der Sendungsmengenanteil der Deutsche Post AG deutet darauf hin, 
                                                                                 

256  BGH, KVR 6/77, 12. Dezember 1978, Erdgas Schwaben, BGHZ 73, 65-87, Rn. 25; EuGH, United Brands, C-27/76, 
14. Februar 1978, ECLI:EU:C:1978:22, Rn. 63/66. 

257  BKartA, V-31/22, 16. März 2023, Freigabe der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zur Vermarktung 
von Zeitschriften-Werbeinventar durch die BurdaVerlag GmbH und die Funke Mediengruppe GmbH & Co. 
KGaA, https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Entscheidungen/Fusionskon-
trolle/2023/V-31-22.pdf?__blob=publicationFile&v=2, Abruf am 19. Oktober 2023, Rn. 142 ff. 

258  Ebenda. 

259  Die Bundesnetzagentur hat zuletzt im Jahr 2016 festgestellt, dass die Deutsche Post AG im Bereich adressierte 
Werbesendungen, der zum Markt für Beförderung adressierter Standard-Briefsendungen von Geschäftskun-
den gehört, marktbeherrschend ist. BNetzA, BK5-16/012, 28. Juni 2016, Nachträgliche Überprüfung nicht ge-
nehmigungsbedürftiger Entgelte für das Produkt Impulspost, S. 25. 

260  Siehe Kapitel 2.1. 

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Entscheidungen/Fusionskontrolle/2023/V-31-22.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Entscheidungen/Fusionskontrolle/2023/V-31-22.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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dass diese in den meisten, wenn nicht sogar in allen Märkten des Briefbereichs über eine markt-

beherrschende Stellung verfügt. Die marktbeherrschende Stellung sollte zukünftig auf keinen 

Fall durch die Genehmigung von Quersubventionen gefestigt oder gar weiter verstärkt werden. 

Eine nicht verursachungsgerechte Kostenzuordnung kommt dann nur in Betracht, wenn Kosten 

in einem Bereich nicht getragen werden können, der wettbewerblich geprägt ist.  

5.4 Verdacht auf kartellrechtswidrige Vereinbarungen im Bereich Geschäftskun-

denbriefe 

200. Am 20. Juli 2023 hat das Bundeskartellamt ein Kartellverwaltungsverfahren gegen die 

Deutsche Post InHaus Services GmbH (DPIHS), die Compador Dienstleistungs GmbH und die 

Postcon Konsolidierungs GmbH eingeleitet.261 Alle drei Firmen sind im Bereich der Briefdienst-

leistungen für Geschäftskunden aktiv und ihre Dienstleistungen stehen in Konkurrenz zueinan-

der. Die Deutsche Post AG ist sowohl mit der DPIHS als auch mit der Compador Dienstleistungs 

GmbH direkt verbunden. Die DPIHS ist eine hundertprozentige Tochter der Deutsche Post AG 

und an der Compador Dienstleistungs GmbH hält die Deutsche Post AG einen Anteil von 26 Pro-

zent.262 Die übrigen 74 Prozent werden von der Max Ventures Management GmbH gehalten. 

Die Max Ventures Management GmbH ist wiederum zugleich alleiniger Eigentümer der Postcon 

Konsolidierungs GmbH.263 Alle vom Verfahren betroffenen Unternehmen sind folglich mindes-

tens indirekt miteinander verflochten (siehe Abbildung 5.5). Daneben existiert mit der Compa-

dor Technologies GmbH ein weiteres Tochterunternehmen der Max Ventures Management 

GmbH, an dem die Deutsche Post AG zumindest zeitweise Anteile gehalten hat. 

                                                                                 

261  BKartA, Bundeskartellamt leitet Verfahren gegen Deutsche Post InHaus Services, Postcon und Compador ein, 
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2023/20_07_2023_Brief-
konsolidierung.html, Abruf am 23. August 2023. 

262  Compador, Über Compador, https://www.compador.de/unternehmen/beteiligungsstruktur/, Abruf am 17. Au-
gust 2023. 

263  Unternehmensregister, Liste der Gesellschafter der Postcon Konsolidierungs GmbH mit Sitz in Ratingen nach 
den Geschäftsanteilsabtretungen vom 2. November 2021, Amtsgericht Düsseldorf, HRB 88113, 2021; Quantum 
Capital, Quantum Gruppe verkauft Postdienstleister Postcon Konsolidierungs an eine private Investorengruppe, 
2021, https://www.quantum-capital-partners.com/news/artikel/quantum-gruppe-verkauft-postdienstleister-
postcon-konsolidierungs-an-eine-private-investorengruppe.html, Abruf am 17. August 2023. 

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2023/20_07_2023_Briefkonsolidierung.html
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2023/20_07_2023_Briefkonsolidierung.html
https://www.compador.de/unternehmen/beteiligungsstruktur/
https://www.quantum-capital-partners.com/news/artikel/quantum-gruppe-verkauft-postdienstleister-postcon-konsolidierungs-an-eine-private-investorengruppe.html
https://www.quantum-capital-partners.com/news/artikel/quantum-gruppe-verkauft-postdienstleister-postcon-konsolidierungs-an-eine-private-investorengruppe.html
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Abbildung 5.5: Beteiligungsstruktur Deutsche Post AG & Max Ventures Management GmbH 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

201. Das Verhalten von Tochterunternehmen der Max Ventures Management GmbH und de-

ren Beziehungen zur Deutsche Post AG hat bereits in der Vergangenheit die Aufmerksamkeit 

von Wettbewerbsbehörden auf sich gezogen. Im Dezember 2012 übernahm die Deutsche Post 

AG 49 Prozent der Gesellschafteranteile an der Compador Technologies GmbH, die zuvor eine 

hundertprozentige Tochter der Max Ventures GmbH gewesen war.264 Die Compador Techno-

logies GmbH ist auf Sortiermaschinen für Briefe spezialisiert.265 Nach dem Einstieg der Deut-

sche Post AG weigerte sich die Compador Technologies GmbH gegenüber einem Wettbewer-

ber der Deutsche Post AG, einen Vertrag über die Wartung von Frankiermaschinen fortzufüh-

ren.266 Der Sachverhalt war Gegenstand eines Verfahrens beim Bundeskartellamt. Dieses er-

wirkte, dass von der Compador Technologies GmbH ein den kartellrechtlichen Anforderungen 

erfüllendes Angebot zum Abschluss eines neuen Vertrages vorgelegt wurde.267 

202. Auch die Verbindung der Compador Dienstleistungs GmbH, ein Schwesterunternehmen 

der Compador Technologies GmbH, zur Deutsche Post AG war bereits Gegenstand eines Ver-

fahrens, in diesem Fall bei der Bundesnetzagentur.268 Im Jahr 2011 wurde die Compador 

Dienstleistungs GmbH als hundertprozentige Tochter der Max Ventures Management GmbH in 

                                                                                 

264  Compador, Compador gewinnt Deutsche Post DHL als Investor, 2013, https://www.compador.de/unterneh-
men/nachrichten-archiv/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=56&cHash=8fd25cb312446aed1c35ba0ae56d-
d1f9, Abruf am 18. August 2023. 

265  BKartA, Missbrauchsverfahren gegen die Compador Technologies GmbH eingestellt, https://www.bundeskar-
tellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2013/23_10_2013_Post_Compador.html, Abruf am 
18. August 2023. 

266  Ebenda.  

267  Ebenda. 

268  Siehe dazu bereits Monopolkommission, 11. Sektorgutachten Post, a. a. O., vgl. Fn. 36, Tz. 183 f. 

 

https://www.compador.de/unternehmen/nachrichten-archiv/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=56&cHash=8fd25cb312446aed1c35ba0ae56dd1f9
https://www.compador.de/unternehmen/nachrichten-archiv/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=56&cHash=8fd25cb312446aed1c35ba0ae56dd1f9
https://www.compador.de/unternehmen/nachrichten-archiv/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=56&cHash=8fd25cb312446aed1c35ba0ae56dd1f9
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2013/23_10_2013_Post_Compador.html
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2013/23_10_2013_Post_Compador.html
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das Handelsregister eingetragen.269 Ziel des Unternehmens war es, die Dienstleistungen des 

Schwesterunternehmens Compador Technologies GmbH durch das Angebot von Konsolidie-

rungsdienstleistungen zu ergänzen.270 Zum Jahresabschluss 2011 wies die Bilanz der Compador 

Dienstleistungs GmbH einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von knapp über 

EUR 100.000 auf.271 Dies entsprach rund 53 Prozent der Bilanzsumme.  

203. Im Dezember 2012 übernahm die Deutsche Post AG neben den bereits erwähnten 49 Pro-

zent Gesellschafteranteilen an der Compador Technologies GmbH272 auch 26 Prozent der Ge-

sellschafteranteile an der Compador Dienstleistungs GmbH.273 Nach Angaben des Oberverwal-

tungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2019 gewährte die Deutsche 

Post AG der Compador Dienstleistungs GmbH seit diesem Anteilskauf Darlehen, die sich auf ca. 

EUR 22 Mio. beliefen.274 Dementsprechend stieg der nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehl-

betrag bis 2015 durch Verluste bei der Compador Dienstleistungs GmbH zügig auf über EUR 17 

Mio. bzw. rund 63 Prozent der Bilanzsumme.275 Am 5. September 2016 legte die Bundesnetz-

agentur in einem Anhörungsschreiben der Compador Dienstleistungs GmbH dar, warum sie 

dieser die marktherrschende Stellung der Deutsche Post AG zurechne, wodurch die Compador 

Dienstleistungs GmbH nach § 30 Abs. 1 PostG zur Vorlage von Teilleistungsverträgen verpflich-

tet sei.276 Gegen den entsprechenden Bescheid der Bundesnetzagentur vom 20. Oktober 2016 

legte die Compador Dienstleistungs GmbH Widerspruch ein.277 Ab diesem Jahr verzeichnete 

die Compador Dienstleistungs GmbH erstmals und in den folgenden Jahren stetig Gewinne, so 

dass sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag nach den neusten Daten mit Stand 

zum 31. Dezember 2021 moderat auf ca. EUR 15 Mio. bzw. ca. 41 Prozent der Bilanzsumme 

reduziert hat (siehe Abbildung 5.6).278  

                                                                                 

269  Handelsregister, Neueintragung ins Handelsregister B Compador Dienstleistungs GmbH, Amtsgericht Charlot-
tenburg, UR-Nr. 699/2011 B. 

270  Compador, Compador gewinnt Deutsche Post DHL als Investor, a. a. O., vgl. Fn. 264. 

271  Bundesanzeiger, Compador Dienstleistungs GmbH Berlin Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 26.07.2011 
bis zum 31.12.2011. 

272  Siehe Tz. 201. 

273  Unternehmensregister, Liste der Gesellschafter der Compador Dienstleistungs GmbH nach den Geschäftsan-
teilsabtretungen vom 19.12 2012, Amtsgericht Charlottenburg, HRB 135648 B. 

274  OVG Nordrhein-Westfalen, 13 B 530/18, 21. März 2019, ECLI:DE:OVGNRW:2019:0321.13B530.18.00, Rn. 8. 

275  Bundesanzeiger, Compador Dienstleistungs GmbH Berlin Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 
bis zum 31.12.2015. 

276  OVG Nordrhein-Westfalen, 13 B 530/18, a. a. O., vgl. Fn. 274, Rn. 9. 

277  Ebenda, Rn. 10. 

278  Bundesanzeiger, Compador Dienstleistungs GmbH Berlin Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 
bis zum 31.12.2021. 
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Abbildung 5.6: Entwicklung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages der Com-

pador Dienstleistungs GmbH 

 

Quelle: Bundesanzeiger, Jahresabschlüsse zu den Geschäftsjahren vom 26. Juli 2011 bis zum 31.Dezember 2021 

der Compador Dienstleistungs GmbH Berlin. 

204. Am 26. April 2018 bestätigte das Verwaltungsgericht Köln, dass die marktbeherrschende 

Stellung der Deutsche Post AG auch der Compador Dienstleistungs GmbH zuzurechnen sei und 

diese somit verpflichtet sei, Teilleistungsverträge der Bundesnetzagentur vorzulegen.279 Da-

raufhin legte die Compador Dienstleistungs GmbH zum einen Beschwerde beim Oberverwal-

tungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen ein,280 zum anderen wurde der Gesellschafter-

vertrag der Compador Dienstleistungs GmbH derart geändert, dass maßgebliche Beschlüsse 

von den Gesellschaftern auch ohne den Gesellschafteranteil der Deutsche Post AG getroffen 

werden können.281 Im Jahr 2019 bestätigte auch das Oberverwaltungsgerichts für das Land 

Nordrhein-Westfalen, dass auf der Grundlage des alten Gesellschaftervertrages die marktbe-

herrschende Stellung der Deutsche Post AG der Compador Dienstleistungs GmbH zuzurechnen 

war.282 Mit Bezug auf den neu gefassten Gesellschaftervertrag äußerte das Gericht Zweifel hin-

sichtlich einer solchen Zurechnung, verwies im Übrigen jedoch darauf, dass diese Fassung nicht 

Gegenstand des Verfahrens sei und diese Frage in einem gesonderten Hauptsacheverfahren zu 

klären wäre.283 

                                                                                 

279  OVG Nordrhein-Westfalen, 13 B 530/18, a. a. O., vgl. Fn. 274, Rn. 11. 

280  Ebenda, Rn. 12. 

281  Unternehmensregister, Gesellschaftervertrag der Compador Dienstleistungs GmbH Berlin (Stand gem. Gesell-
schafterbeschluss vom 7. Juni 2018). 

282  OVG Nordrhein-Westfalen, 13 B 530/18, a. a. O., vgl. Fn. 274, Rn. 30 ff. 

283  Ebenda, Rn. 74 ff. 
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205. Im November des Jahres 2021 hat die Max Ventures Management GmbH mit der Postcon 

Konsolidierungs GmbH einen der größten Konsolidierer in Deutschland vollständig übernom-

men.284 Neuer Geschäftsführer der Postcon Konsolidierungs GmbH wurde der vorherige Ge-

schäftsführer der Compador Dienstleistungs GmbH, der zugleich auch Gesellschafter der Max 

Ventures Management GmbH ist.285 Nach Auskunft von Marktteilnehmern gegenüber der Mo-

nopolkommission schloss die Postcon Konsolidierungs GmbH zügig von ihr betriebene Briefsor-

tierzentren. Dies deckt sich mit den Angaben, welche die BWPost, ein Marktteilnehmer und 

Kunde der Postcon Konsolidierungs GmbH gegenüber der Bundesnetzagentur gemacht hat. In 

ihrem Fall würden die Konsolidierungsleistungen nicht mehr von der Postcon Konsolidierungs 

GmbH erbracht, sondern seien von dieser an die DPIHS ausgelagert worden.286 Die Informatio-

nen, die der Monopolkommission vorliegen, deuten insgesamt darauf hin, dass nach der Über-

nahme die Wertschöpfung der Postcon Konsolidierungs GmbH nahezu vollständig an die Deut-

sche Post AG bzw. ihr Tochterunternehmen DPIHS übergegangen ist. Die Deutsche Post AG hat 

durch diesen Übergang von der Übernahme indirekt profitiert. 

206. Die Monopolkommission begrüßt, dass das Bundeskartellamt die Vereinbarungen zwi-

schen der DPIHS, der Compador Dienstleistungs GmbH und der Postcon Konsolidierungs GmbH 

prüft. Die dargelegte Historie zeigt, dass es zwischen den drei Unternehmen in der Vergangen-

heit eine Vielzahl von Verflechtungen gab und teilweise immer noch gibt. Es sollte mindestens 

sichergestellt sein, dass hieraus keine Vereinbarungen resultiert sind, die gegen das Wettbe-

werbsrecht verstoßen. Darüber hinaus könnten die Ergebnisse der Untersuchung Hinweise da-

rauf geben, ob der Geschäftskundenbriefbereich ein Markt ist, in dem eine erhebliche und fort-

währende Störung des Wettbewerbs im Sinne des § 32f Abs. 3 Satz 1, Abs. 5 GWB vorliegt. Die 

Monopolkommission behält sich vor, eine entsprechende Sektoruntersuchung nach § 44 Abs. 4 

Satz 1 GWB zu einem späteren Zeitpunkt zu empfehlen. 

                                                                                 

284  Unternehmensregister, Liste der Gesellschafter der Postcon Konsolidierungs GmbH mit Sitz in Ratingen nach 
den Geschäftsanteilsabtretungen vom 2. November 2021, Amtsgericht Düsseldorf, HRB 88113, 2021; Quantum 
Capital, Quantum Gruppe verkauft Postdienstleister Postcon Konsolidierungs an eine private Investorengruppe, 
2021, https://www.quantum-capital-partners.com/news/artikel/quantum-gruppe-verkauft-postdienstleister-
postcon-konsolidierungs-an-eine-private-investorengruppe.html, Abruf am 17. August 2023. 

285  Unternehmensregister, Gesellschafterbeschluss Postcon Konsolidierungs GmbH vom 2. November 2021; Infor-
mationen aus der Datenbank „Orbis“ des Anbieters Bureau van Dijk (Stand: Januar 2023). 

286  Heuking Kühn LüerWojtek PartGmbB, Stellungnahme für BWPOST GmbH & Co. KG vom 14. Oktober 2022, 
https://data.bundesnetzagentur.de/Bundesnetzagentur/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK5-GZ/2022/BK5-22-
0006/stellungnahme_bwpost_vom_14102022.pdf, Abruf am 24. November 2023, S. 3. 

https://www.quantum-capital-partners.com/news/artikel/quantum-gruppe-verkauft-postdienstleister-postcon-konsolidierungs-an-eine-private-investorengruppe.html
https://www.quantum-capital-partners.com/news/artikel/quantum-gruppe-verkauft-postdienstleister-postcon-konsolidierungs-an-eine-private-investorengruppe.html
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Kapitel 6  

Handlungsempfehlungen 

Umfassende Novellierung des Postgesetzes notwendig 

207. Im Postgesetz bedarf es umfassender Änderungen, um den Wettbewerb auf den Post-

märkten zu stärken. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat im Januar 2023 

ein Eckpunktepapier für eine Postgesetznovelle veröffentlicht. Ein für Ende des Sommers 2023 

angekündigter Referentenentwurf (PostG-E) wurde kurz vor Erscheinen dieses Gutachtens am 

28. November 2023 veröffentlicht Die Monopolkommission empfiehlt seit vielen Jahren eine 

umfangreiche Reform. Da die laufende Legislaturperiode nun schon zur Hälfte vorüber ist, ruft 

die Monopolkommission nachdrücklich dazu auf, den derzeit laufenden Gesetzgebungsprozess 

zu beschleunigen. Im Einzelnen sollten folgende Anpassungen vorgenommen werden:  

a. Die Maßstäbe der Entgeltregulierung gemäß § 20 PostG sollten nicht länger so gestal-

tetet sein, dass sie der Deutsche Post AG erlauben, von ihren Kundinnen und Kunden 

überhöhte Entgelte zu verlangen. Erstens sollten die Bestandteile der Kosten der effi-

zienten Leistungsbereitstellung (KeL) auch anhand eines Kostenmodells geprüft wer-

den, welches ein hypothetisches, effizientes und im Wettbewerb stehendes Unterneh-

men zugrunde legt. Zweitens sollte der im Rahmen der KeL ermittelte Gewinnzuschlag 

nicht anhand einer Vergleichsmarktbetrachtung, sondern auf Basis einer Eigenkapital-

verzinsung zu marktüblichen Zinssätzen ermittelt werden. Drittens sollte der Gesetzge-

ber die weitreichenden Möglichkeiten, über die KeL hinausgehende Kosten zu berück-

sichtigen, einschränken. Diese Vorschläge sind in der aktuellen Fassung des Referenten-

entwurfs noch nicht enthalten und sollten daher im weiteren Gesetzgebungsprozess 

noch aufgenommen werden. 

b. Verträge des marktbeherrschenden Unternehmens, die missbräuchliche Entgelte oder 

andere missbräuchliche Konditionen enthalten, sollten von der Bundesnetzagentur un-

mittelbar für unwirksam erklärt werden können. Die Monopolkommission begrüßt, dass 

dies im aktuellen Gesetzesentwurf vorgesehen ist. 

c. Der Teilleistungszugang für Briefe sollte auf Warensendungen bis 2.000 Gramm und auf 

Pressepost erweitert werden. Im aktuellen Gesetzesentwurf wurde diese Empfehlung 

hinsichtlich der Warensendungen grundsätzlich berücksichtigt. 

d. Die Auskunftsrechte der Bundesnetzagentur sollten angepasst werden. Insbesondere 

sollte die Vorlagepflicht für Verträge über Teilleistungen (§ 30 Abs. 1 PostG) auf indivi-

duell ausgehandelte Verträge mit Großkunden im Brief- und Pressepostbereich erwei-

tert werden, die die volle Wertschöpfungskette umfassen. Es sollte außerdem klarge-

stellt werden, dass die Zuweisung von Zeitslots am Teilleistungszugang Bestandteil der 

vorzulegenden Verträge ist. Zudem sollten analog zu § 203 Abs. 1 Satz 5 Telekommuni-

kationsgesetz (TKG) weitere Auskunftsrechte im Postgesetz verankert werden. Diese 

sollten gegenüber Unternehmen aus eng mit dem Postwesen verbundenen Sektoren 
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bestehen, wenn die von den im Postwesen tätigen Unternehmen übermittelten Infor-

mationen nicht ausreichen, um die Regulierungsaufgaben wahrzunehmen. Die Mono-

polkommission begrüßt, dass der aktuelle Referentenentwurf die Einführung derartiger 

Auskunftsbefugnisse vorsieht. 

e. Die im Postgesetz vorgesehenen Bußgelder sollten künftig in Relation zum Gesamtum-

satz des Unternehmens festgesetzt werden. Zudem sollte das Postgesetz eine Vorteils-

abschöpfung vorsehen. Die Monopolkommission begrüßt, dass im aktuellen Geset-

zesentwurf eine Vorteilsabschöpfung und eine Schadensersatzpflicht vorgesehen ist. 

f. Die Schlichtungsstelle der Bundesnetzagentur sollte dahingehend gestärkt werden, 

dass sie Zwangs- oder Bußgelder verhängen kann, wenn Postdienstleister ihrer Teilnah-

mepflicht am Schlichtungsverfahren nicht nachkommen. Dies könnte dadurch erfolgen, 

dass eine mit § 202 TKG vergleichbare allgemeine Befugnisnorm in das Postgesetz auf-

genommen wird, gemäß der Verstöße gegen Verpflichtungen nach diesem Postgesetz 

oder aufgrund des Postgesetzes im Wege des Verwaltungszwangs unterbunden werden 

können. Die Monopolkommission begrüßt, dass im Referentenentwurf nun eine Befug-

nisnorm vorgesehen ist, mit der eine Beteiligung am Schlichtungsverfahren durch 

Zwangsmittel durchgesetzt werden könnte. Empfängerinnen und Empfänger von Post-

sendungen sollten die Schlichtungsstelle auch dann anrufen können, wenn der Versen-

der bzw. die Versenderin der Postsendung eine Sondervereinbarung mit dem Post-

dienstleister getroffen hat. Dazu sollten in § 18a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 PostG die Worte 

„die von Absendern nach Nummer 1 versandt werden“ gestrichen werden. Diese Emp-

fehlung wird im aktuellen Referentenentwurf noch nicht aufgegriffen. Damit die von 

der bestehenden Regelung bzw. der Neuregelung profitierenden Verbraucherinnen 

und Verbraucher auch Gebrauch machen können, ist es in einem zweiten Schritt erfor-

derlich, auf die Existenz der Schlichtungsstelle hinzuweisen. Hier wäre etwa denkbar, 

eine Hinweispflicht im Rahmen des Vertragsschlusses mit dem Händler (§§ 312b 

BGB ff.) bzw. Postdienstleister (§§ 1 ff. Postdienstleistungsverordnung). 

g. Die Regulierungsbedürftigkeit eines Postmarktes sollte zukünftig anhand des sog. Drei-

Kriterien-Tests festgestellt werden, der sich im Telekommunikationsbereich bewährt 

hat. Die üblichen Kriterien sind: (1) Es bestehen beträchtliche und anhaltende struktu-

relle, rechtliche oder regulatorische Marktzutrittsschranken, (2) der Markt tendiert an-

gesichts des Standes des infrastrukturbasierten und sonstigen Wettbewerbs strukturell 

innerhalb des relevanten Zeitraums nicht zu einem wirksamen Wettbewerb und (3) das 

allgemeine Wettbewerbsrecht allein reicht nicht aus, um dem festgestellten Marktver-

sagen angemessen entgegenzuwirken. Ist eines der Kriterien nicht erfüllt, sollte der 

Markt aus der Regulierung entlassen werden. Die Monopolkommission begrüßt, dass 

im aktuellen Referentenentwurf die Einführung eines Drei-Kriterien-Tests vorgesehen 

ist, der hier unterbreiteten Empfehlung im Wesentlichen entspricht. 

h. Die Lizenzpflicht für Transporteure von Briefsendungen bis 1.000 Gramm sollte aufge-

hoben werden und durch eine digitale Anzeigepflicht ersetzt werden. Der aktuelle Ent-

wurf für ein neues Postgesetz sieht im Gegensatz dazu eher den Aufbau von Hürden 
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durch eine weitgehende Erlaubnispflicht für die Erbringung von Postdienstleistungen 

mit weitreichenden Prüfpflichten für die Bundesnetzagentur vor. Aus Sicht der Mono-

polkommission gibt es keine Indizien, dass eine derart verschärfte Prüfung von Unter-

nehmen im Briefbereich notwendig ist. Mit Bezug auf den Bereich Kurier-, Express- und 

Paketdienste ist die Notwendigkeit mangels geeigneter aktueller Daten unklar. 

i. In das Postgesetz sollte eine Vorschrift eingefügt werden, die den Gesetzesauftrag und 

das Akteneinsichtsrecht der Monopolkommission eigenständig regelt. Die Monopol-

kommission begrüßt, dass im Referentenentwurf vorgesehen ist, eigenständige Rege-

lungen in das Postgesetz aufzunehmen. Zudem ist positiv zu werten, dass gemäß dem 

Referentenentwurf künftig ein Akteneinsichtsrecht für die Monopolkommission in das 

Gesetz aufgenommen werden soll. Die Monopolkommission regt jedoch an, die Ein-

schränkung des Akteneinsichtsrechts bei Altfällen zu streichen. 

Fortentwicklung des Universaldienstes notwendig 

208. Es ist zu erwarten, dass sich die technischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

für die postalische Kommunikation fortentwickeln. Die Monopolkommission empfiehlt, die 

Hürden für Anpassungen der Universaldienstverordnung möglichst niedrig auszugestalten. De-

tails der Universaldienstvorgaben sollten wie bisher in einer Rechtsverordnung geregelt wer-

den. Hinsichtlich der Ausgestaltung des Universaldienstes sollte die Möglichkeit einer Ermäch-

tigungsübertragung an die Bundesnetzagentur unter Beibehaltung der Beteiligungsrechte von 

Bundestag und Bundesrat vorgesehen werden. Der Referentenentwurf sieht hingegen vor, der 

Bundesnetzagentur Ausgestaltungsbefugnisse im Rahmen der Infrastrukturvorgaben zu über-

tragen. Außerdem würde das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in § 25 

PostG-E zu einer regelmäßigen Evaluierung des Universaldienstes verpflichtet. Die Monopol-

kommission begrüßt diese geplanten Änderungen, weist jedoch darauf hin, dass eine noch wei-

tergehende Einbeziehung der Bundesnetzagentur sinnvoll wäre. 

209. Die Monopolkommission empfiehlt eine bedarfsgerechte Ausgestaltung der Universal-

dienstvorgaben insbesondere im Briefbereich als Grund- bzw. Mindestversorgung. Die Kosten 

der Universaldienstleistungen können so auch zukünftig über die Entgelte finanziert werden. 

Sollten Universaldienstvorgaben, die über den grundgesetzlich verankerten Grundversorgungs-

auftrag hinausgehen, eine Finanzierung aus den Entgelten künftig nicht mehr möglich machen, 

wäre eine Finanzierung der Universaldienstleistungen aus öffentlichen Mitteln im Postgesetz 

vorzusehen, anstatt das Umlageverfahren fortzuschreiben. Insbesondere durch die im aktuel-

len Entwurf für ein neues Postgesetz vorgesehene Erweiterung auf Paketdienstleister erscheint 

der Monopolkommission eine Umlagelösung nicht hinreichend rechtssicher. Zumindest sollte 

eine eingehende Prüfung etwaiger Umlagemechanismen auf ihre Verfassungskonformität hin-

sichtlich der Sonderabgabenrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erfolgen, sofern 

dies nicht bereits geschehen ist. Generell ist jedoch zu betonen, dass auch künftig kein Bedarf 

an einer Finanzierung durch die öffentliche Hand bestehen wird, wenn durch eine moderate 

Reduktion und Anpassung der Universaldienstvorgaben eine Kostenreduktion erreicht werden 
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kann. Dann ist angesichts der ohnehin abnehmenden Bedeutung von Briefen für die Privathaus-

halte kaum zu erwarten, dass die von ihnen zu tragenden Kosten eine verfassungs- und unions-

rechtlich vorgegebene Erschwinglichkeitsgrenze überschreiten werden. 

210. Potenzial für Kosteneinsparungen existiert nach Ansicht der Monopolkommission insbe-

sondere in folgenden Bereichen: 

 Bei den in der PUDLV enthaltenen Vorgaben zu stationären Einrichtungen sollte der Ge-

setzgeber klarstellen, dass automatisierte Lösungen einen Beitrag bei der Sicherstellung 

des Universaldienstes leisten können. Hinsichtlich konkreter automatisierter Lösungen 

sollte eine Erprobungsklausel in das Postgesetz aufgenommen werden. Die im Referen-

tenentwurf neu aufgenommen Regelungen, die der Bundesnetzagentur Abweichungen 

von den Infrastrukturvorgaben und die Erprobung neuer Modelle der Postversorgung 

ermöglichen würden, sind vor diesem Hintergrund sehr zu begrüßen. 

 Die derzeitigen Laufzeitvorgaben für Briefe sollten kritisch geprüft werden. Aus Sicht 

der Monopolkommission wäre eine Lösung denkbar, bei der Universaldienstleistungen 

mit verschiedenen Laufzeiten angeboten werden. Dabei wären zum einen – wie bis-

her – Universaldienstleistungen anzubieten, die vorsehen, dass Sendungen in der Regel 

am nächsten Tag zugestellt werden. Zusätzlich könnten weitere Universaldienstleistun-

gen in die PUDLV aufgenommen werden, die weniger strenge Laufzeitanforderungen 

einhalten müssen und im Gegenzug günstiger wären. Dadurch könnten die Nutzerinnen 

und Nutzer in ihrer alltäglichen Kommunikation auf günstige und langsamere Dienst-

leistungen zurückgreifen und nur dann, wenn die Zustellgeschwindigkeit im Einzelfall 

wichtig ist, etwa, wenn für eine Kündigung ein Schriftformerfordernis vorgesehen ist, 

die derzeit bereits bestehenden teuren und schnelleren Dienstleistungen nutzen. Im 

Referentenentwurf ist hingegen eine Anhebung der Brieflaufzeiten bei einer gesteiger-

ten Verbindlichkeit, nicht jedoch das Vorhalten eines „schnellen“ Produkts im Univer-

saldienstbereich vorgesehen. Auch dieser Ansatz scheint aus Sicht der Monopolkom-

mission gut dafür geeignet zu sein, Kosten zu senken und Bedarfe der Nutzerinnen und 

Nutzer zu berücksichtigen. 

 Eine im Referentenentwurf bislang nicht vorgesehene Reduzierung der Zustelltage im 

Briefbereich von sechs auf fünf Tage sollte geprüft werden.  

 Die Monopolkommission begrüßt, dass Nachnahme- und der Eilzustellungen nach den 

Vorschlägen des Referentenentwurfs künftig kein Teil des Universaldienstes mehr sein 

sollen.  

211. Da mit der Erbringung des Universaldienstes (finanzielle) Vorteile für die Deutsche Post 

AG einhergehen, ist sicherzustellen, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Universaldienstleis-

tungen tatsächlich erbracht werden. Derzeit sind die Handlungsmöglichkeiten der Bundesnetz-

agentur eingeschränkt. Die Monopolkommission empfiehlt, der Bundesnetzagentur bessere 

Durchsetzungsmöglichkeiten zu verschaffen. Dafür ist, das Postgesetz so zu formulieren, dass 

die Deutsche Post AG zur Erbringung des Universaldienstes verpflichtet ist. Diese klare Ver-

pflichtung kann gegebenenfalls auch mittels Verwaltungszwangs durchgesetzt werden. Dem 
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verpflichteten Unternehmen sollte lediglich ermöglicht werden, sich durch fristgerechte Mit-

teilung von der Verpflichtung zu lösen. Im Anschluss an eine Lösungserklärung wäre zu prüfen, 

ob der Deutsche Post AG und/oder anderen Unternehmen (erneut) eine Universaldienstver-

pflichtung auferlegt wird und ob gegebenenfalls Kompensationsleistungen hierfür gezahlt wer-

den müssen. 

212. Zudem empfiehlt die Monopolkommission, dass hinsichtlich des Universaldienstes neben 

den bereits bestehenden Bußgeldtatbeständen Anordnungskompetenzen der Bundesnetz-

agentur geschaffen werden, die auch dann einschlägig sind, wenn regionale und temporäre 

Universaldienstbeeinträchtigungen vorliegen bzw. drohen. Diese Anordnungskompetenzen 

sollten im Wege der Zwangsvollstreckung durchgesetzt werden können. Außerdem sollte dafür 

gesorgt werden, dass die Auskunfts- und Ermittlungsbefugnisse der Bundesnetzagentur so aus-

gestaltet sind, dass die Umsetzung der Vorgaben kontrolliert werden kann. Die Monopolkom-

mission begrüßt, dass im Referentenentwurf solche Änderungen an der Gesetzeslage vorgese-

hen sind. 

Stärkung des Schutzes der Beschäftigten von Postdienstleistern  

213. Aus Sicht der Monopolkommission ist die Wahrung der gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowohl aus sozialpolitischer als auch wett-

bewerblicher Sicht von hoher Bedeutung. Die gesetzlichen Standards müssen wirksam durch-

gesetzt werden. Daher empfiehlt die Monopolkommission: 

 Der Zoll sollte in seinen die arbeits- und sozialrechtliche Verstöße betreffenden Berich-

ten den KEP-Bereich als eigenen Wirtschaftssektor erfassen. 

 Sollten die Ergebnisse der Evaluation des Paketbotenschutzgesetzes zeigen, dass die 

Zahl der Verstöße gegen arbeits- und sozialrechtliche Vorgaben im KEP-Bereich weiter-

hin hoch ist, sollten Paketdienstleister gesetzlich verpflichtet werden, ihre Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer durch kurze mehrsprachige Onlineschulungen über sozial- 

und arbeitsrechtliche Bestimmungen zu informieren. Zusätzlich käme eine vertiefte 

Kontrolle bei der Gewerbeanmeldung von KEP-Dienstleistern durch die Gewerbeauf-

sichten infrage. Eine vertiefte Kontrolle durch die Bundesnetzagentur dürfte hingegen 

weniger geeignet sein. Zudem sollten Maßnahmen gezielt den KEP-Bereich adressieren, 

da im Briefbereich die Daten derzeit darauf hindeuten, dass es nur wenige Verstöße 

gegen arbeits- und sozialrechtliche Vorgaben gibt.    

 Das Onlineportal der zentralen externen Meldestelle des Bundes beim Bundesamt für 

Justiz sollte mehrsprachig zur Verfügung stehen und aktiv beworben werden. Auf den 

Aufbau einer Beschwerdestelle der Bundesnetzagentur, die in Konkurrenz zu diesem 

Portal steht, sollte verzichtet werden, um potenzielle Hinweisgeber auf der Suche nach 

dem „richtigen“ Ansprechpartner nicht zu verunsichern. 

 Generell sollte der primäre Auftrag der Bundesnetzagentur, die Märkte des Postwesens 

zu regulieren, nicht verwässert werden, indem ihr Aufgaben zugeteilt werden, die weit 

über die Regulierung von Märkten hinausgehen und für die bereits andere Behörden 

mit entsprechender Expertise existieren.  
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214. Auf Regelungen, welche die Beauftragung von Subunternehmen behindern, sollte hinge-

gen verzichtet werden. Sie könnten den bestehenden Wettbewerb schwächen und für zukünf-

tige Wettbewerber Markteintrittsbarrieren schaffen. 

Würdigung der Amtspraxis 

Die Preis-Kosten-Scheren-Prüfung sollte nicht zu einem allgemeinen Preisaufschlag führen 

215. Mit der Preis-Kosten-Scheren-Prüfung kann verhindert werden, dass das marktbeherr-

schende Unternehmen und seine Tochterunternehmen die Wettbewerber in einzelnen Regio-

nen vom Markt verdrängen. Die Monopolkommission empfiehlt als geeigneten Maßstab für die 

Preis-Kosten-Scheren-Prüfung ein effizientes Unternehmen, das über Verbund- und Größen-

vorteile des marktbeherrschenden Unternehmens verfügt. Auf dieser Basis können Vorteile 

identifiziert werden, die unter den Bedingungen eines funktionierenden Wettbewerbs nicht 

nachbildbar wären. Beispielsweise sollte nicht angenommen werden, dass ein effizienter Wett-

bewerber Größenvorteile erzielt, die eine Unternehmensgröße erfordern, die einem Marktan-

teil von über 40 Prozent und damit einer vermuteten Marktbeherrschung entsprechen würde. 

Liegen solche Vorteile vor, wäre dies zu berücksichtigen.  

216. Die Monopolkommission stellt gleichwohl fest, dass das derzeitige Mengenrabattsystem 

am Teilleistungszugang dazu führt, dass die DPIHS, ein Tochterunternehmen der Deutsche Post 

AG, vergleichsweise niedrigere durchschnittliche Teilleistungsentgelte erzielt. Probleme, die 

sich aus einer möglicherweise missbräuchlichen Gestaltung des Rabattsystems bei den Vorleis-

tungsentgelten ergeben und zu niedrigen Kosten bei einem Tochterunternehmen der Deutsche 

Post AG führen, sollten jedoch nicht über einen Preisaufschlag bei den Endkundenentgelten 

auf Basis einer Preis-Kosten-Scheren-Prüfung behoben werden. 

Wettbewerbsfördernde Ausgestaltung des Teilleistungszugangs prüfen 

217. Der Teilleistungszugang ist ein zentrales Element der Wettbewerbsförderung im Postge-

setz. Die Monopolkommission hat drei Aspekte identifiziert, die im Rahmen der Regulierung 

berücksichtigt werden sollten. Die Monopolkommission empfiehlt:  

 Soweit nach derzeit geltendem gesetzlichen Rahmen möglich, sollte durch Prüfungen 

sichergestellt werden, dass Tochterunternehmen der Deutsche Post AG, die den Teil-

leistungszugang nutzen, keine Vorteile bei der Vergabe von Einlieferungszeitslots an 

den einzelnen Briefzentren genießen.  

 Es sollte geprüft werden, ob die Deutsche Post AG die Wettbewerbsmöglichkeiten von 

Unternehmen, die den Teilleistungszugang nutzen, beeinträchtigt, indem sie keine hin-

reichend transparenten Angaben zu Laufzeiten von Teilleistungssendungen macht.  

 Außerdem sollte bei der Prüfung der Mengenrabatte am Teilleistungszugang berück-

sichtigt werden, dass möglicherweise ein missbräuchliches Verhalten vorliegen kann, 

wenn es effizienten Wettbewerbern nicht möglich ist, im Durchschnitt mindestens ähn-

lich niedrige Teilleistungsentgelte zu erzielen wie die Tochterunternehmen der Deut-

sche Post AG. 
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Keine Quersubvention durch Gewinne aus dem Universaldienst zulassen 

218. Die Monopolkommission empfiehlt in zukünftigen Entgeltgenehmigungsverfahren anzu-

nehmen, dass Dienstleistungen der Deutsche Post AG Lasten tragen können, wenn es hinrei-

chend wahrscheinlich ist, dass die Deutsche Post AG in dem betreffenden Markt über eine 

marktbeherrschende Stellung verfügt. Der Sendungsmengenanteil der Deutsche Post AG deu-

tet darauf hin, dass diese in den meisten, wenn nicht sogar in allen Märkten des Briefbereichs 

über eine marktbeherrschende Stellung verfügt. 

Verdacht auf kartellrechtswidrige Vereinbarungen im Bereich Geschäftskundenbriefe 

219. Die Monopolkommission begrüßt, dass das Bundeskartellamt die Vereinbarungen zwi-

schen der DPIHS, der Compador Dienstleistungs GmbH und der Postcon Konsolidierungs GmbH 

prüft. Die Ergebnisse der Untersuchung könnten auch Hinweise darauf geben, ob der Ge-

schäftskundenbriefbereich ein Markt ist, in dem eine erhebliche und fortwährende Störung des 

Wettbewerbs im Sinne des § 32f Abs. 3 Satz 1, Abs. 5 GWB vorliegt. Die Monopolkommission 

behält sich vor, eine entsprechende Sektoruntersuchung nach § 44 Abs. 4 Satz 1 GWB zu einem 

späteren Zeitpunkt zu empfehlen. 


